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VorWort

Wirtschafts- und gesellschaftspolitische diskussionen haben stets mit Fragen der Verteilung von res-
sourcen und Machtverhältnissen zu tun. gerade im gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise stehen in 
europa wesentliche richtungsentscheidungen an, wie das europäische Wirtschafts- und gesellschafts-
modell künftig ausgestaltet sein soll.

bei Überlegungen über mögliche Wege aus der krise ist es unumgänglich, sich mit deren ursachen 
auseinanderzusetzen. diese liegen vor allem in der systematischen deregulierung der Finanzmärkte 
der letzten Jahrzehnte und in der Zunahme der ungleichen Verteilung von einkommen und Vermögen. 

trotz dieser erkenntnis konnten sich die zentralen politischen Akteurinnen auf europäischer ebene 
bisher nicht dazu durchringen, eine effektive regulierung der Finanzmärkte zu implementieren und die 
bestehende Verteilungsschieflage zu korrigieren – im gegenteil: im Fokus steht fast ausschließlich die 
budgetkonsolidierung – vorrangig über kürzungen der staatsausgaben, die Aushöhlung der arbeits- und 
sozialrechtlichen standards (unter dem deckmantel von „notwendigen strukturreformen”) sowie eine 
generelle schwächung der staatlichen institutionen.

dass diese strategie aber zum scheitern verurteilt und perspektivenlos ist, meinte auch Wirtschafts-
nobelpreisträger Joseph stiglitz in einem interview Mitte April 2012: „es gibt weltweit nicht ein einziges 
beispiel dafür, dass kürzungen von löhnen, renten und sozialleistungen ein krankes land genesen 
lassen. die chancen, dass weitere einsparungen die probleme lösen, liegen nahe null.”, und weiter „der 
Wohlstand wird ungleich verteilt, das meiste geht an die spitze, an der basis bleibt wenig.”

Es braucht somit – nicht nur auf europäischer Ebene – einen Paradigmenwechsel!

Aus ökonomischer und sozialpolitischer sicht ist es notwendig, endlich effektive regulierungsmechanis-
men für den Finanzmarkt durchzusetzen, die schieflage in der einkommens- und Vermögensverteilung 
zu korrigieren, die steigende Arbeitslosigkeit erfolgreich zu bekämpfen, faire rahmenbedingungen in 
der Arbeitswelt zu schaffen, einen universellen Zugang zu bildung, sozialen diensten sowie eine faire 
teilhabe am Wirtschafts- und gesellschaftsleben zu ermöglichen. 

gerade in Zeiten von unsicherheit für breite teile der bevölkerung braucht es funktionierende (sozial)
staatliche institutionen als glaubwürdige Zeichen für stabilität und Verlässlichkeit! 

in dieser publikation in 2 bänden wird anhand eines breiten spektrums an themenfeldern beschrieben, 
welche schieflagen derzeit bestehen und welche Maßnahmen erfolgsversprechend sind, um mehr Ver-
teilungs- und chancengerechtigkeit zu erreichen. 

Während band in band 1 die entwicklungen der schieflage der Verteilung auf internationaler und öster-
reichischer ebene von der volkswirtschaftlichen bis zur individuellen ebene des täglichen lebens ana-
lysiert werden, legt band 2 den Fokus auf sozial-, bildungs- und rechtspolitische Fragestellungen – mit 
beiträgen ua zu geschlechts- bzw altersspezifischen Arbeitsmarktchancen, zur einkommenssituation 
und zur Veränderung von arbeitsrechtlichen standards sowie zu Zugangsmöglichkeiten zu Aus- und 
Weiterbildung.

Ak präsident herbert tumpel
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1. beschÄFtigung – ZugAng, 
Arbeitslosigkeit, Job-QuAlitÄt

Gerlinde Hauer, Josef Wallner

1.1. einleitung
„Wir sind Arbeitsmarkteuropameister!” – so heißt es oft, wenn die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt 
zur sprache kommen. und tatsächlich hat Österreich einen der leistungsfähigsten Arbeitsmärkte der 
europäischen union. das zeigt sich schon daran, dass die Arbeitslosenquote seit Jahren eine der nied-
rigsten und seit einiger Zeit mit zuletzt 4,0% sogar die allerniedrigste unter allen eu-staaten ist1. Auch 
die beschäftigungsquote liegt mit 71,7%2 im spitzenfeld, wenngleich sie nicht ganz das niveau jener 
dänemarks (73,4%) oder gar der niederlande (74,7%) erreicht3. ganz wesentlich für die beurteilung 
der stärke eines Arbeitsmarktes sind die zugrundeliegenden ökonomischen eckdaten, wie das bip pro 
kopf und das bip-Wachstum. diese kennzahlen erweisen sich ebenfalls als stärken im europäischen 
Vergleich und lassen erwarten, dass der österreichische Arbeitsmarkt auch in den kommenden Jahren 
wirtschaftliche rückschläge auf europäischer oder globaler ebene relativ besser als viele andere länder 
bewältigen kann4.

doch grund zum Jubel besteht leider nicht. schon ein genauerer blick auf die Arbeitslosenzahlen zeigt, 
dass die relativ niedrige Arbeitslosenquote Österreich nur als „einäugigen unter blinden” ausweist. 
tatsächlich ist die Arbeitslosigkeit hier seit dem Jahr 2000 von rund 223.000 Arbeitsuchenden um 87.000 
personen auf 310.000 im Jahresdurchschnitt angestiegen5. selbst nach der im europäischen Vergleich 
hervorragenden erholung nach dem großen krisenjahr 2009 ist die Arbeitslosigkeit nicht auf das Vor-
krisenniveau gesunken, sondern die Zahl der Arbeitsuchenden liegt im Jahresdurchschnitt 2011 immer 
noch um rund 47.000 über dem Jahresdurchschnittsbestand des Vorkrisenjahres 20086. 

damit nicht genug: eine nähere betrachtung bringt eine reihe struktureller probleme zutage, die es 
zu beheben gilt, wenn verhindert werden soll, dass auch der österreichische Arbeitsmarkt auf das eher 
traurige europäische durchschnittsniveau abrutscht. und vor allem: die angesprochenen strukturellen 
ungleichgewichte stellen auch ein gewaltiges gerechtigkeitsproblem dar: Viele gruppen haben nicht nur 
nicht die gleiche chance auf einen raschen eintritt in den Arbeitsmarkt, ihnen ist auch der Aufstieg in 
gut bezahlte positionen vielfach verwehrt und ihr Verbleib auf dem Arbeitsmarkt ist ebenfalls durch eine 
reihe von benachteiligungen höchst unsicher. hinzu kommt, dass dieses höhere Arbeitslosigkeitsrisiko 
auch zu höherer Armutsgefährdung führt. Vor allem die großen gruppen der Älteren, der Jüngeren, 
der Frauen und der Migrantinnen sind es, die auf unterschiedliche aber systematische Weise Ausgren-
zungserfahrungen erleben. das soll nachstehend und in den nachfolgenden kapiteln näher ausgeführt 
werden.

1)  eurostAt, Jänner 2012
2)  WiFo (2011), Arbeitsmarktmonitor 2011, 74 
3)  WiFo (2011), Arbeitsmarktmonitor 2011, 74
4)  WiFo (2011), Arbeitsmarktmonitor 2011, 74
5)  bMAsk, Arbeitsmarktdaten verschiedene Jahre, eigene berechnung
6)  bMAsk, Arbeitsmarktdaten verschiedene Jahre, eigene berechnung
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Während sich die benachteiligte stellung junger Arbeitnehmerinnen bis 25 Jahren vor allem darin nie-
derschlägt, dass sie in besonders hohem Maße von Arbeitslosigkeit und von arbeits- und sozialrechtlich 
prekären Vertragsverhältnissen betroffen sind, gilt dies auch für Migrantinnen, wobei hier aber noch 
Formen der diskriminierung aus ethnisch-kulturellen gründen, des verstärkten einsatzes unterhalb des 
erreichten Ausbildungsniveaus und der unterentlohnung hervorstechen (siehe „4. Jugendliche auf seg-
mentierten Arbeitsmärkten in der eu: erhöhter Anpassungsdruck, gebrochene Versprechen” auf seite 
35ff und „3. Migrantinnen – Arbeitsmarkt & Job-Qualität” auf seite 27ff). Frauen wiederum sind 
gegenüber Männern nach wie vor in bezug auf einstieg in den Arbeitsmarkt, Aufstieg in gut bezahlte 
Funktionen und durch die anhaltende gesellschaftliche rollenteilung, die es primär den Frauen über-
lässt, kindes- und Altenbetreuung zu übernehmen, benachteiligt. defizite beim Angebot an betreuungs-
infrastruktur wirken sich auf dem Arbeitsmarkt daher auch in erster linie zum nachteil der Frauen aus 
(siehe „2. einkommenschere Frauen – Männer” auf seite 19ff).

1.2. chancen(un)gleichheit für Frauen – bildungs-
gewinnerinnen bleiben Arbeitsmarktverliererinnen?

Von der bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte haben Frauen überproportional profitiert. geschlechts-
spezifische unterschiede im bildungsniveau haben sich deutlich verringert, bei den höchsten Ausbildun-
gen, den tertiären Abschlüssen, haben Frauen die Männer bereits überholt. betrachtet man nur die 
Jüngeren (25-34-Jährige) ist der Anteil der Frauen mittlerweile bei den über dem pflichtschulabschluss 
liegenden Abschlüssen – mit Ausnahme der lehrabschlüsse – höher.7 diese deutlich bessere Ausbildung 
von Frauen war und ist wesentlicher Motor für eine kontinuierlich steigende erwerbsbeteiligung von 
Frauen. trotz dieses eindeutig positiven trends gibt es nach wie vor deutlich mehr Frauen als Männer im 
erwerbsfähigen Alter, die nicht erwerbstätig sind. und: erwerbstätige Frauen sind deutlich schlechter in 
den Arbeitsmarkt integriert. so arbeiten heute ebenso viele Frauen in teilzeit und anderen Formen aty-
pischer beschäftigung wie in einem normalarbeitsverhältnis (=unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis)8. 
die sich hartnäckig haltende geschlechtsspezifische segmentierung, die während der bildungslaufbahn 
durch die konzentration auf traditionell weibliche Ausbildungsbereiche beginnt, schließt immer noch 
Frauen von einer Vielzahl von berufen aus, die sich durch gute einkommens- und berufliche entwick-
lungsmöglichkeiten auszeichnen. Zusätzlich sind Frauen – egal ob sie in traditionellen berufen oder in 
Männerdomänen beschäftigt sind – beim berufseinstieg und bei den beruflichen entwicklungsmög-
lichkeiten benachteiligt. und vor allem: die ungleichheit in der Verteilung von unbezahlter Arbeit in 
kombination mit fehlender infrastruktur in kinderbetreuung und pflege ist ein weiterer wichtiger grund, 
der Frauen stark in ihren erwerbsarbeitsmöglichkeiten einschränkt. 

Gender-Gap in der Erwerbsbeteiligung und im Einkommen

das starke Wachstum von teilzeitbeschäftigung (inklusive geringfügiger beschäftigung) bei den Frauen 
ist eines der bedeutendsten elemente des strukturwandels in der erwerbsarbeit. Mittlerweile arbeiten 
bereits 44% (2011) aller erwerbstätigen Frauen teilzeit, 1995 waren es nur ein Viertel (27%).

7) statistik Austria, bildungsstandregister 2009
8) statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2010; unter atypischer beschäftigung sind hier all jene unselbständig 

beschäftigten inkludiert auf die zumindest eine der folgenden beschäftigungsformen zutrifft: teilzeitarbeit, geringfügige 
beschäftigung, befristung, freier dienstvertrag, leih- und Zeitarbeitsverhältnis.
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eine Analyse des Arbeitsmarktes, die allein auf die entwicklung der erwerbstätigenzahlen basiert, ist 
daher für die darstellung der tatsächlichen erwerbseinbindung von Frauen ungenügend. es ist unerläss-
lich auch das Arbeitsvolumen mit zu berücksichtigen. so sind mit einer aktiven erwerbstätigenquote9 
von 64% in Österreich rund zwei drittel aller Frauen im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig. die erwerbs-
tätigenquote in Vollzeitäquivalenten – diese gibt an, wie hoch die erwerbstätigenquote auf basis der ins-
gesamt geleisteten Arbeitsstunden wäre, wenn alle erwerbstätigen Vollzeit arbeiten würden – ist mit nur 
48,5% deutlich geringer. bei Männern bleibt die erwerbstätigenquote nach beiden berechnungsarten 
dagegen nahezu unverändert (nur 0,5 prozentpunkte differenz). Auch das beschäftigungswachstum in 
den letzten Jahren fällt damit deutlich geringer aus: statt 4,4 prozentpunkte ist die erwerbstätigenquote 
bei den Frauen nur um 2,5 prozentpunkte gestiegen.10 

Tabelle 1: Erwerbstätigenquote und Teilzeitquote von Frauen 

Aktive erwerbstätigenquote 
(1) in %

erwerbstätigenquote in Vollzei-
täquivalenten in % teilzeitquote in %

2005 59,5 46 39,3

2010 63,9 48,5 43,8

Quelle: statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2010; (1) bei der aktiven erwerbstätigenquote gelten im unterschied 
zur berechnung der „normalen” erwerbstätigenquote (für 2010: Frauen 66,4%, Männer: 77,1%) personen in elternkarenz mit 
aufrechtem dienstverhältnis nicht als erwerbstätige; erwerbstätigenquote ist der Anteil der erwerbstätigen an der bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre);

bei berücksichtigung des Arbeitszeitausmaßes ist damit auch der gender-gap in der erwerbsbeteiligung 
deutlich höher: nach der üblichen berechnung der erwerbstätigenquote sind es 13,2 prozentpunkte, 
gemessen in Vollzeitäquivalenten erhöht sich diese differenz mit 28% auf über das doppelte!11

da vollzeitnahe teilzeit in guten beruflichen tätigkeitsbereichen in Österreich noch immer deutlich 
unterdurchschnittlich verbreitet ist und teilzeit mit geringem stundenausmaß überwiegt, ist teilzeit 
oft gleichbedeutend mit geringen einkommens- und beruflichen entwicklungsmöglichkeiten. das zeigt 
sich auch in den daten: Je niedriger die berufliche position ist, desto höher sind die teilzeitquoten, mit 
spitzenwerten bei den hilfstätigkeiten von 58% (Arbeiterinnen) und 75% (weiblichen Angestellten).12 
ein wesentlicher grund für das starke Wachstum der teilzeit bei Frauen sind die fehlenden rahmen-
bedingungen für eine Vollzeit(nahe)-erwerbstätigkeit für Frauen mit kindern: so ist teilzeit mangels 
fehlender kinderbetreuungsinfrastruktur und fehlender partnerschaftlicher teilung die dominante „Ver-
einbarkeitsstrategie” von Frauen: sieben von zehn (69,1%) aller erwerbstätigen Frauen mit kindern 
unter 15 Jahren im haupterwerbsalter (25-49 Jahre) sind teilzeitbeschäftigt. bei Männern mit kindern 
spielen betreuungspflichten als grund für teilzeit kaum eine rolle. im gegenteil: der Anteil der teilzeit-
beschäftigten bei Männern mit kindern im haupterwerbsalter ist mit 5% sogar deutlich geringer als bei 
jenen ohne kinder mit 8% in teilzeit.13

der Vergleich mit den nordischen staaten zeigt, dass dies nicht so sein muss: so sind in dänemark 
und in schweden die teilzeitquoten niedriger – trotz einer deutlich höheren erwerbstätigenquote von 

9) bei der aktiven erwerbstätigenquote gelten im unterschied zur berechnung der „normalen” erwerbstätigenquote, die übli-
cherweise herangezogen wird (für 2010: Frauen 66,4%, Männer: 77,1%) personen in elternkarenz mit aufrechtem dienst-
verhältnis nicht als erwerbstätige

10) Knittler, käthe (2011), Vollzeitäquivalente in der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, in: statistische nachrichten 11/2011, 
1103f, Wien

11) ebd.1104
12) statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2010, 205
13) statistik Austria (2010), Mikrozensus Arbeitskräfteerhebung 2010, 86
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Frauen (in beiden ländern über 70%). und: Während in Österreich betreuungspflichten bei Frauen der 
dominante grund für teilzeit ist, ist dies in den beiden Vergleichsländern nicht der Fall14 weil dort die 
kinderbetreuungsinfrastruktur, insbesondere in der kleinkindbetreuung, deutlich besser ist: Während 
Österreich das barcelona-Ziel von 33% der unter 3-jährigen kinder in betreuung mit einer betreuungs-
quote nach eu-daten15 von 9% noch lange nicht erreicht hat, sind in den beiden Vergleichsländern 63% 
bzw. 73% der kinder dieser Altersgruppe in betreuungseinrichtungen. 

teilzeit, die konzentration von Frauen auf frauendominierte, schlechtbezahlte branchen und tätigkeits-
bereiche und ihre benachteiligung bei den beruflichen Aufstiegschancen sind auch wesentliche gründe 
dafür, dass der gender pay gap in den letzten zehn Jahren konstant hoch geblieben ist: Frauen ver-
dienen nach wie vor um 40% weniger als Männer. besonders problematisch ist dabei der hohe Anteil 
der Frauen, die im niedriglohnbereich beschäftigt sind: Mehr als zwei drittel der beschäftigten, die 
2006 einen stundenlohn unter der niedriglohnschwelle (= 7,65 euro) hatten, sind Frauen. differenziert 
nach beschäftigungsformen, sind davon ein Viertel aller teilzeitbeschäftigten Frauen (ohne geringfügige 
beschäftigte, die noch einmal stärker betroffen sind) aber auch fast jede fünfte Frau in einem normalar-
beitsverhältnis (18,2%) betroffen. bei Männern ist niedriglohnbeschäftigung im normalarbeitsverhältnis 
mit 5% marginal, in teilzeit betrifft es rund jeden fünften männlichen beschäftigten.16

die Analyse des weiblichen erwerbsarbeitsmarkts zeigt zudem, dass neben dem Vorhandensein von 
betreuungspflichten insbesondere behinderung bzw gesundheitliche einschränkungen, fortgeschritte-
nes Alter und va auch Migrationshintergrund zu den wichtigsten risikofaktoren für erwerbslosigkeit und 
prekäre beschäftigung zählen.

1.3. Ältere Arbeitnehmerinnen – Für den Arbeitsmarkt zu 
ausgepowert, für die pension zu jung?

Ältere Arbeitnehmerinnen geraten zunehmend in eine „sandwichsituation”, aus der sie sich unter gege-
benen umständen nur schwer befreien können. einerseits stehen sie unter „Verdacht”, durch längeres 
Verweilen auf dem Arbeitsmarkt den Jungen den Zutritt zu diesem zu versperren. Andererseits legt 
ihnen die diskussion um die notwendige Anhebung des faktischen – und viele meinen auch des gesetzli-
chen – pensionsalters einen immer späteren pensionsantritt nahe. eine zunehmend ungünstigere demo-
grafische Abhängigkeitsquote17 lasse die Finanzierung des sozialstaates erodieren. durch die steigende 
lebenserwartung hängen immer mehr Menschen im pensionsalter von jenen im erwerbsalter ab. dabei 
wird vor allem eines übersehen: es ist nicht primär diese demografische Abhängigkeits quote, die 
für die Finanzierung des sozialstaates ausschlaggebend ist. tatsächlich kann nur eine möglichst güns-
tige ökonomische Abhängigkeitsquote18 sicherstellen, dass die real erwerbstätigen die last der 
sozialstaatsfinanzierung auch tragen können. Wie der sogenannte „Abhängigkeitsquotenrechner” der 
Arbeiterkammer Wien zeigt19, beträgt diese ökonomische Abhängigkeitsquote in Österreich im Jahr 2008 
mit 61% fast das Zweieinhalbfache der demografischen Abhängigkeitsquote von „nur” 26%. nicht die 
Verbesserung der demografischen, sondern die der ökonomischen Abhängigkeitsquote ist daher der 
wichtigste hebel zur sicherung der sozialstaatsfinanzierung. eine Verbesserung dieser Quote durch 
Anhebung des gesetzlichen pensionsalters kann aber kaum erreicht werden, zumal Vergleichswerte zei-

14) WiFo (2011), Arbeitsmarktmonitor 2011 
15) nach nationalen daten, der kindertagesheimstatistik der statistik Austria, sind die betreuungsquoten höher: 17% der unter 

3-jährigen sind in einer betreuungseinrichtung (inkl. tageseltern rund 20%) 
16)  Gaisberger, tamara/Knittler, käthe (2010), 453 ff 
17) personen im Alter von 65+ relativ zu 15-64-Jährigen.
18) eigenpensionistinnen und Arbeitsuchende relativ zu erwerbstätigen.
19) Wöss, Josef (2011), 313-319
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gen, dass in Österreich deutlich weniger gesunde Jahre nach dem 65. lebensjahr liegen als in anderen 
europäischen ländern20. Auch die Zahl der erwerbsfähigen mit gesundheitlichen beeinträchtigungen 
weist Österreich im eu-Vergleich als nachzügler aus.21 ein bloßes Anheben des gesetzlichen pensionsal-
ters würde also nicht zu mehr beitragszahlerinnen führen, sondern nur die Zahl jener Menschen, die zu 
krank für die Arbeit aber zu jung für die pension sind, erhöhen. 

Anzusetzen ist dagegen bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen um sicherzustellen, dass ein 
möglichst großer teil der Menschen im erwerbsalter auch tatsächlich erwerbsfähig ist und dadurch die 
ökonomische Abhängigkeitsquote verbessert wird. 

und außerdem braucht es eine neue Arbeitsmarktpolitik, die verstärkt auf den erhalt von gesundheit 
und beschäftigungsfähigkeit abstellt und ältere Arbeitnehmerinnen bei ihren sich oft schwierig gestal-
tenden Wiedereinstiegsversuchen in den Arbeitsmarkt qualitätsvoll begleitet.

1.4. Arbeitslosigkeit und sozialstaatliche Absicherung
das risiko der Arbeitslosigkeit ist in Österreich alles andere als gleichmäßig verteilt. knapp 20% der 
unselbständig erwerbstätigen (rund 680.000 Menschen) tragen fast die gesamte last der Arbeitslosig-
keit. sie befinden sich in einer „drehtür” zwischen kurzzeit-Jobs, Arbeitslosigkeit, AMs-Maßnahmen und 
krankenstand. 22 beschäftigte in bestimmten branchen wie etwa in den saisonberufen gastgewerbe 
oder im baubereich müssen mit ein bis zwei Arbeitslosigkeitsperioden pro Jahr rechnen. im Überlas-
sungsgewerbe ist es üblich, dass in der „stehzeit”, also in der Auftragslücke zwischen zwei einsätzen 
bei einem beschäftigerbetrieb, Arbeitslosengeld bezogen werden muss. Zwar besteht arbeitsrechtlich 
ein Anspruch auf entgelt in dieser „ stehzeit”, diese rechtslage jedoch wird von den Überlassungsun-
ternmehmen in der regel mit verschiedenen tricks umgangen (siehe „5. insider und outsider: Von der 
Aufspaltung des Arbeitsmarktes in gewinnerinnen und Verliererinnen” auf seite 47ff). trotz dieser ganz 
eindeutig durch die Arbeitgeberseite induzierte erhöhte betroffenheit von Arbeitslosigkeit bestimmter 
gruppen gibt es stimmen, die gerade für die benachteiligten dieser strukturellen ungleichgewichte auf 
dem Arbeitsmarkt als konsequenz ein niedrigeres Arbeitslosengeld fordern.23 sachlich lässt sich das 
nicht argumentieren, weil damit nicht die Verursacher, die Arbeitgeberseite, sondern die benachteiligten 
dieser praxis, die Arbeitnehmerinnen, getroffen würden. eine solche lösung stellte daher auch ein 
gravierendes gerechtigkeitsproblem dar. soll solchen praktiken einhalt geboten werden, so sind Formen 
des experience rating anzudenken. das heißt vereinfacht dargestellt, dass Arbeitgeberinnen, die ihre 
personalbedarfsschwankungen wie etwa in der leiharbeitsbranche üblich, einfach auf die betroffenen 
Arbeitnehmerinnen und die Allgemeinheit (Arbeitslosenversicherung) abwälzen, einen höheren beitrag 
an die Arbeitslosenversicherung leisten sollten.

und während in Österreich auf der einen seite über 300 Mio Überstunden jährlich geleistet werden24, 
kann jeder Fünfte der eine Vollzeit-dauerbeschäftigung braucht, nur eine teilzeit- oder eine befristete 
stelle finden25 (siehe „1.3. Ältere Arbeitnehmerinnen – Für den Arbeitsmarkt zu ausgepowert, für die 
pension zu jung?” auf seite 14ff und „6. Arbeitszeit – Fairness durch umverteilung” auf seite 57ff). 

Verschärft werden die erwähnten strukturellen unausgewogenheiten des österreichischen Arbeits-
marktes durch eine unzureichende finanzielle Absicherung gegen das risiko der Arbeitslosigkeit. so 

20)  WiFo (2011), Arbeitsmarktmonitor 2011, 82
21)  WiFo (2011), Arbeitsmarktmonitor 2011, 82
22)  Buchinger, herbert (2011)
23)  Kopf, Johannes (2012)
24)  statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2010
25)  WiFo (2011), Arbeitsmarktmonitor 2011, 76
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beträgt die ersatzrate des Arbeitslosengeldes in Österreich nur 55% des nettoerwerbseinkommens26, 
die Mindest bezugsdauer des Arbeitslosengeldes beträgt nur 20 Wochen27 und nach Ausschöpfen des 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld erfolgt das Abrutschen in die notstandshilfe, was zu einer Anrechnung 
des einkommens des ehe-/lebenspartners des Arbeitslosen führt28. Aufgrund des sozialpolitisch höchst 
fragwürdig gestalteten konstruktionsprinzips der Anrechnung werden dadurch vor allem Frauen benach-
teiligt. so erhielten 2010 als Folge dieser einkommensanrechnung rund 18.400 Menschen keine not-
standshilfe, mehr als 80% davon waren Frauen. das durchschnittliche Arbeitslosengeld betrug monat-
lich 2010 831 euro (Männer 915 euro, Frauen 708 euro) und die durchschnittliche notstandshilfe nur 
639 euro (Männer 705 euro, Frauen 531 euro)29. kein Wunder, dass das Armutsrisiko bei Arbeitslosen 
besonders hoch ist.

handlungsbedarf besteht daher für die Arbeitsmarktpolitik auch dahingehend, auf die erhöhung der 
Arbeitsmarktchancen vor allem für die systematisch benachteiligten gruppen Frauen, Ältere, Junge 
und Migrantinnen hinzuwirken und die existenzielle Absicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit zu 
verbessern.

Wussten sie, dass …
 n Österreich zwar die niedrigste Arbeitslosenquote in der eu hat, sich die Arbeitslosigkeit aber dennoch 

zwischen  den Jahren 2000 und 2011 um 87.000 auf 310.000 Arbeitsuchende im Jahresdurchschnitt 
erhöht hat? 

 n knapp ein Fünftel der unselbstständigen erwerbstätigen (680.000) fast die gesamte last der Arbeits-
losigkeit tragen müssen, weil sie in einer „drehtür” zwischen kurzzeitjobs im saisonbereich, in der 
leiharbeitsbranche, als befristet beschäftigte oder in anderen prekären Arbeitsmarktlagen und 
Arbeitslosigkeit gefangen sind?

 n das durchschnittliche Arbeitslosengeld (2010) nur 831 euro monatlich betrug und die durch schnitt-
liche notstandshilfe nur 639 euro?

 n dass 80% jener Arbeitsuchenden, die wegen des einkommens des/der lebenspartnerin keine not-
standshilfe erhalten, Frauen sind?

 n geschlechtsspezifische unterschiede im bildungsniveau sich deutlich reduziert haben und jüngere 
Frauen bereits bei fast allen über der pflichtschule liegenden Abschlüssen die Männer überholt haben?

 n nur mehr rund die hälfte der beschäftigten Frauen ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis hat?

 n sieben von zehn erwerbstätigen Frauen mit kindern unter 15 Jahren teilzeit arbeitet?

 n zwei drittel aller niedriglohnbeschäftigten Frauen sind?

26)  Krapf, g./ Keul, J.(2011), Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, § 21 Absatz 3
27)  Krapf, g./ Keul, J.(2011), Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, § 18 Absatz 1
28)  Krapf, g./ Keul, J.(2011), Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, §§ 33 ff
29)  Ak oÖ, linz 2011
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die Ak fordert:

 n klare Ausrichtung der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf erhalt und Wiederherstellung der 
beschäftigungsfähigkeit.

 n Ausbau jener instrumente der Arbeitsmarktpolitik, die ein individuelles eingehen auf die 
lebenslage der Arbeitsuchenden zulassen und den Weg in gute beschäftigungsmöglichkeiten 
erleichtern; insbesondere auch für Frauen.

 n strategische partnerschaften zwischen AMs und unternehmen mit nachhaltiger 
personal(entwicklungs)politik.

 n Maßnahmen zulasten jener unternehmen, die Auslastungsschwankungen durch 
„hire and fire”- Methoden auf die Allgemeinheit auslagern (experience rating in der 
Arbeitslosenversicherung).

 n Ausreichend ressourcen für aktive Arbeitsmarktpolitik.

 n Förderung existenzsichernder beschäftigung für Frauen.

 n rahmenbedingungen für bessere Vereinbarkeit von Familie und beruf; va Ausbau des 
kinderbetreuungsangebots.

 n beratungs- und unterstützungsangebote insbesondere für Frauen, die den Weg aus der 
sackgasse von atypischen Arbeitsverhältnissen und aus niedriglohnbeschäftigung erleichtern.

 n Vorrang von teilzeitbeschäftigten und geringfügig beschäftigten bei der besetzung 
betriebsintern ausgeschriebener Vollzeit(nahen)stellen.
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2. einkoMMenschere FrAuen – MÄnner
Sybille Pirklbauer

kaum eine Zahl ist derart politisch umkämpft, wie der einkommensunterschied zwischen Frauen und 
Männern. die Medien berichten gerne dazu, politikerinnen diskutieren, ein equal pay day wird ausge-
rufen und auch auf europäischer ebene ist der „gender pay gap” immer wieder thema. dabei ist die 
Frage häufig: Wie ist hoch der einkommensunterschied wirklich? die etwas enttäuschende Antwort 
lautet, dass es den einen Wert nicht gibt. Je nach datengrundlage, erfassten personen und berechnung 
variiert die Zahl. Aber egal, welche Zahlen herangezogen werden, der einkommensnachteil ist auf jeden 
Fall zu groß und er will und will nicht schrumpfen. dringender als die total exakte Festlegung der größe 
des einkommensunterschieds sind daher Antworten darauf, wie es überhaupt dazu kommt und was 
dagegen getan werden kann.

etwas dagegen zu tun war auch der grund, warum im regierungsübereinkommen 2008 ein Nationa-
ler Aktionsplan (NAP) für Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt verein-
bart wurde. ein ergebnis des nAp war das paket zur einkommenstransparenz. dieses sieht vor, dass 
unternehmen einer bestimmten größe betriebliche Einkommensberichte erstellen müssen. die 
größe der erfassten unternehmen sinkt bis 2014 schrittweise ab, dann müssen alle mit mehr als 150 
Mitarbeiterinnen berichten. das sind in Österreich immerhin 2.800 unternehmen, die rund 41% der 
Arbeitnehmerinnen beschäftigen. 

ergänzend zu den einkommensberichten ist die Verpflichtung vorgesehen, in Stelleninseraten den 
 kollektivvertraglichen Mindestlohn sowie die Möglichkeit zur Überzahlung anzugeben. damit erhalten 
Arbeitnehmerinnen schon bei der Jobsuche mehr information zum einkommen. damit wurde ein wichtiger 
schritt für mehr einkommensgerechtigkeit gesetzt. Aber wie die Zahlen zeigen, bleibt noch viel zu tun.

2.1. Wie hoch ist der einkommensunterschied? 
ein blick auf die aktuellen Werte macht deutlich, dass der einkommensunterschied zwischen Frauen 
und Männern in Österreich dramatisch ist: Arbeitnehmerinnen verdienen im Schnitt fast 40% 
weniger als ihre männlichen kollegen. ein wesentlicher grund dafür ist, dass Frauen sehr viel häufiger 
in teilzeit arbeiten als Männer. Weniger Arbeitsstunden heißt natürlich weniger einkommen. Aber auch 
arbeitszeitbereinigt – also auf stundenbasis – liegt der einkommensunterschied noch immer bei 
25,4%. und selbst wenn alle objektiven Faktoren eingerechnet werden, wie Ausbildung, beruf, branche 
usw., bleibt den Frauen ein Nachteil von 19%, der einfach nicht erklärt werden kann.
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Abbildung 1: Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern (2010)

Quelle: lohnsteuerstatistik 2010, eurostat 2009, Veste 2006 

Die Entwicklung der letzten Jahre: Keine Verbesserung in Sicht 

im letzten Jahrzehnt ist der lohnunterschied beharrlich gleich geblieben. 1998 hatten Frauen bei den 
bruttojahreseinkommen gegenüber den Männern einen nachteil von 39,4%. nachdem der Wert in 
den Jahren danach etwas angestiegen ist, sank er bis 2010 wiederum auf knapp unter 40% (Median, 
lohnsteuerstatistik). der grund für den rückgang war allerdings kein erfreulicher: der Ausbruch der 
Wirtschafts- und Finanzkrise hat 2009 als erstes die industrie getroffen, da die Menschen in einer 
wirtschaftlich schlechten situation zuerst auf große Anschaffungen – wie etwa ein Auto oder einen 
kühlschrank – verzichteten. im industriebereich sind daher die löhne gesunken. dort sind vor allem 
Männer beschäftigt, was die Verschlechterung bei den durchschnittlichen Männereinkommen 
erklärt. es kann aber natürlich nicht das Ziel sein, den einkommensnachteil der Frauen so zu verringern. 
Vielmehr muss eine besserstellung der Arbeitnehmerinnen erzielt werden.

in den letzten Jahren gab es zwei wesentliche entwicklungen: Frauen sind viel besser ausgebildet und 
sie arbeiten immer häufiger in teilzeit. bei der Ausbildung haben die jungen Frauen mit den jungen 
Männern gleichgezogen und zu 86% einen über die Pflichtschule hinausgehenden Abschluss. 
stark angestiegen ist jedoch auch die teilzeitbeschäftigung von Frauen. 2010 arbeiteten bereits  
44% der unselbstständig erwerbstätigen Frauen in teilzeit. das liegt haushoch über dem teilzeitanteil 
österreichischer Männer mit 7%. damit sind bereits mehr als eine dreiviertel Million Frauen in 
einem Teilzeitjob (vgl statistik Austria 2010a)! bezogen auf den einkommensunterschied wird der 
höhere bildungsstand der Frauen durch steigende teilzeitbeschäftigung ausgeglichen, sodass der unter-
schied relativ gleich geblieben ist.
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Österreich im internationalen Vergleich

beim aktuellen eu-indikator (2009) zum gender pay gap belegt Österreich mit 25,4% unterschied beim 
bruttostundenlohn den vorletzten Platz der EU27. nur in der tschechischen republik fällt der ein-
kommensunterschied noch höher aus (siehe Abbildung 2). der indikator wird nach eu-weit einheitlichen 
standards erhoben und berechnet und ist daher zwischen den ländern gut vergleichbar. 

da es sich um Stundenlöhne handelt, spielt die unterschiedliche Arbeitszeit von Frauen und Männern 
hier keine rolle, sehr wohl aber, dass Frauen und Männer unterschiedliche Ausbildungen haben, in 
unterschiedlichen branchen arbeiten usw. 

beim ländervergleich ist allerdings zu beachten, dass die staaten sehr unterschiedliche Arbeits-
marktstrukturen haben. so haben länder mit einer niedrigen Frauenerwerbsquote tendenziell 
 niedrigere einkommensunterschiede. Vor allem in den südeuropäischen staaten sind vorwiegend gut 
gebildete Frauen in Vollzeit am Arbeitsmarkt aktiv, schlecht gebildete Frauen sind oft gar nicht erwerbs-
tätig. dadurch sind die durchschnittlichen Fraueneinkommen höher. Andererseits haben die nordischen 
Staaten eine höhere Frauenerwerbsquote als Österreich und trotzdem einen deutlich geringen 
Gender Pay Gap. es ist also möglich, bei beiden Zielen erfolgreich zu sein.

Abbildung 2: Gender Pay Gap in der Europäischen Union 2009

Quelle: eurostat (2012), strukturindikator geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle ohne Anpassungen in %

sl
ow

en
ie

n

it
al

ie
n

M
al

ta

ru
m

än
ie

n

po
le

n

po
rt

ug
al

lu
xe

m
bu

rg

le
tt

la
nd

bu
lg

ar
ie

n

li
ta

ue
n

ir
la

nd

Fr
an

kr
ei

ch

sc
hw

ed
en

sp
an

ie
n

d
än

em
ar

k

eu
27

u
ng

ar
n

n
ie

de
rla

nd
e

Fi
nn

la
nd

Ve
r. 

kö
ni

gr
ei

ch
 

Zy
pe

rn

sl
ow

ak
ei

d
eu

ts
ch

la
nd

Ö
st

er
re

ic
h

ts
ch

ec
hi

en

3,
2

5,
5

6,
9

8,
1

9,
8

10
,0

12
,5

14
,9

15
,3

15
,3

15
,7

16
,0

16
,0

16
,7

16
,8

17
,1

17
,1

19
,2

20
,4

20
,4

21
,0

21
,9

23
,2

25
,4

25
,9

30%

25%

20%

15%

10%

15%

0%



22

2.2. Was sind die gründe für die unterschiede?
einkommensunterschiede haben vielfältige ursachen: unterschiedliche Arbeitszeit, berufe, tätigkeiten, 
erwerbsverläufe usw. das heißt, es gibt einerseits eine reihe von erklärbaren, sachlich gerecht-
fertigten Unterschieden bei der entlohnung. Allerdings sind diese oft das Ergebnis von Benach-
teiligungen in anderen Bereichen, etwa dass es unterschiedlichen Zugang zu bestimmten Ausbil-
dungen gibt oder die familiäre betreuungs- und Versorgungsarbeit ungleich verteilt ist. 

Andererseits kommt es immer wieder vor, dass Frauen für gleiche oder gleichwertige Arbeit 
schlechter bezahlt werden als ihre männlichen kollegen. diese Form der benachteiligung ist sachlich 
nicht erklärbar und gesetzlich verboten. 

Arbeitszeit

Arbeitszeit ist ein wichtiger Faktor für die erklärung der einkommensunterschiede zwischen Frauen 
und Männern. teilzeit betrifft in Österreich besonders stark Frauen, 85% der teilzeitjobs entfallen auf 
weibliche beschäftigte. diese unterschiedliche Arbeitszeit erklärt in etwa die Hälfte des Gender 
Pay Gaps. 

teilzeit ist aber nicht nur aufgrund der geringeren Arbeitszeit, sondern auch pro Arbeitsstunde schlech-
ter entlohnt: der stundenlohn liegt im schnitt um 24% unter der Vollzeitstunde. Anders gesagt: Ein 
20-Stunden-Job bringt nicht die Hälfte von einem 40-Stunden-Job, sondern deutlich weni-
ger (vgl statistik Austria 2009, Veste 2006).

Berufswahl und Transparenz

die Wahl des berufs entscheidet in hohem Ausmaß über das spätere einkommen. Junge Frauen sind 
dabei vor allem bei lehrberufen deutlich eingeschränkter als junge Männer. Fast die hälfte der Frauen 
(48%) erlernt einen der drei häufigsten lehrberufe, bei den Männern ist es nur ein Fünftel. das liegt 
auch in hohem Maße daran, dass junge Frauen hier geringere chancen bekommen: nur ein Drittel 
der Lehrstellen ist mit weiblichen Lehrlingen besetzt, gute chancen für Mädchen bestehen nur 
in typisch weiblichen berufen (vgl daten WkÖ 2009). 

gravierend sind auch die unterschiede zwischen privatem und öffentlichem bereich. so haben Frauen 
im öffentlichen Dienst die höchsten einkommen und den geringsten Unterschied im Vergleich zu 
den Männern. hier beträgt der nachteil bei ganzjähriger Vollzeit-erwerbstätigkeit 12%. ein grund dafür 
ist das höhere Maß an transparenz: der öffentliche bereich hat relativ klare Entlohnungsschemata. 
in der privatwirtschaft ist der nachteil bei den Arbeiterinnen und Angestellten bei Vollzeit mit jeweils 
einem drittel deutlich höher (vgl rechnungshof 2010).

Betreuungspflichten und fehlendes Kinderbetreuungsangebot

„hausarbeit und kinderbetreuung ist Frauensache” – laut zu sagen trauen sich das heutzutage nicht 
mehr viele, aber die Zahlen zeigen, dass es in hohem Ausmaß noch immer so gelebt wird. Zwar betei-
ligen sich Männer mittlerweile mehr an haushalt und kinderbetreuung als noch vor einigen Jahren, 
dennoch liegt die hauptlast dieser unbezahlten betreuungs- und Versorgungsarbeit weiterhin bei den 
Frauen. so erbringen erwerbstätige Frauen fast doppelt so viel Hausarbeit und ein Viertel mehr 
an kinderbetreuung wie erwerbstätige Männer, diese Zeit fehlt ihnen entsprechend für ihre eigene 
erwerbstätigkeit (vgl statistik Austria 2009a, Zeitverwendungserhebung 2008/09). 
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die geburt eines kindes wirkt sich im erwerbsleben der Frauen viel stärker aus als in jenem der Männer. 
87 von 100 Frauen, aber nur 6 von 100 Männern unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit nach 
der Geburt eines Kindes. gehen die Frauen dann wieder arbeiten, können sie nur eingeschränkt auf 
die unterstützung ihrer partner zählen. bei fast 8 von 10 Männern, aber nur 3 von 10 Frauen, übernimmt 
die partnerin/der partner die kinderbetreuung während ihrer Arbeitszeit. 

das schlägt sich natürlich auf die entwicklung der einkommen nieder. in jungen Jahren ist der einkom-
mensabstand der Frauen von ihren männlichen kollegen noch relativ gering. Frauen kommen beim 
einkommen genau in jener lebensphase ins hintertreffen, in der oft kinderbetreuung und beruf ver-
einbart werden müssen (siehe Abbildung 3). der nachteil wird in der gesamten erwerbskarriere nicht 
mehr aufgeholt.

Abbildung 3: Bruttojahreseinkommen nach Alter 2010

Quelle: statistik Austria (2011), lohnsteuerdaten 2010 – sozialstatistische Auswertung

da hilft es nicht gerade, dass das kinderbetreuungsangebot weit hinter dem bedarf zurückbleibt. in 
einer aktuellen befragung gaben mehr als 140.000 Eltern (vor allem Frauen) an, aufgrund fehlen-
der Kinderbetreuungsplätze nicht oder nur in Teilzeit berufstätig zu sein (vgl statistik Austria 
2010). Aber auch jene, die einen betreuungsplatz haben, sind mit diesem nicht immer glücklich: Unge-
nügende Öffnungszeiten, zu viele Schließtage in den Ferien und zu hohe Kosten beklagen 
mehr als 100.000 Eltern.

die entlastung von unbezahlter Arbeit wirkt sich jedenfalls positiv auf die Verringerung des einkommens-
unterschieds aus, wie sich im bundesländervergleich zeigt: Wien hat die am besten ausgebaute kinder-
betreuung und den geringsten einkommensnachteil von Frauen. so lagen Frauen in Wien im schnitt mit 
-22% unter den Männereinkommen, österreichweit waren es -40% (vgl rechnungshof bericht 2010).
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Frauensache Niedriglohn

besonders problematisch ist der einkommensnachteil in bereichen, wo auch bei Vollzeitarbeit zu wenig 
zum leben bleibt. in diesem so genannten „niedriglohnbereich” liegen die Stundenlöhne unter 
7,65 Euro brutto, betragen also weniger als 2/3 des mittleren stundenlohns (vgl Geisberger, Knittler 
2010, Veste 2006, Medianwert). nach geschlecht differenziert zählten 24% der Frauen, aber nur 
7% der Männer zu den Niedriglohnbeschäftigten. neben Frauen waren auch jüngere beschäf-
tigte, personen mit höchstens pflichtschulabschluss sowie beschäftigte in dienstleistungsbranchen 
anteilsmäßig besonders stark von niedriglohnbeschäftigung betroffen. betrachtet man nur die beschäf-
tigten mit Verdiensten unterhalb der niedriglohnschwelle, so betrug der Anteil der Frauen 68% und der 
Anteil der Männer 32%.

Migrantinnen: Doppelt benachteiligt

die benachteiligung, die Frauen am Arbeitsmarkt erleben, trifft für Arbeitnehmerinnen mit migranti-
schem hintergrund doppelt so häufig zu. so gaben in einer befragung unter Wiener Arbeitnehmerinnen 
zwei Drittel der Migrantinnen an, weniger als 1.400 Euro Monatsbrutto zu verdienen, bei 9% 
waren es sogar weniger als 900 euro brutto (siehe Abbildung 4). Allerdings sind auch Männer mit Migra-
tionshintergrund zwar nicht in dem Ausmaß, aber auch sehr häufig, im niedriglohnbereich beschäftigt. 
etwas mehr als die hälfte der Migranten erhielten weniger als 1.400 euro brutto, davon 4% weniger als 
900 euro brutto (vgl Riesenfelder, A. et al 2011).

Abbildung 4: Monatseinkommen nach Herkunft (Wien 2011)
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Quelle: Riesenfelder, A. et al (2011), eigene darstellung
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2.3. Viele ursachen brauchen viele Maßnahmen
es ist möglich, die einkommensschere zu schließen, aber das geschieht nicht von alleine. es braucht 
konkrete Anstrengungen und Maßnahmen, damit Frauen und Männer in Zukunft gleich viel ver-
dienen. 

die Einführung der betrieblichen Einkommensberichte und der Gehaltsangabe in den Stellen-
inseraten sind wichtige puzzlesteine für mehr Wissen und transparenz in der entlohnung. Wichtig wäre 
noch, die betrieblichen Analysen mit konkreten Maßnahmen, wie etwa Frauenförderplänen, zu ver-
knüpfen. interessierte können sich auch mit dem Gehaltsrechner des Frauenministeriums informie-
ren, wie hoch das einkommen in einem bestimmten Job in etwa ist (http://www.gehaltsrechner.gv.at/). 

darüber hinaus braucht es aber eine reihe weiterer Maßnahmen, damit die gleichstellung bei den 
einkommen Wirklichkeit wird. die Ak fordert daher:

 n Arbeitsbewertung: es braucht eine ausführliche debatte über die neubewertung von Arbeit. 
hochgradig verantwortungsvolle, anspruchsvolle und oft auch belastende tätigkeiten, wie etwa die 
betreuung von kindern oder alten und kranken Menschen, müssen die gleiche – auch finanzielle – 
Anerkennung erhalten. Zudem müssen kollektivverträge so gestaltet werden, dass die entlohnung 
inklusive Zulagen und Ähnlichem klar und nachvollziehbar ist. 

 n Öffentliche Angebote für Kinderbetreuung und Pflege: Flächendeckendes Angebot qualitati-
ver, professioneller und bedarfsgerechter (va hinsichtlich Öffnungszeiten) kinderbetreuung für alle 
Altersgruppen und beseitigung der kostenbarrieren in der kinderbetreuung, die die Frauenerwerbs-
tätigkeit und Frühförderung der kinder behindern.

 n Faire Chancen für MigrantInnen in Bildung und Arbeitsmarkt, einschließlich einer neuord-
nung bei der Anerkennung der berufsausbildungen aus dem Ausland, des nostrifikationssystems, 
etwa neue Wege, um informelle Qualifikationen erfassen zu können.

 n Partnerschaftliche Teilung von unbezahlter Arbeit: nicht nur bezahlte, auch die unbezahlte 
betreuungs- und Versorgungsarbeit muss fair zwischen Frauen und Männern aufgeteilt werden. ein 
papamonat für junge Väter ist dafür ebenso notwendig wie das recht auf elternteilzeit in allen 
betrieben. Auch die Verkürzung der Arbeitszeit würde dazu beitragen, dass Frauen und Männer sich 
erwerbs- und Familienarbeit besser untereinander aufteilen können.

 n Förderung bereits bei der Berufsauswahl: um den jungen Frauen und Männern eine gute 
entscheidung zu ermöglichen, braucht es an allen schulen ein eigenes unterrichtsfach, in dem 
geschlechtssensibel über berufe und bildungswege informiert wird. unterstützung und information 
soll außerdem das Arbeitsmarktservice geben. 

 n Mehr Frauen in Führungspositionen: Verbindliche geschlechterquote bei der besetzung von 
Aufsichtsräten und Vorständen in großen Aktiengesellschaften und gmbhs. die jährlichen Ak-unter-
suchungen zeigen, dass unternehmen auf freiwilliger basis nichts verändern. 

 n bei Förderungen und Vergabe von Aufträgen soll berücksichtigt werden, inwieweit die betriebe 
aktiv an der gleichstellung von Frauen und Männern arbeiten.
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Wussten sie, dass …
 n Frauen am ende des tages noch immer um fast 40% weniger verdienen als Männer?

 n schon fast die hälfte der unselbstständig beschäftigten Frauen in teilzeit arbeitet?

 n für teilzeitjobs im schnitt ein um Viertel geringerer stundenlohn bezahlt wird?

 n Zwei drittel der Migrantinnen ein einkommen unter 1.400 euro Monatsbrutto hat?

 n sich ein Fünftel des einkommensnachteils weder durch geringere Arbeitszeit, unterschiedliche berufe 
oder branchen oder erfahrung erklären lässt? 

die Ak fordert:

 n Flächendeckende und qualitätsvolle Angebote für kinderbetreuung und pflege.

 n Arbeitsbewertung: tätigkeiten, wie die betreuung von kindern oder kranken Menschen, 
müssen eine angemessene finanzielle Anerkennung erhalten.

 n Faire chancen für Migrantinnen und ein umfassendes system der Anerkennung von 
Qualifikationen. 

 n Förderung bereits bei der berufsauswahl: ein eigenes unterrichtsfach, in dem 
geschlechtssensibel über berufe und bildungswege informiert wird. 

 n Mehr Frauen in Führungspositionen: Verbindliche geschlechterquote für Aufsichtsräte und 
Vorstände in großen Aktiengesellschaften und gmbhs.
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3. MigrAntinnen – ArbeitsMArkt & Job-
QuAlitÄt

Josef Wallner

3.1. einleitung
Zuwanderung zum Arbeitsmarkt ist ein heißes thema, bei dem die Meinungen sehr rasch auseinander-
gehen. nehmen „uns” Migrantinnen die Arbeitsplätze weg, führt hohe Zuwanderung zum Arbeitsmarkt 
zu lohndumping oder bricht die Wirtschaft ohne Zuwanderung zusammen? das sind die Fragen, um 
die sich die diskussion bewegt. Aber auch: Werden Zuwanderinnen auf dem Arbeitsmarkt wirklich fair 
behandelt? und: Wie lange ist denn jemand ein(e) Zuwanderin? Ab wann gehört der 18 jährige junge 
horvath, der in Österreich aufgewachsen und dessen eltern vor 20 Jahren eingewandert sind zu „uns” 
und ab wann soll er dem herrn horvath und der Frau cerny aus Wien, deren Vorfahren auch einmal 
eingewandert sind, gleichgestellt sein?

der Faktenlage nach ist klar, dass Österreich zu jenen ländern mit einem hohen Anteil von Migrantinnen 
zählt. Am 1.1.2011 lebten rund 1,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich (18,6% 
der gesamtbevölkerung)1. das sind Menschen, unabhängig von ihrer staatsbürgerschaft, deren eltern 
im Ausland geboren sind. rund 400.000 dieser 1,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund gehö-
ren bereits zur sogenannten „zweiten generation”, sind also selbst schon in Österreich geboren und 
kennen das herkunftsland ihrer eltern praktisch nur noch von urlaubsbesuchen2.

ein blick auf die erwerbsbevölkerung zeigt ein ähnliches bild: rund 0,7 Millionen der insgesamt rund 4,0 
Millionen erwerbstätigen in Österreich (einschließlich selbstständige) hatten im Jahr 2010 Migrations-
hintergrund – das sind rund 18% aller erwerbstätigen3.

und noch etwas zeigt die Faktenlage: eine gesellschaft ist niemals etwas statisches; es gibt vielmehr 
laufend Zu- und Abwanderungsströme. so haben im Jahr 2010 rund 87.000 Menschen Österreich ver-
lassen, davon 66.000 Ausländerinnen. rund 114.000 Menschen, davon 98.000 Ausländerinnen, sind im 
selben Jahr nach Österreich zugewandert4. die netto-Zuwanderungsbilanz von Ausländerinnen hat also 
32.000 betragen.

diese Wanderungsbewegungen sind kein österreichisches phänomen sondern normalität in allen ent-
wickelten industriestaaten. so sind im Jahr 2009 rund 4,3 Millionen Menschen in die 24 oecd-staaten 
und nach russland zugewandert, wobei der Migrantinnenanteil nach oecd-definition (nur jene, die 
selbst im Ausland geboren sind, werden gezählt) in folgenden ländern am höchsten ist: luxemburg 
(36,9%), Australien (26,5%), schweiz (26,3%), neuseeland (22,7%) und kanada (19,6%). Österreich 
zählt mit einem Migrantinnenanteil nach oecd-definition von 17% zwar auch noch zur spitzengruppe, 
jedoch bereits mit einem doch spürbaren Abstand gegenüber den führenden einwanderungsländern.5 

1)  statistik Austria (2011), 20
2)  statistik Austria (2011), 20
3)  statistik Austria (2011), 53
4)  statistik Austria (2011), 32
5)  oecd, iMo 2011
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3.2. Zuwanderinnen nach Österreich: Woher kommen sie 
und was können sie?

58% der Zuwanderung ist EU-Binnenwanderung – Deutsche sind die größte 
Gruppe

Von den rund 1,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund kommt 

 n der großteil, nämlich rund 600.000 oder 40% aus den „alten” eu-staaten, davon 220.000 deutsche 
als insgesamt größte ethnische Zuanderungsgruppe.

 n Mit rund 433.000 oder 29% sind Zuwanderinnen aus den staaten des ehemaligen Jugoslawien 
(ohne slowenien) die nächst größere Migrantinnengruppe, gefolgt von den 

 n 275.000 Zuwanderinnen aus den neuen eu-staaten (18% aller Zuwanderinnen) und den

 n rund 185.000 Migrantinnen aus der türkei, das sind 12,3% aller Zuwanderinnen6.

Hoher Anteil ist sehr gut ausgebildet, aber es gibt auch viele mit höchstens 
Pflichtschulabschluss

die Faktenlage zeigt, dass einerseits ein sehr hoher Anteil von Migrantinnen über eine sehr gute Aus-
bildung verfügt, dass aber auch der Anteil von Migrantinnen mit höchstens pflichtschulabschluss sehr 
hoch ist.

so ergeben die daten von statistik Austria, dass 2010 rund 35% aller Migrantinnen über Matura oder 
einen akademischen Abschluss verfügten; bei personen ohne Migrationshintergrund lag dieser Anteil mit 
29% deutlich darunter. Auch die Akademikerinnenquote lag im Jahr 2010 in Österreich bei Migrantinnen 
mit 18% klar über jener der personen ohne Migrationshintergrund von 14%7.

Auf der anderen seite sind Migrantinnen aber auch am unteren ende der bildungshierarchie über-
proportional vertreten: so hatten 2010 im Österreichschnitt etwa 13% der bevölkerung ohne Migra-
tionshintergrund zwischen 25 und 64 Jahren höchstens einen pflichtschulabschluss vorzuweisen, bei 
Migrantinnen hat dieser Anteil aber 30% betragen und war damit mehr als doppelt so hoch8.

Auch eine 2011 im Auftrag der Ak Wien über die beschäftigungssituation von Migrantinnen in Wien 
erstellte studie kommt zu ähnlichen ergebnissen.

demnach haben in Wien 9% der Arbeitnehmerinnen ohne Migrationshintergrund aber 24% der Migran-
tinnen maximal pflichtschulabschluss9. Auf der anderen seite verfügen 75% der Migrantinnen in Wien 
über eine gute Ausbildung (30% lehre, 25% Matura, 20% akademischer Abschluss)10.

interessant ist, dass eine differenzierung nach herkunftsländern ergibt, dass manche Migrantinnen-
gruppen in auffallend hohem Ausmaß über akademische bildungsabschlüsse verfügen.

1) 6)  statistik Austria (2011), 25
1) 7)  statistik Austria (2011), 46
1) 8)  statistik Austria (2011), 46
1) 9)  l&r sozialforschung (2011), 126
1) 10)  l&r sozialforschung (2011), 126
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so sind 26% der Wienerinnen ohne Migrationshintergrund Akademikerinnen (Frauen 29%, Männer 
23%). bei Frauen aus dem iran (68%), Männern aus deutschland und aus dem iran (je 60%), Frauen 
und Männern aus dem arabischen raum (jeweils 52%) oder Frauen aus den philippinnen (46%) beträgt 
der Akademikerinnenanteil jedoch das 1,8 bis 2,6 fache des Akademikerinnenanteils der Wienerinnen 
ohne Migrationshintergrund. 

das oft gepflegte bild der generell schlecht ausgebildeten Zuwanderinnen lässt sich also nicht aufrecht 
erhalten, sondern resultiert wohl eher aus einer selektiven Wahrnehmung, wonach uns anscheinend 
jene Migrantinnen mit nur geringer Qualifikation besser in erinnerung bleiben. 

interessant auch, dass die häufig kolportierte Ansicht, wonach muslimische Frauen aus religiöser tradi-
tion keinen Zugang zu bildung hätten, nicht stimmt. gerade Frauen aus muslimischen ländern wie dem 
iran und aus dem arabischen raum haben eine weit über den österreichischen durchschnittswerten 
liegende Akademikerinnenquote. das gilt auch für Afrikanerinnen in Österreich: Auch sie haben mit 
immerhin noch 25% eine deutlich über dem Akademikerinnenanteil der Österreicherinnen ohne Migra-
tionshintergrund (14%) und eine immerhin noch im schnitt der Wiener bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund (26%) liegende Akademikerinnenquote11.

bei Zuwanderinnen aus der türkei und aus dem ehemaligen Jugoslawien sieht die Ausbildungssituation 
dagegen anders aus. hier verfügt rund jede(r) Zweite (herkunftsland türkei) und jeder fünfte Mann 
aus ex-Jugoslawien bzw jede dritte Frau aus ex-Jugoslawien über maximal einen pflichtschulabschluss.

umgekehrt sind die Akademikerinnenquoten bei dieser gruppe niedrig: aus der herkunftsregion ex-
Jugoslawien haben 9% der Frauen und 6% der Männer einen universitären Abschluss, aus dem her-
kunftsland türkei sind es bei den Frauen 4% und bei den Männern 8%12.

die ursachen dafür liegen auf der hand und haben wenig mit ethnischen oder religiösen gründen an 
sich zu tun. Aus den traditionellen „gastarbeiterländern” türkei und Jugoslawien wurden jahrzehntelang 
gezielt vor allem einfache Arbeiterinnen angeworben. es verhält sich bei diesen aber genauso wie bei 
der einheimischen bevölkerung: bildungswege werden in hohem Maße „vererbt”: kinder von Akademi-
kerinnen studieren zumeist, kinder von Facharbeiterinnenn treten oft auch eine lehre an und verfügen 
die eltern über keinen beruflichen Ausbildungsabschluss – daher zumeist auch über ein besonders nied-
riges (haushalts)einkommen – so treten auch die kinder häufig möglichst rasch in die Arbeitswelt ein.

Allerdings gibt es grund zu optimismus: 68% der bis 24-jährigen Migrantinnen und 62% der 25-45-jäh-
rigen Migrantinnen haben hohes interesse an künftiger teilnahme an berufs- und arbeitsmarktbezoge-
ner Ausbildung13. es kommt darauf an, dieses interesse auch zu unterstützen.

11)  l&r sozialforschung (2011), 126
12)  l&r sozialforschung (2011), 126
13)  l&r sozialforschung (2011), 175
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3.3. stellung der Zuwanderinnen auf dem Arbeitsmarkt
Erwerbstätigenquote von MigrantInnen ist niedriger, die zweite Generation holt 
aber auf 

generell lag im Jahr 2010 die erwerbstätigenquote von Migrantinnen in Österreich mit 65% (Frauen 
59%, Männer 73%) unter jener der nichtmigrantinnen von 73% (Frauen 68%, Männer 78%)14. 

die erwerbstätigenquote von Migrantinnen aus den eu- und eWr-staaten liegt mit 70% (65% Frauen, 
77% Männer) näher an den Werten der einheimischen bevölkerung als jene der personen aus ex-Jugos-
lawien von 68% (62% Frauen, 73% Männer) und aus der türkei von 57% (41% Frauen, 70% Männer).

Allerdings weist statistik Austria darauf hin, dass sich diese situation verbessert: „insbesondere bei 
den 35- bis 54-Jährigen bestanden im Jahr 2010 kaum noch unterschiede in der erwerbsbeteiligung 
zur bevölkerung ohne Migrationshintergrund. dies gilt auch für die erwerbsbeteiligung von Frauen mit 
Migrationshintergrund.”15

MigrantInnen stärker von Arbeitslosigkeit betroffen

umgekehrt sind Migrantinnen verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen. so hat die Arbeitslosenquote16 in 
Österreich 2010 für österreichische17 staatsbürgerinnen 7,0% betragen, jene der nicht-Österreicherin-
nen jedoch 11,0%. Angehörige der staaten des ehemaligen Jugoslawien (ohne slowenien) hatten eine 
Arbeitslosenquote von 12,0% und türkische staatsangehörige eine von sogar 16,9% zu verzeichnen18.

Auch die bereits zitierte l&r-studie über die beschäftigungssituation von Migrantinnen in Wien zeigt, 
dass Migrantinnen in erhöhtem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen sind: Während 12% der Wiene-
rinnen ohne Migrationshintergrund zwischen 2000 und 2011 wenigstens einmal von Arbeitslosigkeit 
betroffen waren, ist dieser Wert bei Migrantinnen mit 43% fast viermal so hoch19.

hauptgründe für diese instabilere Arbeitsmarktlage sind vor allem die überdurchschnittliche beschäf-
tigung in jenen segmenten des Arbeitsmarktes, die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wie 
etwa die saisonbranchen bau und gastgewerbe aber auch leiharbeit oder ein überdurchschnittlicher 
Anteil von Migrantinnen in Arbeitsverhältnissen mit unsicheren Arbeitsverträgen wie etwa befristete 
beschäftigungskontrakte (siehe unten). 

MigrantInnen in Branchen mit hoher Arbeitsplatzunsicherheit und schlechteren 
Arbeits bedingungen stärker vertreten

besonders branchen mit hoher Arbeitsplatzunsicherheit haben einen überproportional hohen Anteil von 
beschäftigten mit Migrationshintergrund: 

beherbergung/gastronomie: Männer 39%, Frauen 33%, unternehmensdienstleistungen (vor allem 
leiharbeit): Männer 28%, Frauen 45%, bauwesen: Männer 25%20.

14) statistik Austria (2011), 50f
15) statistik Austria (2011), 50
16) beim AMs als arbeitsuchend Vorgemerkte relativ zum Arbeitskräftepotenzial
17) eine unterscheidung der beim AMs Vorgemerkten lässt sich bisher noch nicht nach Migrationshintergrund sondern nur nach 

staatsangehörigkeit vornehmen.
18) statistik Austria (2011), 57
19) l&r sozialforschung (2011), 35
20) statistik Austria (2011), 55
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das führt einerseits zu einer überdurchschnittlichen betroffenheit von Arbeitslosigkeit aber auch zu 
schlechteren Arbeitsbedingungen als dies für nicht-Migrantinnen gilt:

so sind nach einer WiFo-studie (2010) im Ausland geborene häufiger von atypischen Arbeitsverhält-
nissen betroffen. demnach arbeiteten im Jahre 2008 5% der im Ausland geborenen in leiharbeitsver-
hältnissen (inländerinnen: 1,4%) und 10,3% der im Ausland geborenen auf basis eines befristeten 
Arbeitsvertrags (inländerinnen: 9,3%)21. 

Auch von erhöhten belastungsfaktoren am Arbeitsplatz sind Migrantinnen stärker betroffen. so arbei-
teten im Jahr 2008 5,6% der im Ausland geborenen (4,0% der inländerinnen) in schichtarbeit, 16,3% 
der im Ausland geborenen (13,3% der inländerinnen) mindestens die hälfte der Arbeitstage in spätar-
beit und 10% der im Ausland geborenen (6,9% der inländerinnen) in nachtarbeit22.

Überqualifikation bei MigrantInnen deutlich höher

Was noch auffällt ist, dass Arbeitnehmerinnen mit Migrationshintergrund ihre erworbene Qualifikation 
nur schwer auf dem Arbeitsmarkt verwerten können. 

laut oecd werden in Österreich nur 55% aller im Ausland geborenen und nur 40% aller in einem 
niedriglohnland geborenen hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen entsprechend ihrer Qualifikation ein-
gesetzt; bei den inländerinnen sind es 70%23 .

bestätigt wird dieser überdurchschnittliche einsatz auf dem Arbeitsmarkt unterhalb des erworbenen 
Qualifikationsniveaus auch durch die Verhältnisse auf dem Wiener Arbeitsmarkt. hier ist der Anteil jener 
Arbeitnehmerinnen, die unterhalb ihres Qualifikatonsniveaus eingesetzt werden, bei Migrantinnen mit 
33% dreimal so hoch wie bei nichtmigrantinnen mit 11%24.

Entlohnung von MigrantInnen deutlich niedriger

diese Arbeitsmarktsituation führt in summe – wenig überraschend – auch zu einer deutlich niedrigeren 
entlohnung von Migrantinnen.

so hat das netto-Jahreseinkommen (Median) der ganzjährig erwerbstätigen nach staatsangehörigkeit 
im Jahr 2009 für Österreicherinnen 22.303 euro betragen, jenes der nichtösterreicherinnen hat mit 
18.367 euro dagegen nur 82% und jenes der türkischen staatsbürgerinnen hat mit 17.454 euro sogar 
nur 78% des netto-Jahreseinkommens der inländerinnen betragen25. 

21)  Huber, peter (2010), 9
22)  Huber, peter (2010), 9
23)  Krause, karolin/ Liebig, thomas (2011), 49
24)  l&r sozialforschung (2011), 60
25)  statistik Austria (2011), 63
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Auch ein genauerer blick auf die Anteile von niedrigen und hohen entgelten macht die unterschiedli-
che lage von Migrantinnen und nichtmigrantinnen auf dem Arbeitsmarkt deutlich. so hatten in Wien 
2010/2011 von allen Vollzeit beschäftigten Migrantinnen 58% ein monatliches nettoeinkommen von 
weniger als 1.400 euro, bei nichtmigrantinnen hat dieser Wert 19% betragen. Andererseits hatten 
nur 5% aller Vollzeit beschäftigten Migrantinnen ein Monatsnettoeinkommen ab 2.400 euro, bei nicht-
migrantinnen hat dieser Wert 21% betragen26.

3.4. schlussfolgerungen

Zusammenfassend zeigt sich, dass Migrantinnen so wie in anderen hoch entwickelten ländern ein wich-
tiger teil des Arbeitskräftepotenzials geworden sind und dass ohne sie bestimmte sektoren nicht mehr 
funktionieren könnten. gleichzeitig sind sie aber in höherem Maße von Arbeitslosigkeit, einsatz unter der 
erworbenen Qualifikation und von unterentlohnung betroffen. Wichtige ursachen dafür sind, dass sie 
vor allem dort eingesetzt werden, wo die Arbeitsbedingungen schlechter und die Arbeitsplatzsicherheit 
geringer ist. Aber auch, dass die Anerkennung erworbener Qualifikationen besonders schwierig ist und 
sich unternehmen bei Migrantinnen offenbar auch seltener an die regeln des Arbeits- und sozialrechts 
halten.

Wussten sie, dass …
 n 1,5 Millionen Menschen in Österreich oder 18,6% der bevölkerung Migrationshintergrund haben?

 n 0,7 Millionen erwerbstätige oder 18% der erwerbsbevölkerung (inklusive selbstständige) Migrations-
hintergrund haben?

 n 75% der Migrantinnen in Wien über eine sehr gute berufsausbildung verfügen (30% lehre, 25% 
Matura, 20% akademischer Abschluss)? 

 n 35% der Migrantinnen und 29% der bevölkerung ohne Migrationshintergrund österreichweit über 
Matura oder akademischen Abschluss verfügen?

 n 33% der Migrantinnen gegenüber 11% der Arbeitnehmerinnen ohne Migrationshintergrund unter-
halb ihres Qualifikationsniveaus eingesetzt werden?

 n 5% der Vollzeit beschäftigten Migrantinnen und 21% der Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
ohne Migrationshintergrund ein nettoerwerbseinkommen ab 2.400 euro monatlich erzielen?

 n 58% der Vollzeit beschäftigten Migrantinnen und 19% der Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmerin-
nen ohne Migrationshintergrund ein nettoerwerbseinkommen von weniger als 1.400 euro monatlich 
erzielen? 

26)  l&r sozialforschung (2011), 117
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die Ak fordert:

 n Maßgeschneiderte integrationspakete um für jede Zuwanderin ein passendes beratungsange-
bot und einen passenden eingliederungspfad in Österreich zu erstellen. schaffung von Angebo-
ten, die besonders auf die schwierigere lage von Frauen abstellen.

 n Ausbau des beruflichen Weiterbildungsangebotes durch das bildungswesen und das AMs um 
allen Arbeitnehmerinnen ungeachtet ihrer herkunft die für Aufstieg und Absicherung auf dem 
Arbeitsmarkt notwendige Weiterbildung zu ermöglichen.

 n schaffung einer zentralen Anlaufstelle für die nostrifikation ausländischer bildungsabschlüsse 
und

 n schaffung eines Zertifizierungssystems für in Österreich oder im Ausland informell und nonfor-
mal erworbene Qualifikationen.

 n Verhinderung von lohn- und sozialdumping durch konsequente Anwendung des lohn- und 
sozial dumpingbekämpfungsgesetzes. evaluierung dieses gesetzes und schließen der lücken, 
die sich dabei zeigen.

Literatur
Huber, Peter (2010), die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten in Österreich, WiFo Working papers, 
365/2010, Wien

Krause, Karolin/ Liebig,Thomas (2011), the labour Market integration of immigrants and their children in Austria oecd 
social, employment and Migration Working papers no.127, paris 

OECD (2011), international Migration outlook (iMo), paris
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4. Jugendliche AuF segMentierten Arbeits-
MÄrkten in der eu: erhÖhter AnpAs-
sungsdruck, gebrochene Versprechen

Johannes Schweighofer

„Eine Arbeit fürs ganze Leben ist langweilig. Es ist schön, zu wechseln und sich neuen Herausforderun-
gen zu stellen.”

Mario Monti, italienischer Ministerpräsident, Februar 2012.

„… Wir suchen eine/n Praktikant/in im Produktmarketing Neuwagen. Sie arbeiten an der Planung, 
Umsetzung und Kontrolle des Marketingmixes von Produkten der Marke … , definieren die Produkt- und 
kaufmännische Strategie und sind verantwortlich für das regelmäßige Budgetreporting … wenden wir 
uns an Damen und Herren mit abgeschlossenem Wirtschafts- bzw. Technikstudium (Uni oder FH) … 
idealerweise bereits Berufserfahrung in der Automobilbranche … sehr gute Englisch- sowie Französisch-
kenntnisse … Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von € 1.350,- brutto pro Monat auf Basis 
einer Vollbeschäftigung.” 

„Schöne neue Arbeitswelt. Bald wird die Regalbetreuerin einen Bachelor in Betriebswirtschaft 
 vorweisen müssen”, elfriede hammerl in einem profil-kommentar, in dem sie ua obige stellen-
anzeige zitiert, 13. Februar 2011

 „Tobias rackerte bis zu 60 Stunden in der Woche – manchmal sechs Tage in der Redaktion, manchmal 
sieben, immer abrufbereit. Die Zeitung überwies dem jungen Akademiker am Ende 800 Euro brutto 
pro Monat. Ein Stundenlohn von etwa 3,70 Euro. Tobias sagt: ´Emotional war das schwierig, weil ich 
so wenig verdient habe und nicht wusste, ob ich im nächsten Monat auf der Straße stehe.´ Tobias war 
freier Journalist”

„Die freien Sklaven”, Falter 7/12, 14. Februar 2012 

4.1. einleitung
die diskussionen zur situation von Jugendlichen auf den europäischen Arbeitsmärkten sind an Zynismus 
und unkenntnis manchmal nicht zu überbieten: hier die beschäftigten im haupterwerbsalter und in der 
gruppe der 50+, die frühen pensionistinnen und die aktiv Alternden mit fixen Jobs, nicht selten guten 
einkommen, häufig ausreichenden pensionen. dort die gruppe der Jugendlichen in schlecht bezahlten 
Jobs, zt weit unter kollektivvertrag, von einem praktikum und Voluntariat zum nächsten, unregelmäßige 
einkommen mit keiner Aussicht auf einen fixen Job, überlange Arbeitszeiten und unbezahlte Überstun-
den, kein urlaubsanspruch, kein bezahlter krankenstand, selbstausbeutung hier und dort. 

dabei ist gegen die Forderung der gesellschaft an die newcomer auf den Arbeitsmärkten, ein gewisses 
Maß an Flexibilität zu zeigen, vorübergehend mit niedrigeren einstiegslöhnen das Auslangen zu finden, 
sich hinten an zu stellen, an und für sich nichts einzuwenden. Aber diese periode muss zeitlich begrenzt 
sein, Flexibilität und genügsamkeit müssen auch einmal ein ende nehmen, der Aufstieg muss innerhalb 
der reichweite bleiben! Früher gab es das unausgesprochene gesellschaftliche Versprechen: Wenn du 
fleißig bist, dich anstrengst und brav lernst, dann steht einer karriere, einem ausreichenden einkom-
men, vielleicht sogar Macht und einfluss nichts im Wege! doch dieses Versprechen wird immer seltener 
eingelöst. 
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4.2. erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko mit langfristigen Folgen
Wird die Arbeitslosigkeit herangezogen, so zeigt sich, dass Jugendliche einem wesentlich höheren 
risiko ausgesetzt sind als erwachsene (siehe Abbildung 5): im langen Zeitraum 1987-2010 lag die 
Arbeits losenquote der 15-19-Jährigen im durchschnitt auf einem 2,6-mal höheren niveau als in der 
Altersgruppe der 25-64-Jährigen. bei den 20-24-Jährigen bestand das 2,2-fache Arbeitslosigkeitsrisiko. 
dabei gab und gibt es erhebliche länderunterschiede: in deutschland etwa war 2008/2009 die Quote 
der Jugendlichen (15-24-Jährige) um ca. 1,5-mal höher als jene der 25+, in Österreich um 2,5-mal, 
in großbritannien und italien lag der entsprechende Wert jedoch bei nahe 4, in schweden sogar bei 
5! oder um es in absoluten Zahlen auszudrücken und die extremfälle anzusprechen: in spanien und 
griechenland lagen ende 2011 die nationalen Arbeitslosenquoten der Jugendlichen bei annähernd 50%, 
in einzelnen spanischen provinzen erreichten sie Werte von über 60%1. die Arbeitslosigkeit übersteigt 
zudem die hier angeführten durchschnittswerte deutlich im Falle von multiplen problemlagen, wie es 
auf Jugendliche zutrifft, die die schule abgebrochen haben, die keine weiterführende schulausbildung 
nachweisen können oder die einen Migrationshintergrund aufweisen.

Abbildung 5: Arbeitslosenquoten in der EU – nach Alter 1987-2010

Quelle: eurostat, 2012

die Arbeitslosenquoten der Jugendlichen sind auf grund ihrer sehr viel höheren betroffenheit gegenüber 
den erwachsenen und Älteren höher, obwohl sie im durchschnitt deutlich kürzere dauern haben2. 

Jugendliche sind darüber hinaus deutlich stärker von konjunkturellen Abschwüngen betroffen als die 
Altersgruppe der 25+, weil sie häufiger in befristeten beschäftigungsverhältnissen arbeiten (die bei 

1) 2010, derzeit sind keine aktuelleren daten verfügbar; die Monatswerte haben sich inzwischen allerdings weiter verschlechtert.
2) siehe dg eMpl (2010), 119
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schwacher nachfrage nicht verlängert werden) und darüber hinaus auch noch in zyklisch sensitiven 
sektoren3. Wie in der Abbildung 6 zu sehen ist, mussten Jugendliche in der Finanz-und Wirtschaftskrise 
2008/2009 einen überproportionalen Anteil am Anstieg der Arbeitslosigkeit tragen. 

Abbildung 6:  Veränderung der Arbeitslosenquoten nach Alter in der EU in der Krise  
2007-2009
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schließlich kann nicht deutlich genug darauf hingewiesen werden, dass Arbeitslosigkeit in jungen 
Jahren der erwerbstätigkeit lange andauernde negative Wirkungen auf Arbeitslosigkeit, einkommen 
und lebenszufriedenheit für die betroffenen zur Folge hat4: Jugendarbeitslosigkeit erhöht die Wahr-
scheinlichkeit von Arbeitslosigkeit in der Zukunft und/oder reduziert zukünftige einkommen. diese so 
genannten „scarring effects”5 werden größer mit länger werdenden Arbeitslosigkeitsdauern und wenn 
die betroffenen über eine niedrige Ausgangsqualifikation verfügen. es existiert eine Vielzahl von studien 
für verschiedene länder (uk, usA, Fr, es, etc), die empirische Wirkungen der folgenden Art ausweisen: 
dauert die Arbeitslosigkeit beispielsweise ein Jahr im Alter von 22, dann kommt es zu einkommens-
verlusten von 13-21% 20 Jahre danach. es ist offensichtlich, dass die kumulierten langzeitfolgen, etwa 
unter berücksichtigung von niedrigeren pensionen, von Jugendarbeitslosigkeit wahrscheinlich noch 
deutlich größer sind als die in der literatur bisher ermittelten effekte.

3) siehe Scarpetta/Sonnet/Manfredi (2010), 14f, dg eMpl (2010), 146ff
4) siehe etwa Bell/Blanchflower (2009), 19; Boeri (2011), 11f; dg eMpl (2010), 132; Scarpetta et al (2010), 17; oecd (2010), 

32 und die darin zitierte literatur.
5) im englischen wird von „narben” gesprochen, ein recht treffendes bild.



38

4.3. instabile beschäftigung, erschwerte Übergänge: 
sackgassen anstelle von sprungbrettern

„Jüngere Personen (15-29 Jahr) haben am häufigsten ein atypisches Beschäftigungsverhältnis, gefolgt 
von älteren Personen (55-65 Jahre)”6 

Jugendliche finden sich in einem weit überproportionalen Ausmaß in atypischen und prekären beschäf-
tigungsformen, was solange prinzipiell unproblematisch ist, solange diese beschäftigungsverhältnisse 
als sprungbrett in stabilere und besser entlohnte Jobs dienen. diese überdurchschnittliche betroffenheit 
der Jugendlichen gilt auch für die entwicklung der teilzeitquote, der geringfügigen beschäftigung und 
der Arbeitskräfteüberlassung (siehe tabelle 2). 

Tabelle 2: Befristete Arbeitskräfteüberlassung nach Alter in Österreich

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 Anstieg in %  
2000-2011

Anteile 
AKÜ/Unselb

bis 19 J 1.264 1.252 1.438 1.643 1.923 1.726 2.041 61,5 1,16

20–24 J 5.355 5.938 8.473 10.427 11.184 11.600 13.250 147,4 4,19

25–29 J 4.649 4.905 6.666 8.802 9.934 11.151 12.487 168,6 3,12

30–34 J 4.380 4.589 5.712 6.789 7.178 8.172 9.468 116,2 2,37

35–39 J 3.855 4.253 5.565 6.747 6.963 7.706 8.084 109,7 1,91

40–44 J 2.983 3.470 4.858 6.189 6.738 8.945 9.417 215,7 1,88

45–49 J 2.204 2.481 3.499 4.758 5.744 8.688 9.380 325,6 1,85

50–54 J 1.495 1.871 2.382 3.099 3.725 5.855 6.890 360,9 1,69

55–59 J 460 754 1.155 1.597 1.990 2.492 3.043 561,5 1,28

60–64 J 55 80 138 210 400 422 520 845,5 1,14

Gesamt 26.700 29.593 39.886 50.261 55.779 66.757 74.580 179,3 2,19

Quelle: bMAsk, elis, 2012; es handelt sich um den ÖnAce-Viertsteller 7820

in den europäischen diskussionen zu den segmentierten Arbeitsplätzen von Jugendlichen spielen zudem 
die befristeten beschäftigungsverhältnisse eine besondere rolle, weil diese beschäftigungsform in ein-
zelnen ländern (siehe tabelle 3) sehr häufig vorkommt und – das ist ein wichtiger unterschied etwa 
zu Österreich7 – das Arbeitsrecht wesentlich weniger schutz für befristet beschäftigte bietet als für 
unbefristete. 

6) Schulze Buschkoff/ Protsch (2007)
7) in der Altersgruppe der 15-19-Jährigen ist der Wert für Österreich und deutschland (aber auch für ie und it) v.a. deshalb 

so hoch, weil hier die lehrverhältnisse inkludiert sind. 
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Tabelle 3:  Anteile von befristeten Arbeitsverhältnissen in der EU nach Alter in % der 
Beschäftigung

2010 15 bis 19 
Jahre

20 bis 24 
Jahre

25 bis 39 
Jahre

40 bis 64 
Jahre

15 bis 64 
Jahre

EU 52,6 35,0 12,9 6,0 11,7

Belgien 60,0 24,9 8,1 3,1 7,0

Tschechien 40,8 18,7 6,2 5,4 6,7

Dänemark 18,3 22,8 9,1 3,3 7,7

Deutschland 78,5 47,6 13,5 4,8 13,1

Irland 48,2 24,7 7,0 4,3 7,8

Griechenland 26,5 22,5 10,6 4,8 8,1

Spanien 69,0 52,2 25,6 12,5 20,8

Frankreich 81,4 47,5 13,2 6,7 13,3

Italien 55,2 38,2 11,5 5,4 9,7

Luxemburg 66,7 28,3 7,1 3,0 6,5

Ungarn 43,5 22,6 9,3 6,0 8,5

Niederlande 52,0 40,0 15,8 6,7 15,6

Österreich 73,2 15,1 6,2 2,5 8,2

Polen 65,3 55,1 23,1 13,2 21,2

Portugal 57,5 52,1 24,5 9,5 18,8

Slowenien 56,2 59,0 16,6 5,3 14,5

Slowakei 39,1 13,5 4,1 3,9 4,7

Finnland 50,2 37,7 16,1 6,9 13,4

Schweden 74,6 48,3 14,2 5,5 13,8

Großbritannien 16,5 11,3 4,9 3,4 5,1

Quelle: eurostat, 2012

diese Asymmetrie ist in vielen ländern durch die reformen der letzten Jahre entstanden, die zu mehr Fle-
xibilität der randbelegschaften geführt haben. es wird häufig von „insider-outsider”-problemen bzw. dualen 
Arbeitsmärkten gesprochen8. im endeffekt hat dies zu einer situation geführt, in der befristete Arbeitsver-
träge nicht mehr zur Überprüfung dienen, ob der „Match” sowohl für Arbeitgeberin als auch für Arbeitneh-
merin zufriedenstellend ist, sondern dazu, dass diese beschäftigungsform eine einfache Möglichkeit zur 
permanenten reduktion der Arbeitskosten bietet. dies ist von besonderer relevanz bei ländern ohne dualer 
Ausbildung – wie in spanien, polen, portugal, slowenien und schweden, weil damit Jugendliche betroffen 
sind, für die diese befristeten beschäftigungsform zur dauerhaften Falle werden. scarpetta et. al. (2010, p. 
18) zeigen etwa, dass die Wahrscheinlichkeit, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu erhalten, wenn mann/
frau im Vorjahr einen befristeten hatte, in Frankreich, griechenland, Finnland und spanien nur zwischen 
20-30% lag (2005); in italien, irland und belgien liegt diese Wahrscheinlichkeit hingegen um 50%. die 
situation hat sich jedoch, etwa im Vergleich zu den 1990er Jahren, deutlich verschlechtert: Während bei-
spielsweise in den niederlanden vor einem Jahrzehnt ca. 50% der personen mit befristeten Verträgen den 
sprung in ein unbefristetes Verhältnis schafften, fiel diese transitrate in der periode 2003-2007 auf 24%, um 
in der krise 2009-2010 weiter auf 18% (16% für junge Männer) abzufallen9. „However, in some countries 
a considerable proportion of working young are still in temporary jobs five years after leaving school, sug-
gesting that they become trapped”, geben sogar die beamteninnen der eu-kommission im „Employment in 
Europe 2010”-Report leicht zerknirscht zu protokoll10. 

8)  siehe etwa dg eMpl (2010), bentolila et al (2011)
9)  siehe Wilthagen (2011), 11
10)  dg eMpl (2010), 128
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eine andere Form, die umschlagsdynamik auf den Arbeitsmärkten zu messen, setzt an der dauer der 
unselbstständigen beschäftigungsverhältnisse an (siehe tabelle 4). es zeigt sich bei einem Vergleich der 
Jahre 2000 mit 2011, dass insgesamt die beschäftigungsdauern mit 5,6% leicht zugenommen haben, 
sich diese aber va bei der Altersgruppe der 15-24-Jährigen deutlich reduziert haben – und dies von 
einem ohnehin niedrigen niveau, dh von ohnehin kurzen beschäftigungsdauern. 

Tabelle 4:  Dauer von unselbstständigen Beschäftigungsverhältnissen in Österreich in 
Tagen

 Frauen Männer Gesamt

 2000 2011 ∆2011- 
2000% 2000 2011 ∆2011- 

2000% 2000 2011 ∆2011- 
2000%

15 bis < 20 J 107,4 84,1 -21,7 111,8 102,7 -8,1 109,7 93,6 -14,6

20 bis < 25 J 271,6 218,1 -19,7 205,7 189,3 -7,9 234,5 202,6 -13,6

25 bis < 30 J 499,9 449,0 -10,2 368,7 342,9 -7,0 425,6 391,3 -8,1

30 bis < 35 J 563,6 593,5 5,3 481,1 477,6 -0,7 516,0 529,2 2,6

35 bis < 40 J 589,3 622,3 5,6 546,0 572,9 4,9 564,3 595,1 5,5

40 bis < 45 J 633,0 687,3 8,6 590,5 639,6 8,3 608,5 660,9 8,6

45 bis < 50 J 758,3 785,5 3,6 665,0 719,0 8,1 703,9 749,0 6,4

50 bis < 55 J 1.423,6 979,1 -31,2 1.127,9 876,0 -22,3 1.252,3 921,6 -26,4

55 bis < 60 J 2.899,7 3.078,6 6,2 2.696,1 1.841,1 -31,7 2.768,2 2.452,1 -11,4

60 bis < 65 J 2.381,6 2.972,3 24,8 3.847,6 4.125,0 7,2 3.420,2 3.732,4 9,1

Gesamt 568,7 629,4 10,7 572,2 580,4 1,4 570,7 602,7 5,6

Quelle: AMs-dWh, 2012

Abschließend zu diesem kapitel noch eine bemerkung zum Zusammenhang von Wachstum und atypi-
scher beschäftigung als „Konjunkturpuffer”. Wie in anderen ländern auch11, kommt etwa den befristet 
beschäftigten und den überlassenen Arbeitskräften in Österreich die Funktion eines Anpassungsmecha-
nismus zum Ausgleich der konjunkturellen schwankungen, zu (siehe Abbildung 7). da aber Jugendliche 
in diesen beiden beschäftigungsformen überrepräsentiert sind, ist klar, dass es die Jugendlichen sind, 
die im Auf- und insbesondere im Abschwung die Anpassungslast primär zu tragen haben.

11)  siehe dg eMpl (2010), 146ff
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Abbildung 7:  Zusammenhang Wachstum und Beschäftigung – gesamt, befristet und 
verliehen
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4.4. ein schwieriger gewordener Übergang schule-Arbeit

Wird die Frage gestellt, wie hoch die beschäftigungsquoten von Jugendlichen ein, fünf und zehn Jahre 
nach der erstausbildung sind, so zeigen sich im ersten Jahr in den eu-ländern Werte von ca. 50% in 
griechenland und italien bis 85% in den niederlanden (Österreich liegt bei etwa 80%)12. Zehn Jahre nach-
dem die erstausbildung verlassen wurde konvergieren die Werte um 70-80%, allerdings mit erheblichen 
unterschieden zwischen den geschlechtern, die in nicht wenigen ländern 40 prozentpunkte zugunsten 
der Männer ausmachen. Zudem bestehen erhebliche unterschiede in den beschäftigungsquoten zwischen 
hoch- und unqualifizierten Jugendlichen, unterschiede die etwa in Österreich besonders groß sind. 

eine wichtige und aktuell viel diskutierte kenngröße im Zusammenhang mit dem Übergang der Jugend-
lichen von der schule in die berufstätigkeit ist der Anteil der Jugendlichen an der entsprechenden bevöl-
kerungsgruppe, der nicht in beschäftigung, Aus- oder Weiterbildung ist („Not in education, employment 
or training”, neet)13. 2010 gab es in der eu27 7,5 Mio. Jugendliche im Alter zwischen 15-24 Jahren, 
die weder in Arbeit, noch in Aus-und Weiterbildung waren; das entspricht einem Anteil von 12,8% der 
entsprechenden population der 15-24-Jährigen; 2 Mio. entfielen dabei auf die jüngere Altersgruppe der 
15-19-Jährigen (ein Anteil von 7%), 5,5 Mio. auf die 20-24-Jährigen (ein Anteil von 18%). diese Anteile 
der neet an der population der 15-24-Jährigen schwanken in der eu erheblich, Österreich weist einen 
Wert von 7,1% (das entspricht in absoluten Zahlen 70.250 personen) auf.

Wirklich dramatisch ist die lage der Jugendlichen im Alter von 20-24 Jahren, vor allem in spanien, lettland, 
italien, irland und bulgarien. Wie in Abbildung 8 auch zu sehen ist, befindet sich der großteil der Jugendli-
chen entweder in „offener Arbeitslosigkeit” oder in „inaktivität”, aber arbeitsuchend – nur ein kleinerer teil 
hat sich völlig zurückgezogen. in Österreich trifft dies von 46.500 personen auf 10.600 zu (2010).

12)  siehe oecd (2008), table 1.4 und 1.5, 39
13)  siehe beispielsweise oecd (2008), 58ff und dg eMpl (2010), 130ff
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Abbildung 8:  NEET(20-24)-Zusammensetzung (2010): Arbeitslose, „inaktiv suchend”, 
„inaktiv nicht suchend”
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bacher/tamesberger (2011) weisen darüber hinaus darauf hin, dass in der gruppe der 16-24-Jährigen 
bei den Migrantinnen der ersten generation 18,8% neet sind, bei der 2. generation sind es immer-
hin noch 11,7% (gegenüber Österreicherinnen ohne Migrationshintergrund, bei denen der Wert 8,5% 
beträgt).
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4.5. einkommen – die Abstände vergrößern sich!
bell/blanchflower (2009, p.32) stellen die interessante Frage: „Are youths pricing themselves out of 
jobs?”. sie kommen zu dem ergebnis, dass mit Ausnahme der 1970er Jahre die letzten Jahrzehnte 
gekennzeichnet waren von einem relativen rückgang der löhne der Jugendlichen. Für den Zeit-
raum 1997-2008 zeigen sie (siehe tabelle 5), dass in großbritannien das Verhältnis der löhne der 
18-21/40-49-Jährigen von 48,6% auf 45,8% zurückging. oecd (2008, p. 70) vergleicht die entwicklung 
zwischen 1996-2006 für einige länder. im oecd-durchschnitt ging für die Altersgruppe der 15-24-Jäh-
rigen die relation zu den erwachseneneinkommen von 64% auf 62% zurück, eine tendenz die für die 
meisten der untersuchten länder gilt. Von einem „aus dem Markt preisen” kann also nicht gesprochen 
werden, das gegenteil trifft zu!

Tabelle 5:  Entwicklung der Medianeinkommen der Jugendlichen im Vergleich zu den 
Erwachsenen im OECD-Raum

  AUS DK FI DE IE JP PL CH US OECD
Einkommen 
Jugendliche 
(15-24) zu  
Erwachsenen 
(25-64)

1996 0,68 0,71 0,69 0,62 0,59 0,60 0,70 0,59 0,60 0,64

2006 0,66 0,64 0,68 0,61 0,63 0,58 0,62 0,58 0,55 0,62

∆ (1996-2006)% -2,94 -9,86 -1,45 -1,61 6,78 -3,33 -11,43 -1,69 -8,33 -3,13

  UK          
Einkommen 
Jugendliche 
(18-21) zu  
Haupterwerb. 
(40-49)

1997 0,49   

2008 0,46   

∆ (1997-2008)% -6,12          

Quelle: bell/blanchflower (2009), 33; oecd (2008), 70f

Wie haben sich nun die mittleren löhne und gehälter der Jugendlichen im Vergleich zu den erwach-
senen/Älteren in Österreich im Zeitraum 1996-2010 entwickelt? die Frage soll anhand der Verteilung 
der beitragspflichtigen Arbeitseinkommen nach Altersgruppen des hauptverbandes der österreichischen 
sozialversicherungsträger beantwortet werden. Wie in tabelle 5 zu sehen ist, verlor die Altersgruppe 
der 15-19-Jährigen gegenüber allen anderen Altersgruppen, mit nur einer Ausnahme, nämlich den 
55-59-Jährigen. die relationen verschlechterten sich zt deutlich, gegenüber der ältesten gruppe 
sogar um 21,35%! bei der etwas älteren gruppe der Jugendlichen (20-24 Jahre) verschlechterten sich 
ebenfalls die Medianeinkommen gegenüber den meisten anderen Altersgruppen, mit zwei Ausnahmen 
(nämlich die personen von 50-59 Jahre). damit ist die entwicklung des relativen einkommensverlustes 
der Jugendlichen gegenüber den erwachsenen/Älteren vergleichbar mit anderen oecd-ländern, aller-
dings erscheint das Zurückbleiben der mittleren einkommen der Jüngeren noch besorgniserregender 
als anderswo! insbesondere, wenn die unten und oben „abgeschnittene” Verteilung (geringfügigkeits-
grenze, höchstbeitragsgrundlage) in den hauptverbands-daten bedacht wird.
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Tabelle 6:  Entwicklung der Medianeinkommen der Jugendlichen relativ zu den anderen 
Altersgruppen in Österreich

 15-19/ 
25-29

15-19/ 
30-34

15-19/ 
35-39

15-19/ 
40-44

15-19/ 
45-49

15-19/ 
50-54

15-19/ 
55-59

15-19/ 
60-64

1996 0,61 0,58 0,57 0,56 0,55 0,51 0,46 0,60

2010 0,56 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47

∆ (1996-2010)% -8,76 -10,99 -9,35 -10,13 -9,20 -4,13 4,39 -21,35

 20-24/ 
25-29

20-24/ 
30-34

20-24/ 
35-39

20-24/ 
40-44

20-24/ 
45-49

20-24/ 
50-54

20-24/ 
55-59

20-24/ 
60-64

1996 0,85 0,81 0,79 0,79 0,76 0,71 0,64 0,83

2010 0,83 0,76 0,76 0,75 0,74 0,72 0,71 0,70

∆ (1996-2010)% -3,08 -5,45 -3,70 -4,53 -3,54 1,84 10,89 -16,45

Quelle: hauptverband der österreichischen sozialversicherungsträger, 2011; 
Lesebeispiel: 1996 verdiente die Altersgruppe der 15-19-Jährigen 61% der 25-29-Jährigen; 2010 waren es nur noch 56%, was 
einem Rückgang der Relation von 8,76% entspricht.

4.6. schlussfolgerungen und politische Forderungen
Mehr noch als in der Vergangenheit brauchen die Jugendlichen von heute die unterstützung der politik 
und der gesellschaft beim schwieriger gewordenen Übergang von der schule ins erwerbsleben. dies gilt 
in besonderem Maße für junge Menschen aus bildungsfernen schichten und mit Migrationshintergrund, 
vor allem dann, wenn sie die schule frühzeitig abbrechen oder nur mit einem pflichtschulabschluss 
beenden. dabei muss die intervention präventiv und damit früh, sehr früh einsetzen: im Alter von 3 
Jahren müssen kinder aus bildungsfernen schichten und mit Migrationshintergrund va dann spezifisch 
gefördert werden, wenn defizite (sprachkenntnisse, lernbereitschaft, etc.) sich erstmals abzeichnen. 
und in der schule muss daran anschließend das Motto lauten: „niemand wird zurückgelassen!”. dazu 
braucht es bessere lehrerinnen, mit einer besseren einstellung zur ihrem beruf, die besser bezahlt 
sind, besser ausgewählt werden, mit einer besseren gesellschaftlichen reputation. und einen besseren 
einsatz der vorhandenen Mittel, vielleicht auch mehr Mittel. Aus dem gesagten leiten sich unmittelbar 
die zentralen politischen Forderungen ab. 
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5.  insider und outsider: Von der 
AuFspAltung des ArbeitsMArktes in 
geWinnerinnen und Verliererinnen 

Gernot Mitter

Wien (ApA0205 2012-03-20) – „die Arbeitskräfteüberlasser wehren sich gegen das geplante Arbeits-
kräfteüberlassungsgesetz (AÜg), das eine gleichstellung von Zeitarbeitern mit dem stammpersonal zum 
Ziel hat. das AÜg soll den temporär beschäftigten Mitarbeitern etwa die nutzung der gemeinschafts-
einrichtungen wie kantine und betriebskindergarten sowie den Zugang zu bildungsangeboten und 
 bonifikationen ermöglichen … sollte das AÜg wie geplant beschlossen werden, könnte das die Aufkün-
digung der derzeitigen kollektivvertrages zur Folge haben, warnten die branchenvertreter.”

Wiener Zeitung, 2.3.2012, „die Angst vor dem Abstieg” – „ende 2009 hat eine studie des britischen 
think tanks new economics foundation (nef), in dessen namen Ökonomen und Forscher Wege für 
nachhaltiges und sozial verträgliches Wirtschaften erkunden, über den „social return on investment” 
belegt, dass die Arbeit sogenannter top-banker die gesellschaft teuer zu stehen kommt: berufliche 
tätigkeit an ihrer sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Wertschöpfung messend, kam die 
studie zum ergebnis, dass ein hochrangiger bank-Manager für jedes pfund Verdienst die gesellschaft 
sieben pfund kostet. eine reinigungskraft in einem krankenhaus generiert hingegen den 12fachen 
gesellschaftlichen Mehrwert, freilich um einen marginalen bruchteil des banker-salärs. die meisten 
dieser Arbeitskräfte leben in prekären Verhältnissen und brauchen zweite und dritte Jobs, um ihren 
unterhalt bestreiten zu können.” 

5.1. Zunehmende ungleichheit der Qualität der 
Arbeitsverhältnisse als langjähriger trend

ein langjähriger trend auf dem österreichischen Arbeitsmarkt kann an einer reihe von statistischen 
kennzahlen nachvollzogen werden: die zunehmende Aufspaltung der beschäftigung. das normalar-
beitsverhältnis, also Arbeitsplätze mit Vollzeitarbeit, voller geltung des Arbeitsvertragsrechtes, mit rela-
tiv hoher bestandssicherheit und guten einkommens- und Arbeitsbedingungen, stellt zwar immer noch 
die Mehrheit der beschäftigungsmöglichkeiten in Österreich dar, allerdings mit sinkender tendenz. 

das beschäftigungswachstum der letzten Jahre fand nämlich überwiegend in beschäftigungsformen 
statt, die lediglich teilzeitarbeit, relativ hohe bestandsunsicherheit der beschäftigung, Vertragsformen 
am rande oder außerhalb des Arbeitsvertragsrechtes und schlechten einkommens- und Arbeitsbe-
dingungen für die beschäftigten bedeuten. so lag etwa 2004 der Anteil der sogenannten „atypischen 
beschäftigungsverhältnisse” an allen beschäftigungsverhältnissen bei rund 26%, 2009 bereits bei 
29,6%. erhebungen der Ak Wien zeigen für die Jahre 2000 bis 2010 ein erhebliches Wachstum bei den 
sogenannten atypischen beschäftigungsverhältnissen in Österreich (siehe tabelle 7).
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Tabelle 7:  Entwicklung der atypischen Beschäftigung in Österreich 2000–2010, 
Atypische Beschäftigungsverhältnisse (in 1.000)

 2000 2005 2010 Anstieg 
00-10

Anstieg in 
%

geringfügig beschäftigte 196,8 229,7 295,9 99,2 50,4%

davon Frauen 141,7 161,6 192,5 50,8 35,9%

in % 72,0% 70,4% 65,0% 51,3%  

teilzeit-beschäftigte1 603,7 807,5 1030,4 426,7 70,7%

davon Frauen 520,0 679,3 832,2 312,2 60,0%

in % 86,1% 84,1% 80,8% 73,2%  

freie dienstverträge 22,2 26,6 21,8 -0,4 -2,0%

davon Frauen 10,5 12,5 11,5 1,0 9,6%

in % 47,4% 46,8% 53,0% -226,9%  

geringfügige freie dienstverträge - 45,4 37,4 - -

davon Frauen - 26,9 22,7 - -

in % - 59,2% 60,5% -  

neue selbstständige2 15,1 24,6 45,8 30,8 204,0%

neue Freiberuflerinnen3, 4 13,0 23,7 27,7 14,7 112,4%

      

Überlassene Arbeitskräfte 30,1 46,7 66,1 35,9 119,3%

davon Frauen - 8,4 15,0 - -

in % - 18,0% 22,7% -  

befristet beschäftigte - 302,3 329,8 - -

davon Frauen - 136,1 149,0 - -

in % - 45,0% 45,2% -  

Quelle: statistik Austria (Arbeitskräfterhebungen)/hauptverbandsdaten (beide: diverse Jahrgänge); eigene darstellung  
1) inkl. selbstständig beschäftigte, 2) schätzung: zwei drittel des gesamtzuwachs, 3) schätzung, 4) exkl. Wirtschafts treu-
händerinnen, dentistinnen, Journalistinnen, künstlerinnen und tierärztinnen.

 

die atypisch beschäftigten – aus datengründen werden hier teilzeitbeschäftigte, beschäftigte in befris-
teten und geringfügigen beschäftigungsverhältnissen sowie Arbeitnehmerinnen von Arbeitskräfte-
Überlassungsunternehmen verstanden – sind zunächst beim einkommen gegenüber den beschäftigten 
in normalarbeitsverhältnissen benachteiligt.

so zeigt etwa die letzte veröffentlichte Verdienststruktur-erhebung der statistik Austria1 deutlich gerin-
gere brutto-stundenlöhnen von atypisch beschäftigten: betrug 2006 der durchschnittliche bruttostun-
denlohn in einem normalarbeitsverhältnis 12,30 euro, lag er bei den atypisch beschäftigten bei 9,45 
euro. kein Wunder also, dass nach dieser erhebung 27% der atypisch beschäftigten zu den niedriglohn-
beschäftigten gezählt werden müssen. bei den beschäftigten in normalarbeitsverhältnissen liegt der 
Anteil von niedriglohnbezieherinnen bei 8,7% (vgl Abbildung 1).

1) vgl statistik Austria (2009), Verdienststrukturerhebung 2006
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Abbildung 9:  Anteil von Niedriglohnbeschäftigten2 nach Beschäftigungsformen in % der 
jeweiligen Beschäftigungsgruppe

Atypische beschäftigung

normalarbeitsverhältnis

gesamt

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

27,0%

8,7%

14,1%

Quelle: statistik Austria (2009), eigene darstellung

Angesichts der strukturellen Veränderung in richtung Atypisierung der beschäftigungsverhältnisse 
in Österreich mit ihren negativen Folgen für die erwerbseinkommen ist es auch kein Wunder, dass 
die Zahl derjenigen Arbeitnehmerinnen, die ein erwerbseinkommen unterhalb des richtsatzes der 
bedarfsorientierten Mindestsicherung beziehen, ein hohes niveau erreicht hat – rund eine Viertel Million 
erwerbstätiger war 2009 trotz (sozialversicherungspflichtiger) erwerbsarbeit akut armutsgefährdet. der 
„statistische rückgang” der „working poor” ist aber kein indiz für eine Verbesserung der situation, 
sondern beschreibt vielmehr, dass – durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit im gefolge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise – aus armutsgefährdeten erwerbstätigen vielfach arbeitslose Armutsgefährdete wurden 
(siehe „10. Armut in Österreich” auf seite 91ff).

Working poor zu sein, ist ein in Österreich schon weit verbreitetes risiko. die zunehmende segmen-
tierung des heimischen Arbeitsmarktes in insider und outsider bringt zunächst für immer mehr Arbeit-
nehmerinnen geringe erwerbseinkommen und entsprechende materielle not und unsicherheit. 

2) niedriglohn: 2/3 des Medianeinkommens, berechnet auf bruttostundenverdienst-basis, niedriglohnschwelle in Ö 2006 auf 
dieser basis: € 7,65/brutto pro stunde (bruttomonatsverdienst bei 40h/Woche: 1.325,–) 
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Abbildung 10: Erwerbstätigkeit und Armutsgefährdung ab 2003 (in 1.000)
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Quelle: statistik Austria, eu-silc (diverse Jahrgänge), Aufbereitung norman Wagner

eine andere Folge des Auseinanderdriftens der beschäftigungsqualität auf dem heimischen Arbeitsmarkt 
ist die deutliche ungleichverteilung des risikos der Arbeitslosigkeit zwischen den unselbständig beschäf-
tigten. 

so konzentriert sich nach Analysen des Arbeitsmarktservice die Arbeitslosigkeit auf rund 650.000 von 
rund 2,6 Millionen beschäftigten im nicht-öffentlichen bereich. eine untersuchung zur bedeutung 
der startphase für die betreuung von Arbeit suchenden zeigte, dass mehr als die hälfte der nach 
repräsentativitäts kriterien ausgewählten und befragten personen in den letzten fünf Jahren mehr als 
vier Vormerkungen als arbeitslos beim AMs hatten. ein blick auf die dauer von beschäftigungsver-
hältnissen, die im Jahr 2011 beendet wurden, bestätigt das bild einer mittlerweile hohen ungleich-
heit der beschäftigungsqualität in Österreich: im durchschnitt dauerte ein in diesem Jahr beendetes 
beschäftigungsverhältnis 594 tage, am längsten dauerten Arbeitsverhältnisse in der Mineralölwirtschaft 
mit 2.271 tagen, am kürzesten die in der Arbeitskräfteüberlassung mit 183 tagen, im tourismus mit  
234 tagen und im reinigungsgewerbe mit 263 tagen.

der einbruch auf dem österreichischen Arbeitsmarkt im Jahr 2009 im gefolge der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise hat die ungleichheit der beschäftigungsqualität und –sicherheit auf dem heimi-
schen Arbeitsmarkt beschleunigt. das kann zb an der entwicklung der leiharbeit in den Jahren 2010 
und 2011 abgelesen werden: Während die beschäftigung im produktionssektor – dem bereich, in dem 
mehr als 70% der leiharbeitnehmerinnen eingesetzt werden – im Jahr 2010 um 1% zurückging und 
2011 um lediglich 1,6% angestiegen ist, hat sich die leiharbeit nach der krise mit beschäftigungs-
anstiegen um 15,8% (2010) und 12,1% (2011) prächtig entwickelt. Mit anderen Worten, industrie und 
gewerbe haben im wirtschaftlichen Aufschwung der Jahre 2010 und 2011 in hohem Ausmaß nicht selbst 
Arbeitnehmerinnen in einem normalarbeitsverhältnis beschäftigt, sondern haben auf den einsatz von 
leiharbeitnehmerinnen zurückgegriffen: gute Arbeitsplätze in industrie- und gewerbebetrieben sind 

in
 1

.0
00
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somit dauerhaft verloren gegangen, dafür erlebt die Arbeitskräfteüberlassung mit ihrer prekären, von 
häufiger Arbeitslosigkeit und geringerer entlohnung geprägten Arbeitsmöglichkeiten eine hochblüte.

die Aufzählung der nachteile von atypisch beschäftigten gegenüber Arbeitnehmerinnen in normalar-
beitsverhältnissen könnte noch fortgesetzt werden – so sind die atypisch beschäftigten beim Zugang zu 
innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder bei der ohnehin insgesamt mangelhaften 
betrieblichen gesundheitsförderung deutlich benachteiligt.

5.2. ist mehr gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt möglich?

globalisierung und scharfer internationaler Wettbewerb, hoher druck in richtung mehr „Flexibilität auf 
den Arbeitsmärkten” in der europäischen union und ein Arbeitsmarkt in einem anhaltenden ungleich-
gewicht zwischen Angebot und nachfrage nach Arbeit: gibt es überhaupt Möglichkeiten, zu einer 
trendumkehr, zu mehr gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu kommen?

die für den geschilderten trend zur Aufspaltung des Arbeitsmarktes in einen schrumpfenden bereich 
„guter” beschäftigung und in einen wachsenden bereich mit prekären beschäftigungs- und ein-
kommensverhältnissen verantwortlichen Wirkungskräfte sind stark und mächtig. 

sie zu bändigen, braucht differenzierte, vielgestaltige und konsequent verfolgte Antworten aus gewerk-
schaftlicher sicht. 

ein Ansatzpunkt dafür ist die Weiterentwicklung des Arbeitsrechtes: hier spannt sich der bogen von 
einer Verbesserung des Arbeitskräfte-Überlassungsgesetzes, das zu einer umfassenden gleichbehand-
lung von leiharbeitnehmerinnen in den beschäftigerbetrieben führen muss, über eine Ausgestaltung 
des Arbeitszeitrechtes zur Zurückdrängung unfreiwilliger teilzeitarbeit bis hin zu einer neudefinition des 
Arbeitsverhältnisses, das dem element „wirtschaftliche Abhängigkeit von einem Arbeit- bzw Auftragge-
ber” wesentlich mehr bedeutung für die Anwendbarkeit des Arbeitsrechtes beimessen sollte als auf der 
derzeit überwiegenden persönlichen Abhängigkeit von Arbeitnehmerinnen.

insbesondere darf der einsatz von leiharbeitnehmerinnen durch ein umfassendes gleichbehandlungs-
gebot zu keinen kostenvorteilen für die beschäftigerbetriebe mehr führen. die Arbeitskräfteüberlasser 
müssen wirksam zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung für den gesundheitsschutz ihrer beschäftigten, 
für die Weiterentwicklung ihres beruflichen Wissens und könnens verhalten werden. und sie  müssen 
daran gehindert werden, die kosten der überlassungsfreien Zeiten einfach auf die kranken- oder Arbeits-
losenversicherung abzuwälzen. 

im sozialversicherungsrecht liegt ein zweiter Ansatzpunkt: Wie schaut es denn mit dem gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz in den betrieben und branchen mit hoher personalfluktuation aus? Wie bei 
der betrieblichen Wiedereingliederung von Arbeitnehmerinnen nach langen krankenständen und von 
Arbeitnehmerinnen, deren leistungsfähigkeit sich geändert hat?

das verfolgte Ziel dabei: gleichbehandlung aller beschäftigungsformen in (arbeits)vertrags- und sozial-
rechtlicher sicht mit der Wirkung, dass die unternehmen aus der Wahl bestimmter beschäftigungsfor-
men keinen kostenvorteile mehr gegenüber dem normalarbeitsverhältnis ziehen können.

ein dritter Ansatzpunkt liegt in einer neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik. Arbeitsmarktpolitik muss 
mehr als bisher in möglichst gute beschäftigungskarrieren von Arbeit suchenden investieren. die der-
zeitige konzentration auf möglichst rasche Vermittlung in noch so fragwürdige Arbeitsverhältnisse hält 
viel zu viele Arbeitnehmerinnen in einer drehtür zwischen kurzfristiger beschäftigung und neuerlicher 
Arbeitslosigkeit gefangen, gibt viel zu wenigen Arbeitnehmerinnen die chance, ihre erwerbslaufbahn 
nachhaltig zu verbessern, zu dauerhafterer und besser entlohnter beschäftigung zu kommen.
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die Verfügbarkeit und leistbarkeit von öffentlichen dienstleistungen mit hoher Qualität, etwa im 
bereich der kinderbetreuung oder der betreuung und pflege von kranken Familienangehörigen oder im 
bereich des öffentlichen Verkehrs ist in vielen Fällen entscheidend für die Möglichkeit, überhaupt eine 
Vollzeitarbeit annehmen zu können. 

Wussten sie, dass …
 n es 2010 um 70% mehr teilzeitbeschäftigte in Österreich gab als noch 2000 und dass bereits mehr 

als 1 Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Vollzeitarbeit mehr haben?

 n 35% aller befristet beschäftigten und fast 20% der leiharbeitnehmerinnen mit weniger als 1.300 
euro im Monat so wenig verdienen, dass sie akut armutsgefährdet sind?

 n nach der krise die industrie- und gewerbebetriebe weniger eigene beschäftigte aufgenommen 
haben, dafür aber deutlich mehr leiharbeitnehmerinnen beschäftigen und die leiharbeit von 2010 
auf 2011 um mehr als 15% zugenommen hat?

 n ein Arbeitsverhältnis, das 2011 geendet hat, im durchschnitt nur 594 tage, also nicht einmal 1½ 
Jahre, in der leiharbeit sogar nur 183 tage, also ziemlich genau ein halbes Jahre gedauert hat?

die Ak fordert:

 n einen flächendeckenden Ausbau von qualitätsvollen Angeboten für kinderbetreuung und pflege, 
damit sich besonders die Frauen viel häufiger für Vollzeitarbeit entscheiden können

 n eine Modernisierung des Arbeitnehmerinnen-begriffes im Arbeitsrecht, damit auch scheinbar 
selbständig erwerbstätige, die aber wirtschaftlich von einem Auftraggeber abhängen, den 
 vollen schutz des Arbeits- und sozialrechtes in Anspruch nehmen können

 n eine neuerung des Arbeitskräfte-Überlassungsgesetzes, damit leiharbeitnehmerinnen in den 
beschäftigerbetrieben endlich vollständig gleichgehandelt werden müssen und Arbeitskräfteüber-
lasser die kosten für überlassungsfreie Zeiten durch Auflösung der Arbeitsverhältnisse nicht 
mehr auf die betroffenen und die Arbeitslosenversicherung abwälzen können

 n eine neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik in Österreich, damit arbeitslos gewordene Arbeit-
nehmerinnen die chance erhalten, ihre beschäftigungs- und einkommenslaufbahn nachhaltig 
und deutlich zu verbessern
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6. ArbeitsZeit – FAirness durch 
uMVerteilung

Adi Buxbaum, Christian Dunst

die bedeutung der Arbeitszeit für Fairness und Verteilungsgerechtigkeit ist evident, die derzeitige situ-
ation allerdings mehr als unbefriedigend: 

höhe des erwerbseinkommens, Vereinbarkeit von beruf und Familie, Freizeit und gesundheit sind 
unmittelbar durch die determinante Arbeitszeit bestimmt und im gegensatz zu einer selbständigen 
erwerbstätigkeit der privatautonomen gestaltung faktisch weitgehend entzogen. Während viele Arbeit-
nehmerinnen unter dem druck überlanger Arbeitszeiten leiden, können andere mit den nachgefragten 
Arbeitszeiten und dem damit erzielten erwerbseinkommen kaum das Auslangen finden. Viele haben 
überhaupt keinen Zugang zu erwerbsarbeit und sind arbeitslos bzw. arbeitssuchend. 

die gründe für diese schieflage sind vielfältig und werden einerseits durch strukturelle Veränderungen 
(ua Machtverschiebungen zu lasten der Arbeitnehmerinnen zb durch die Zunahme der internationalen 
Arbeitsteilung, sinkenden organisationsgrad der gewerkschaften etc), sowie andererseits durch die 
anhaltende deregulierung und instabilität der Finanzmärkte, die in der jüngsten Finanz- und Wirt-
schaftskrise ihren (vorläufigen) negativen höhepunkt erreicht hat, wesentlich verschärft. der interessen-
politische diskurs zum thema Arbeitszeit gestaltet sich deshalb schwierig und könnte gegensätzlicher 
nicht sein.

6.1. kontroversielle debatte seit Jahr(zehnt)en!
Während auf der einen seite Vertreterinnen der Arbeitgeber ihren Forderungen nach mehr Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit Ausdruck verleihen, indem sie drohende Wettbewerbsnachteile und eine nachhal-
tige schädigung des Wirtschaftsstandortes Österreich medial projizieren, versuchen gewerkschaften 
und Arbeiter kammern seit Jahren eine Arbeitszeitverkürzungsdebatte auf den Weg zu bringen 
und damit den stetig steigenden Anforderungen und zunehmenden Verdichtung der Arbeitsprozesse 
rechnung zu tragen. die jüngste debatte um einen leichteren Zugang zur 6. urlaubswoche, die einen 
gesunden Verbleib im aktiven erwerbsleben unterstützen soll, ist nur eine Facette davon. 

trotz der seit Jahren intensiv geführten Arbeitszeitdebatte ist es – auf basis eines sozialpartner-
vorschlages – dennoch im Jahr 2007 (bgbl i 2007/61) gelungen, das Arbeitszeitrecht einen entschei-
denden schritt weiter zu bringen, indem neben Vereinfachungen und geringfügigen Flexibilisierungen, 
ein Zuschlag für teilzeit-Mehrarbeit ihv 25% eingeführt wurde. dessen Ziel, dem zunehmenden trend 
der „Zerlegung” von Vollzeitarbeit in teilzeitarbeitsplätze entgegen zu treten, brachte wohl erste erfolge, 
die entwicklung in richtung einer kostengerechten und fairen teilzeitarbeit kann aber noch nicht als 
abgeschlossen betrachtet werden. 

die rechtlichen rahmenbedingungen können aber nur einen kleinen teil der realitäten in der Arbeits-
zeitwirklichkeit abbilden, sind also wie „bedienungsanleitungen” mit öffentlich rechtlichem sollens- und 
sanktionscharakter zu verstehen, sagen aber über die gelebte praxis und über gesellschaftliche dimen-
sionen wenig aus. 

im gegensatz zu den rechtlichen rahmenbedingungen, die die höchstgrenzen der Arbeitszeit vorschrei-
ben, die Vereinbarungsmaximen hinsichtlich Ausmaß und lage der Arbeitszeit durchgängig verankern 
oder aber das recht auf Zuschläge für Mehr- und Überstundenarbeit regeln, ist die Wirklichkeit eine 
völlig andere und mit gefährlichen tendenzen behaftet.
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eine ISW-Studie (2010) zeigt beispielsweise erheblichen Veränderungsbedarf:

„In 75 Prozent der Unternehmen werden regelmäßig Überstunden geleistet, obwohl die Beschäftigten 
lieber kürzer arbeiten würden. Krankenstände und Burn-Out-Fälle nehmen zu.”

„Die Arbeit gehört besser verteilt – es ist höchste Zeit nicht nur für eine Reduktion der Überstunden, 
sondern auch für eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohn- und Personalausgleich!”

in engem Zusammenhang damit ist das weit verbreitete phänomen zu sehen, wonach die höhe der 
entlohnung in Form von leistungs- und erfolgsbezogenen komponenten im Arbeitsvertrag an den indi-
viduellen erfolg der/des einzelnen geknüpft wird, der in vielen Fällen im rahmen der vereinbarten 
normalarbeitszeit kaum bewältigbar ist. All-in Verträge, die längst nicht mehr nur für top-Managerinnen 
herangezogen werden, schließen den kreis einer nach außen hin rechtlich zulässigen aber in der realität 
sich der Verantwortung einer gesetzeskonformen Arbeitszeitplanung und Entlohnung ent-
ziehenden Vertragsgestaltung. erst im späteren erwerbsverlauf, dann vielleicht sogar unter den Vor-
zeichen einer längeren, wenn nicht sogar dauerhaften gesundheitsbeeinträchtigung, werden Zusam-
menhänge zwischen Verdichtung der Arbeitsprozesse und überlangen Arbeitszeiten sichtbar. die 
gesellschaftlichen „kosten” sowie das individuelle leid für die betroffenen sind immens.

Auch im gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise nutzen hochrangige interessenvertreterinnen der Arbeit-
geberinnen sämtliche Möglichkeiten, um beispielsweise Forderungen nach moderaten lohn abschlüssen 
sowie weiteren Flexibilisierungen des Arbeitszeitrechts gezielt nachdruck zu verleihen. in Zeiten der „krise” 
könne man aus sicht der heimischen unternehmen auf eine verstärkte solidarität der Arbeit nehmerinnen 
hoffen und ihnen wohl eine „solidarische Mitverantwortung” auferlegen „dürfen”. 

Forderungen nach mehr Arbeitszeitflexibilität und Zurückhaltung bei den lohnabschlüssen fußen aber 
allesamt auf einseitig verkürzten – aber regelmäßig wiederkehrenden und medienwirksam inszenierten 
– thesen:

„Wir arbeiten in Österreich zu wenig, nicht lange genug und nicht flexibel genug”
(Veit sorger, präsident der industriellenvereinigung, derstandard.at, 29. Juli 2010) 

6.2. Arbeiten die Österreicherinnen wirklich zu wenig? 
im Folgenden wird auf (mehrjähriger) empirischer grundlage dargelegt werden, dass die Arbeit-
nehmerinnen eher zu viel arbeiten als zu wenig bzw dass hohe (Über-)Beanspruchungen beste-
hen, die zwar kurzfristig im kontext der (internationalen) Wettbewerbsfähigkeit vorteilhaft erscheinen, 
aber dauerhaft für die betroffenen, für die unternehmen und für die gesellschaft insgesamt mit erheb-
lichen kosten verbunden sind. 
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6.2.1 Hohes Arbeitszeitvolumen in Österreich im europäischen Vergleich 

regelmäßige eurofound-erhebungen (ua 2011) belegen, dass die Arbeitnehmerinnen in Österreich zu 
den „spitzenreitern” unter den eu-15-ländern hinsichtlich der Arbeitszeiten zählen. Mit einer brutto-
Jahresarbeitszeit – unter berücksichtigung der gesetzlichen urlaubsansprüche und Feiertage – von 2.015 
stunden/Jahr und einer Netto-Jahresarbeitszeit von 1.736 Stunden/Jahr haben die österreichi-
schen Vollzeit-Arbeitskräfte die längste – branchenübergreifend berücksichtigte – kollektivvertraglich 
vereinbarte Arbeitszeit (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11:  Arbeitszeitvolumen 2010 von Vollzeitbeschäftigten im europäischen 
Vergleich (in Stunden)
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6.2.2 Überstunden in Österreich – Frage der (Un-)Kultur?

die daten- und Faktenlage zur Arbeitszeit in Österreich – basierend auf den Arbeitskräfteerhebungen 
der statistik Austria – bestätigt die Schieflage hinsichtlich der unterschiedlichen (arbeitszeitbez ogenen) 
teilhabe am erwerbsleben. 

Von den unselbständig erwerbstätigen haben im Jahresdurchschnitt 2010 rund 731.000 Arbeitneh-
merinnen über 307 Mio Mehr- und Überstunden geleistet, wobei jede 4. unvergütet geblieben 
ist. unter den Mehr- und Überstundenleistenden gab es über 240.000 Arbeitnehmerinnen, die regel-
mäßig mehr als 10 Überstunden pro Woche geleistet haben. 
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Abbildung 12:  Bezahlte und unbezahlte Überstunden in Österreich/Jahr (2004-2010, in 
Mio. Stunden)
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Quelle: statistik Austria (2012), MZ-Arbeitskräfteerhebung, eigene darstellung

einerseits ist der Anteil der Mehr- und Überstundenleistenden trotz Finanz- und Wirtschafts-
krise relativ stabil geblieben (vgl statistik Austria, Arbeitskräfteerhebung 2010; 2008: 23,1%; 2010: 
21,1%; siehe tabelle 8). somit wurden – angesichts des enormen Wachstumseinbruchs – die erwart-
ungen eines stärkeren rückgangs der Mehr- bzw Überstundenleistung nicht erfüllt. dies deutet darauf 
hin, dass die Arbeitsorganisation bzw prozessgestaltung in den heimischen unternehmen bewusst auf 
ein hohes – und damit nicht selten gesundheitsgefährdendes – Arbeitszeitniveau ausgerichtet blieb.

Tabelle 8: Durchschnittliche Überstundenleistung in Österreich 2004 bis 2010

Jahr unselbständig 
Erwerbstätige Überstundenleistende

Durchschnittliche 
wöchentliche 

Überstunden pro 
Überstunden- 

leistende

darunter:
bezahlte1) Über-

stunden

in 1.000 in %

2004 3.188,5 649,9 20,4 9,3 5,8

2005 3.246,3 756,8 23,3 9,2 6,0

2006 3.330,0 763,9 22,9 9,0 6,4

2007 3.390,1 821,9 24,2 8,8 6,1

2008 3.463,8 800,1 23,1 8,5 6,0

2009 3.466,4 731,9 21,1 8,2 6,2

2010 3.462,9 731,4 21,1 8,1 6,2

Quelle: statistik Austria (2012), MZ-Arbeitskräfteerhebung, eigene darstellung

Andererseits ist der Zugang zum Arbeitsmarkt (vgl steigende Arbeitslosigkeit!) bzw die lebensstandard-
sicherung durch erwerbstätigkeit zunehmend schwieriger geworden (vgl entwicklung der atypischen und 
teilzeit-beschäftigung bzw der „working poor”). letztere haben sich seit 2004 auf einem durch gängigen 
niveau von über 200.000 personen verfestigt und veranschaulichen, dass selbst erwerbstätigkeit eine 
Armutsgefährdungsbedrohung nicht (mehr) verallgemeinerbar abwenden kann.

2010200920082007200620052004
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6.2.3 Hohe Flexibilität der ArbeitnehmerInnen in Österreich 

bei der Analyse der Arbeitsbedingungen in Österreich ist auffällig, dass den ArbeitnehmerInnen eine 
sehr hohe „Flexibilität” abverlangt wird. dies lässt sich ua damit veranschaulichen, dass der Anteil 
der beschäftigten, die im selben stundenausmaß – pro Woche oder pro tag – arbeiten, deutlich niedriger 
liegt als im europäischen durchschnitt (vgl eurofound 2010). Auch die „festen” beginn- und endzeiten 
der Arbeit sind in Österreich „unüblicher” als in den europäischen Vergleichsländern der eu-15. 

6.3. ungerechte Verteilung der „Arbeitszeit” zwischen 
 Männer und Frauen

bei betrachtung des Arbeitszeitausmaßes ist die entwicklung der Teilzeitquote der unselbständig 
beschäftigten Frauen besonders auffällig. lag der Anteil teilzeit beschäftigter Frauen im Jahr 1990 
noch bei 20,2%, so hat sich dieser Wert seit dem mehr als verdoppelt (2011: 45%). gründe dafür 
finden sich vor allem in strukturellen benachteiligungen in Form von ua Arbeitsmarktsegmentation und 
mangelnden rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von beruf und Familie, insbesondere fehlt 
ein flächendeckendes Angebot an sozialer infrastruktur in den bereichen kinderbetreuung und pflege. 
(details siehe „2. einkommenschere Frauen – Männer auf seite 19ff)

letztlich führen diese umstände zu einer beachtlichen einkommensdiskriminierung von Frauen in 
 Österreich (vgl „gender pay gap”) und entspricht nicht der gewünschten Form und intensität der 
erwerbsbeteiligung (vgl Arbeitskräfteerhebung 2010, zb ad teilzeiterwerbstätige: 316.700 Frauen 
geben als grund für ihre teilzeitbeschäftigung an, dass sie wegen der betreuung von kindern oder 
 pflegebedürftigen erwachsenen keiner Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen können. Weitere 83.700 
Frauen geben, an keine Vollzeittätigkeit gefunden zu haben). 

darüber hinaus erbringen Frauen nach wie vor das gros (rd. 2/3) der – unbezahlten! – haushalts- und 
Familienarbeit, ein befund, den regelmäßig sog. „Zeitverwendungsstudien” (vgl statistik Austria 2009) 
bestätigen.

diese nachteile schlagen sich nicht nur im aktiven erwerbsleben nieder (zb anrechenbare dienstzeiten, 
karrierechancen, Förderung der beruflichen Weiterbildung etc.), sondern auch entsprechend nach-
teilig und nachhaltig in sämtlichen einkommensabhängigen Versicherungsleistungen (ua Arbeitslosen-, 
kranken geld, eigenpension). 

Österreich hat damit insgesamt einen erheblichen Aufholbedarf im sinne eines modernen „gender-
equality”-Gesellschaftsmodells.
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6.4. regelmäßiges, überlanges Arbeiten schadet der 
gesundheit

in engem Zusammenhang mit dem Ausmaß der Arbeitszeit stehen aber nicht nur Fragen des Arbeits-
marktzugangs bzw der einkommensverteilung, sondern unmittelbar Fragen nach dem Erhalt der 
Gesundheit und der Beschäftigungsfähigkeit. 

der erhalt der gesundheit sollte quasi selbstredend nicht nur im eigeninteresse der Arbeitnehmerin-
nen sondern vor allem im interesse der unternehmen und insgesamt im interesse unserer gesamten 
gesellschaft sein. Vor allem Arbeitgeberinnen profitieren unmittelbar von den jahrelangen erfahrungen, 
kenntnissen der Arbeitsabläufe und Verbundenheit der einzelnen Mitarbeiterinnen mit dem unterneh-
men. ein konzept, das langfristig darauf ausgerichtet ist, die gesundheit und beschäftigungsfähigkeit zu 
erhalten, kann daher nicht an einer planbaren, die Wünsche des Arbeitnehmers berücksichtigenden und 
die belastungen in grenzen haltenden, aktiven Arbeitszeitgestaltung vorbei gehen. 

der trend scheint aber in eine andere richtung zu gehen. es liegt der schluss nahe, dass in der hier-
archie der wichtigsten betrieblichen Ziele, gewinnmaximierung und risikoüberwälzung die vordersten 
plätze einnehmen. 

Für die Arbeitnehmerinnen bedeutet dies eine nicht unerhebliche Verschiebung des wirtschaftlichen risi-
kos zu ihren ungunsten, weitgehend in Form von Zielvereinbarungen. Werden Zielvereinbarungen nicht 
erfüllt, hat dies in vielen Fällen unmittelbare Auswirkungen auf das verdiente entgelt, sowie gravierende 
Auswirkungen auf die Arbeitszeit. die isW-studie (2010) untersuchte diese Zusammenhänge und kam 
zu folgendem ergebnis hinsichtlich der Arbeitsbedingungen: Zeitdruck, wonach die Aufgaben in der 
verfügbaren Zeit nicht zu bewältigen waren, führten zu langen Arbeitszeiten, die eine Überforderung 
der beschäftigten und in letzter konsequenz – in rund einem Viertel der Fälle – gesundheitliche 
Beeinträchtigungen nach sich zogen. inhärent ist dabei den belastenden Arbeitsbedingungen in vie-
len Fällen die leistungssteuerung durch Zielvereinbarungen. 

Abbildung 13:  Zielvereinbarungen und Arbeitsbedingungen (ISW Betriebsrätebefragung 
2010)
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die Auswertungen aus dem eWcs geben regelmäßig ein noch deutlicheres bild betreffend den unmit-
telbaren Zusammenhang zwischen langen Arbeitszeiten und negativen gesundheitlichen Folgen. (vgl. 
eurofound 2010). 

6.5.  bessere Verteilung der lebensarbeitszeit

hubert eichmann, ko-Autor der studie „Überblick über die Arbeitsbedingungen in Österreich”, bringt den 
gedanken der besseren Verteilung der Lebensarbeitszeit sehr treffend auf den punkt:

„Angesichts der steigenden lebenserwartung, längeren Ausbildungsphasen mit späterem berufs eintritt, 
der tertiarisierung des gesamten erwerbssystems sowie herausforderungen zur sicherung des pensi-
onssystems ist die vergleichsweise niedrige erwerbsbeteiligung von Älteren in Österreich weder wün-
schenswert, noch entspricht sie den bedürfnissen eines gutteils der (höher qualifizierten) beschäftigten. 
Vereinfacht formuliert geht es darum, das – in Zeiten der dominanz manueller Arbeit normativ verankerte 
– „österreichische Modell” mit langen Wochenarbeitszeiten und steuerlich geförderten Überstunden […] 
bei gleichzeitig frühem pensionsantritt in eine nachhaltigere richtung umzubauen, wonach die Wochen-
arbeitszeit verkürzt und im gegenzug der Verbleib im Erwerbssystem verlängert werden kann. 
es ist beinahe überflüssig, zu erwähnen, dass bei kürzeren wöchentlichen normal arbeitszeiten auch 
die „rush hour” in den mittleren Erwerbsjahren zugunsten einer besseren Work-Life-Balance 
entschärft werden könnte, insbesondere für personen mit kinderbetreuungspflichten (d.h. in der regel 
Frauen), oder in phasen der umorientierung (Job- oder berufswechsel etc.) mit erhöhtem Weiterbil-
dungsbedarf. demgegenüber sind viele der älteren erwerbstätigen durchaus bereit, einige Jahre länger 
zu arbeiten – um dem eigenen leben ausreichend struktur, kontaktgelegenheiten sowie auch mehr 
einkommen zu geben – sofern die rahmenbedingungen passen.”1

6.6. Ak-befragungsergebnisse: Arbeitsklima-index (2011) 
bzw. Österreichischer Arbeitsgesundheitsmonitor (2011)

dass die rahmenbedingungen va auf betrieblicher ebene sicher noch nicht den Anforderungen einer 
„alternsgerechten Arbeitswelt” entsprechen, zeigen auch die jüngsten ergebnisse des Arbeitsklima-
index der Ak oÖ (Analysezeitraum 2011, n=5.142; vgl Ak oÖ 2012). demnach geben lediglich 48% der 
befragten an, dass sie angesichts ihrer jetzigen Arbeit und ihres derzeitigen gesundheitszustands ihren 
beruf auch mit 65 Jahren noch ausüben können (29% „eher unwahrscheinlich”, 19% „sehr unwahr-
scheinlich”). 

bei befragten, die unter psychischen belastungen leiden (Zeitdruck, psychisch belastende Arbeit), gaben 
beinahe 2/3 dieser personen an, wahrscheinlich nicht in der lage zu sein, bis zum Alter von 65 Jahren 
ihre derzeitige erwerbstätigkeit aufrecht zu erhalten.

nicht zuletzt aus diesen gründen scheinen auch die ergebnisse aus dem Österreichischen Arbeits-
gesundheitsmonitor (vgl iFes 2011) plausibel zu sein, wonach 27% der befragten personen angeben, 
ihre Arbeitszeit verkürzen zu wollen. dieser Wunsch ist bei beschäftigten, die wöchentlich 40h oder 
länger arbeiten, besonders stark ausgeprägt. 

die wöchentliche Wunscharbeitszeit liegt demnach (vgl ebd) bei 14% der befragten bei einer 
Arbeitszeit bis 20h, bei 20% zwischen 20,5h und 36h und bei 58% der Befragten zwischen 36,5h 
und 40h. nur 9% geben an, mehr als 40,5h/Woche arbeiten zu wollen.

1)  ForbA (2010), 208-209
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6.7.  neue Jobs durch umverteilung der Arbeitszeit
Aus den oben angeführten gründen ist eine Arbeitszeitverkürzung in Form von innovativen Arbeits-
zeitmodellen dringend notwendig, die – nach internationalem Vorbild2 – phasen der beruflichen 
Weiter bildung sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen beinhalten, damit aber der bestehen-
den und zunehmenden Arbeitsverdichtung entgegenwirken und gleichzeitig Beschäftigungs-
potenziale schaffen. 

sowohl durch innovative Formen der Arbeitszeitverkürzung, sowie durch eine fairere Verteilung des 
bestehenden Arbeitszeitvolumens könnten erhebliche beschäftigungseffekte erzielt werden. 

selbst wenn nur 1/3 der aktuell geleisteten Mehr- bzw Überstunden zu zusätzlicher beschäftigung 
führen, könnten rund 60.000 Personen mehr am Arbeitsmarkt teilhaben. Zur weiteren Verdeutlichung 
des hohen potenzials der umverteilung der Arbeitszeit: würde jede 4. Über- bzw. Mehrarbeitsstunde, 
die derzeit unvergütet bleibt, in analoger Form beschäftigungswirksam, so ergäbe sich eine rechnerische 
Arbeitsmarktchance von 40.000 Vollzeitäquivalenten bzw ein zusätzliches Bruttoeinkommen von 
über 1,5 Mrd Euro pro Jahr – ein nicht unwesentliches kaufkraft- und Abgaben volumen.

6.8.  kontrollen und sanktionen

Außerdem müssen Kontrollen und Sanktionen im Bereich der Arbeitszeit ausgebaut werden. 
Je effektiver diese einer systematischen Überbeanspruchung der Arbeitnehmerinnen und regelmä-
ßigen Arbeitszeitüberschreitungen entgegenwirken, umso eher kann es gelingen, das bestehende 
Arbeitsvolumen fairer – und somit auch auf mehr Beschäftigte – zu verteilen. ohne Aus-
bau der bestehenden öffentlichen kontrolle (verstärkte kontrolle der Arbeitszeitaufzeichnungen inkl 
der kV-regelungen durch die Arbeitsinspektorate, verstärkte kontrolle des Anspruchslohnes durch die 
gebietskrankenkassen, ausreichende personelle und sachliche Ausstattung der kontrollbehörden) ist 
es unwahrscheinlich, die oben angeführten beschäftigungspotenziale realisieren zu können. Zudem 
bedarf es einer Einschränkung der Zulässigkeit von All-In-Klauseln (Vorgabe, dass das für die 
normalarbeitszeit zustehende entgelt – auch in der monatlichen entgeltabrechnung – klar beziffert sein 
muss und somit das darüber hinausgehende entgelt klar den Überstunden zugeordnet werden kann).

6.9.  „Voller” lohnausgleich gerechtfertigt!
den Verteilungsspielraum für eine Arbeitszeitverkürzung – bei möglichst „voller” Lebens-
standard sicherung vor allem bei den bezieherinnen niedriger und mittlerer einkommen – haben sich 
die Arbeitnehmerinnen in den letzten Jahren selbst „erarbeitet”: durch hohe produktivitätszuwächse, 
lohnzurückhaltung, tw Vorenthaltung des gebührenden entgelts etc. 

letztendlich profitieren auch die unternehmen von einer intelligenten und innovativen Form der Arbeits-
zeitverkürzung, da die arbeitsbedingten erkrankungen erwartungsgemäß sinken werden (= sinkende 
krankenstände) und positive Auswirkungen auf die Qualifikation und Motivation der Arbeitnehmerinnen 
haben können. Überdies belegt auch eine europäische Vergleichsstudie (eurofound 2011b,c), dass es 
einen positiven Zusammenhang zwischen Arbeitsorganisation bzw. Arbeitsbedingungen und dem unter-
nehmenserfolg gibt.

2)  vgl ua ForbA (2010)
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6.10. gesetzgeber und sozialpartner sind gefordert
die österreichischen sozialpartner – somit auch die Arbeitgeberseite! – haben sich beim Bad Ischler 
Dialog 2011 zu einer gemeinsamen Antwort auf die aktuellen und künftigen Herausforde-
rungen bekannt: ua Anpassung und erhöhung der beruflichen Qualifikationen auf dem heimischen 
Arbeitsmarkt, verstärktes Augenmerk auf den erhalt der psychischen und physischen leistungsfähigkeit 
älter werdender Arbeitnehmerinnen und auf die alternsgerechte gestaltung der Arbeitsplätze und die 
Arbeitsorganisation.

somit ist im bereich der unternehmenskultur in Österreich ein Paradigmenwechsel gefordert, der auf 
investive und va präventive Handlungsoptionen setzt, die sich mittel- und langfristig „rechnen” 
und das bestehende paradigma der kurzsichtigen kostenoptimierung zu lasten der Arbeitnehmerinnen 
und der öffentlichen haushalte verwirft. 

dies schließt auch dezidiert die entwicklung neuer und innovativer Arbeitszeitkonzepte im sinne 
der Arbeitnehmerinnen mit ein – ein „Verteilungskampf”, der sowohl auf rechtlicher als auch auf gesell-
schaftlicher ebene zu führen sein wird. 

ohne sichtbare „signale” des gesetzgebers – zb Stärkung des Verursacherprinzips in der kranken- 
bzw in der Arbeitslosenversicherung, Ausbau der öffentlichen kontrollen wie auch effektive sanktionen 
für unternehmen, die bewusste „Fehlbelastungen” der Arbeitnehmerinnen in kauf nehmen – wird  dieser 
für die Arbeitnehmerinnen-Vertretungen ohnedies schwierige Verhandlungsprozess nur schwerlich 
erfolgschancen haben.

Wussten sie, dass…
 n in Österreich pro Jahr rund 300 Mio. Mehr- bzw Überstunden geleistet werden, 70 Mio davon unver-

gütet? Jede 4. Mehr- bzw Überstunde wird nicht bezahlt – weder in Form von zb Zeitausgleich noch 
in Form von einkommen!

 n selbst wenn nur 1/3 der Überstunden in beschäftigungswirksam wird, könnten bis zu 60.000 Vollzeit-
arbeitsplätze geschaffen werden?

 n die 70 Mio nicht bezahlten Mehr- bzw Überstunden entsprechen rechnerisch 40.000 Vollzeit-
äquivalenten bzw 1,5 Mrd € an vorenthaltenem bruttoeinkommen (ohne dienstgeberabgaben)?

 n die österreichischen Arbeitnehmerinnen hinsichtlich der Arbeitszeiten zu den spitzenreitern inner-
halb der eu-15 zählen?
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die Ak fordert:

 n Verteuerung der Überstunden für Arbeitgeber in Form einer Arbeitgeberabgabe in der höhe von 
1 euro pro geleisteter Überstunde

 n Wirksame sanktionssysteme sowie Ausbau der öffentlichen kontrolle in bezug auf Arbeitszeit-
verletzungen (verstärkte kontrolle korrekter Arbeitszeitaufzeichnung durch die Arbeitsinspek-
torate, ausreichende personelle und sachliche Ausstattung der kontrollbehörden, stärkung der 
kontrollbefugnisse der betriebsräte) 

 n informationspflicht des Ag gegenüber teilzeitbeschäftigten bei Vollzeitausschreibungen

 n erleichterung des Wechsels in Vollzeit bzw in eine beschäftigung mit mehr stunden: Vorrang 
von teilzeitbeschäftigten und geringfügig beschäftigten, wenn im betrieb eine vergleichbare 
position mit einem höheren stundeausmaß ausgeschrieben wird.

 n gleiches recht auf bezahlte Weiterbildungszeit für beschäftigte im Ausmaß der wöchentlichen 
Arbeitszeit

 n hochwertiges und flächendeckendes Angebot an sozialer infrastruktur, die Vollzeitarbeit ermög-
licht: Ausbau der kinderbetreuung, ganztagsschulen und pflegeplätze für ältere Menschen.

 n Ausbau der beratungsangebote für unternehmen hinsichtlich der implementierung innovativer 
und An-freundlicher Arbeitszeitmodelle

 n erhöhung des teilzeitzuschlages für „Mehrarbeit” von 25% auf 50%

 n Verbot intransparenter All-in-klauseln
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7. Alterssicherung – Wir brAuchen Auch in 
ZukunFt ein stArkes ÖFFentliches sYsteM / 
priVAtisierung lÖst keine probleMe

Josef Wöss

die Alterssicherung ist eine der zentralen Aufgaben des sozialstaats und immer wieder gegenstand poli-
tischer diskussionen. das war in der Vergangenheit so und wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft 
nicht anders sein. in längerfristiger perspektive stellt sich vor allem die Frage,  welche Antworten der 
demographische Wandel erforderlich macht und ob die – von vielen geforderte – Verlagerung zu mehr 
kapitalgedeckter privatvorsorge eine sinnvolle perspektive für die Jugend bietet.

die hohe wirtschaftliche, sozialpolitische und verteilungspolitische bedeutung der Alterssicherung lässt 
sich allein schon daran ermessen, dass fast die hälfte aller sozialausgaben in diesen bereich fließt.

im vorliegenden beitrag wird vor allem auf die gesetzliche pensionsversicherung eingegangen. in groben 
Zügen werden die entwicklung in der Vergangenheit und die Aussichten für die Zukunft skizziert. da eine 
aussagekräftige Analyse der entwicklung der öffentlichen pensionsausgaben nur auf basis einer gesamt-
betrachtung möglich ist, werden beim Ausblick in die Zukunft die systeme der beamtenversorgung mit 
einbezogen. im abschließenden kapitel wird auf erfahrungen mit privater Altersvorsorge eingegangen.

7.1. entWicklung des pensionsAuFWAnds
Zwischen 1970 und 2010 ist die Zahl der pensionen aus der gesetzlichen pensionsversicherung von 1,28 
Mio auf nunmehr 2,22 Mio angestiegen1. in Anbetracht dieser Zahlen ist es wenig überraschend, dass 
die pensionspolitik seit langer Zeit geprägt wird durch das Ziel, die entwicklung der Ausgaben in einem 
ökonomisch vertretbaren rahmen zu halten. der blick in die statistik zeigt, dass das – trotz aller gegen-
teiligen beteuerungen, die immer wieder in den Medien auftauchen2 – bisher durchaus gelungen ist. 

Tabelle 9: Gesetzliche Pensionsversicherung 197 –2010

gesamtausgaben
in Mrd euro

gesamtausgaben
in % des bip

bundesbeitrag
in % des bip

bundesbeitrag
in % der pV-Ausgaben

beitragssätze 
(unselbständige)

1970   2,2   8,0 % 2,0 % 26,8 % 17,5 %

1975   4,3   9,1 % 2,4 % 28,8 % 17,5 %

1980   7,3   9,9 % 1,6 % 17,7 % 20,5 %

1985 10,8 10,8 % 2,5 % 24,5 % 22,7 %

1990 14,3 10,5 % 2,3 % 23,0 % 22,8 %

1995 18,4 10,5 % 2,2 % 21,6 % 22,8 %

2000 22,3 10,8 % 2,0 % 19,3 % 22,8 %

2005 26,2 10,8 %   2,0 %*   19,6 %* 22,8 %

2008 30,1 10,7 %   2,0 %*   19,2 %* 22,8 %

2009 31,7 11,6 %    2,4 %*   21,6 %* 22,8 %

2010 33,0 11,6 %    2,5 %*   22,4 %* 22,8 %

Quelle: hauptverband der österreichischen sV-träger (2011); eigene berechnungen

*  Ausfallshaftung des bundes inkl „partnerleistung” (ohne beitragszahlungen für ersatzzeiten); mit den Werten bis 2004 nur 
bedingt vergleichbar

1)  Vgl hauptverband der österreichischen sozialversicherungsträger (2011)
2)  siehe aus letzter Zeit zb trend 9/2010, die große pensionslüge, das staatliche rentensystem steht vor dem kollaps
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da im längerfristigen Vergleich nominelle Werte wenig aussagen, weil dabei sehr wesentliche elemente 
wie die geldwertentwicklung und die entwicklung der produktivität außer Acht gelassen werden, macht 
es vor allem sinn, sich an der entwicklung der bip-Anteile zu orientieren. dabei zeigt sich, dass die 
Ausgaben der gesetzlichen pensionsversicherung bis in die erste hälfte der 1980er Jahre kräftig ange-
stiegen sind und dass sie dann lange Zeit hindurch ziemlich exakt mit dem bip-Wachstum konform 
gegangen sind. 

Anders wurde das mit dem Wirtschaftseinbruch 2008/2009.  der bip-einbruch um minus 3,8 prozent im 
Jahr 20093 hat – bei relativ stabiler entwicklung der pensionskosten – den Anteil der pensionsausgaben 
beträchtlich nach oben gedrückt. 

die gesetzliche pensionsversicherung hat damit ihre Funktion als „automatischer stabilisator” in krisen-
zeiten wahrgenommen und ganz wesentlich dazu beigetragen, einen noch schlimmeren wirtschaftlichen 
einbruch zu verhindern. die tatsache, dass damit zwangsläufig (vorübergehend) auch ein höherer bip-
Anteil und höhere kostenbelastungen für die öffentlichen haushalte (bundesbeitrag) einhergehen, wird 
in der „spardiskussion” im aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen umfeld oft übersehen. 

betrachtet man die entwicklung des bundesbeitrags, so zeigt sich, dass dieser seit beginn der 1970er-
Jahre immer wieder beträchtlichen schwankungen unterworfen war, sowohl in relation zum bip als 
auch in relation zum gesamtaufwand der pensionsversicherung. hohe Werte wurden vor allem Mitte 
der 1970er-Jahre und Mitte der 1980er-Jahre erreicht. 

der beitragssatz zu den AsVg-pensionen wurde bis Mitte der 1980er-Jahre in mehreren schritten erhöht 
und liegt seither stabil bei 22,8 prozent4.

7.2. Änderungen iM pensionsrecht
in kaum einem anderen bereich hat es in den vergangenen Jahrzehnten so viele markante reform-
schritte gegeben wie in der gesetzlichen pensionsversicherung. seit Mitte der 1980er-Jahre wurden vor 
dem hintergrund der rasant steigenden Zahl der pensionen, der tendenziell höher werdenden neupensi-
onen5 und der in den kommenden Jahrzehnten zu erwartenden demographischen Verschiebungen viele 
rechtsänderungen vorgenommen mit dem primären Ziel, das Ausgabenwachstum einzudämmen und das 
system langfristig finanzierbar zu halten. etliche reformen wurden bereits kurzfristig wirksam, andere 
teile werden erst in mittel- bis langfristiger perspektive ihre volle Wirkung entfalten, wie zb die umstellung 
auf das neue „pensionskonto-recht”, die Angleichung des gesetzlichen pensionsalters der Frauen an jenes 
der Männer6 oder die Angleichung des (bundes)beamten-pensionsrechts an das der AsVg-Versicherten. 

einige ausgewählte rechtsänderungen in der gesetzlichen pensionsversicherung im Überblick:

Änderung der Pensionsanpassung 
1993 erfolgte eine umstellung auf „netto-Anpassung” mit einer grundsätzlichen Anbindung der pen-
sionsanpassung an die entwicklung der nettoeinkommen (unter zusätzlicher berücksichtigung eines 
struktureffekts)7. 2003/2004 wurde im dauerrecht eine Anpassung in höhe der inflationsrate festge-

3) WiFo (2011), 1
4) davon entfallen 12,55 prozent auf den Arbeitgeber- und 10,25 prozent auf den Arbeitnehmerbeitrag.
5) hauptgründe für diese entwicklung sind die höheren erwerbseinkommen (und damit höheren bemessungsgrundlagen für die 

ermittlung der pensionshöhe) und die steigende Zahl von Versicherungsjahren (geschlossenere Versicherungsverläufe)
6) die schrittweise Anhebung des regelpensionsalters der Frauen wird nach einem bundesverfassungsgesetz aus dem Jahr 

1992 im Jahr 2024 beginnen, 2033 wird die volle Angleichung erreicht sein. 
7) eine weitere für die gesamtkosten für die öffentliche Altersversorgung sehr wesentliche rechtsänderung erfolgte in den 

1990er Jahren mit der Angleichung der Anpassung der beamtenpensionen an die jeweilige Anpassung der pensionen aus 
der gesetzlichen pensionsversicherung.
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legt. die konkret durchgeführten pensionsanpassungen wurden häufig mit sonderregelungen fixiert, 
vor allem bei „höheren” pensionen gab es dabei in einigen Jahren Anpassungen unter der inflationsrate 
bzw. in einzelnen Jahren gar keine Anpassung. 

Ausdehnung des Bemessungszeitraums

die pensionsberechnung erfolgte ursprünglich auf basis des durchschnittsbezugs in den letzten 5 Jahren 
vor pensionsantritt. Ab Mitte der 1980er-Jahre wurde der bemessungszeitraum in mehreren etappen 
ausgedehnt. der letzte schritt erfolgte mit den pensionsreformen 2003 und 2004 und der dort vorgese-
hen umstellung auf „lebensdurchrechnung” bzw. auf maximal 40 Jahre nach dem reformrecht 2003.
die auf den ersten blick ähnlichen reformrechte 2003 und 2004 unterscheiden sich in einem ganz 
wesentlichen punkt, nämlich durch den sehr unterschiedlichen umgang mit den Aufwertungsfaktoren für 
zeitlich zurück liegende einkommen. in der sehr umstrittenen reform 2003 wurde die Ausdehnung des 
bemessungszeitraums ohne Änderung der sehr nachteiligen, alten  Aufwertungsfaktoren durchgeführt. 
bei vollem Wirksamwerden hätte das zu dramatischen pensionseinbußen geführt.8 die Ausdehnung 
des bemessungszeitraums durch die reform 2004 wurde demgegenüber auf druck der interessensver-
tretungen der Arbeitnehmerinnen mit einer neufassung bzw. Verbesserung der Aufwertungsfaktoren 
verbunden, was die pensionsmindernde Wirkung erheblich reduziert. 

Einführung von Pensionsabschlägen / Reduktion der Steigerungsbeträge 
in den 1990er Jahren wurden erstmals Zu- und Abschläge bei späterem/früherem pensionsantritt einge-
führt. Mit den reformen 2003 und 2004 wurden diese Zu- und Abschläge erhöht. darüber hinaus wurde 
eine reduktion der steigerungsbeträge von 2,0% auf 1,78% pro Versicherungsjahr vorgenommen. 
Zum Alter 659 kann nunmehr eine (brutto)ersatzrate von 80% erst bei Vorliegen von 45 Versiche-
rungsjahren erreicht werden, vorher reichten dafür 40 Jahre. die pensionsabschläge wurden im neuen 
„pensionskonto-recht” mit 4,2% pro Jahr des pensionsantritts vor dem „regelpensionsalter” festge-
setzt. Mit der reform 2012 wurden die Abschläge bei der korridorpension auf 5,1 % pro Jahr erhöht.

Wegfall der Anrechnung von Schul- und Studienzeiten 
die bis dahin kostenlose Anrechnung von schul- und studienzeiten wurde ende der 1980er bzw. Anfang 
der 1990er Jahre gestrichen. schul- und studienzeiten werden seither nur mehr berücksichtigt, wenn 
sie „nachgekauft” werden. die kosten für einen derartigen nachkauf wurde vor kurzem deutlich erhöht.

Abschaffung der vorzeitigen Alterspensionen 
Mit den reformen 2000 und 2003 wurden die vorzeitigen Alterspensionen wegen geminderter Arbeits-
fähigkeit, bei Arbeitslosigkeit und bei langer Versicherungsdauer abgeschafft.10 neu eingeführt wurden 
im gegenzug die korridorpension (ab 62), die schwerarbeitspension (ab 60) und – zeitlich befristet – die 
sogenannte „hackler-pension” (ab 55/60).

Umstellung auf „Pensionskonto-Recht”
im Zuge der pensionsreform 2004 wurde in der gesetzlichen pensionsversicherung ein neues „pensions-
konto-recht” für die ab 1955 geborenen eingeführt. neu ist dabei vor allem die jährliche gutschrift klar 
definierter pensionsanwartschaften (1,78 % der jeweiligen beitragsgrundlage) auf dem individuellen 
pensionskonto, was zu mehr transparenz und planungssicherheit führen wird. in der erstfassung war 
das neue recht nur auf Anwartschaften bezogen, die ab 2005 neu erworben wurden. die reform 2012 
sieht nunmehr eine Überführung der „Alt-Anwartschaften” in das neue recht mit 1.1.2014 vor.  

8) nach heftigen protesten wurden die aus dem reformrecht 2003 resultierenden pensionskürzungen mit einem „Verlust-
deckel” begrenzt.

9) Für Frauen gilt das bis zum Wirksamwerden der Angleichung des regelpensionsalters zum Alter 60.
10) die Abschaffung erfolgte bei den beiden erstgenannten pensionsarten ohne Übergangsfrist, bei der vorzeitigen Alterspension 

bei langer Versicherungsdauer mit einer – noch laufenden – Übergangsfrist für 10 geburtsjahrgänge.  
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Leistungsverbesserungen

leistungsverbesserungen gab es in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten nur wenige. die wesentlichsten 
Verbesserungen brachten die 1993 neu geschaffene Anrechnung von 4 Jahren kindererziehung pro kind 
(mit späterer erhöhung der Anrechnungsbeträge) und die einführung der „ewigen Anwartschaft”, die 
vielen Frauen erstmals einen pensionszugang ermöglicht hat. 

7.3. pensionshÖhen
Wenngleich die gesetzliche pensionsversicherung einige soziale Ausgleichsmechanismen wie die Zahlung 
von Ausgleichszulagen oder die Anrechnung von Zeiten der kindererziehung und Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit beinhaltet, gibt es beträchtliche unterschiede bei den pensionshöhen. das ergibt sich vor allem 
aus der grundsätzlichen Anbindung an die höhe des versicherten erwerbseinkommens11 und an die Zahl 
der erworbenen Versicherungsjahre.

Viele pensionen liegen sogar unterhalb des niveaus des Ausgleichszulagen-richtsatzes von 815 euro 
brutto pro Monat (2012). betroffen sind vor allem Frauen, am häufigsten in der gruppe der invaliditäts-
pensionistinnen.

bei den 2011 neu zuerkannten Alterspensionen der Frauen lagen 50 % niedriger als 1.141 euro brutto 
(bei den Männern liegt dieser Wert bei 2.034 euro). noch schlechter steht es um die invaliditätspensio-
nen, bei den Frauen liegen 50% niedriger als 739 euro (1.162 euro bei den Männern)12.

diese Zahlen signalisieren in aller deutlichkeit wie unsinnig bzw unverantwortlich es ist, wenn pauschal 
„zu hohe pensionen” angeprangert werden. 

7.4. deMogrAphischer WAndel 
der demographische Wandel ist eine der großen herausforderungen unserer Zeit. nach den aktuellen 
bevölkerungsvorausschätzungen von statistik Austria wird in Österreich die Zahl der Menschen im Alter ab 
65 bis zum Jahr 2050 von derzeit 1,48 auf 2,64 Millionen ansteigen.  

diese Änderung ist gewaltig und erfordert Anpassungen in etlichen bereichen. Viele der geschilderten 
rechtsänderungen in der gesetzlichen pensionsversicherung sind darauf ausgerichtet, das pensions-
recht an diese demographischen Änderungen anzupassen. so wurde z.b. das im Zuge der reform 2004 
beschlossene neue „pensionskonto-recht” ganz gezielt als Antwort auf den bevorstehenden demographi-
schen Wandel konzipiert.   

klar ist aber, dass eine angemessene Antwort auf den massiven Anstieg des Altenanteils an unserer 
bevölkerung nicht nur Änderungen im pensionsrecht, sondern – ganz wesentlich – auch Änderungen in 
der Arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitik erforderlich macht.  

bedauerlich ist, dass der blick auf die hohe bedeutung des Arbeitsmarkts für die nachhaltige sicherung der 
pensionen oft verstellt wird durch irreführende darstellungen. 

sehr häufig wird z.b. aus dem steigenden Altenanteil abgeleitet, dass sich das Verhältnis zwischen pensi-
onistinnen und beitragszahlerinnen im gleichen Ausmaß verschlechtern wird (müssen). dass hier „Äpfel 

11) die höhe des versicherten erwerbseinkommens bildet gleichzeitig die basis für die beitragszahlungen.
12) hauptverband (2012) – ohne zwischenstaatliche teilleistungen. bei den Alterspensionen liegen die Medianwerte des gesam-

ten pensionstandes noch um einiges niedriger (Frauen 793 €, Männer 1.668 €).
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mit birnen” vermengt werden liegt auf der hand und lässt sich zb mit dem in der Ak-Wien entwickelten 
„Abhängigkeitsquoten-rechner”13 sehr gut darstellen. 

im vor kurzem von der eu-kommission vorgestellten Weißbuch zu den pensionen findet sich dazu – 
unter Verweis auf den Ak-rechner – folgende textstelle: „die Alterungsproblematik wird häufig anhand 
der Verdoppelung der Alterslastquote (Verhältnis der bevölkerung 65+ zur bevölkerung 15-64) von 
26% im Jahr 2010 auf 50% im Jahr 2050 aufgezeigt. der springende punkt ist jedoch die wirtschaftliche 
Abhängigkeitsrate, die wie folgt definiert ist: Arbeitslose und Personen im Ruhestand als Prozentsatz 
der Erwerbstätigen. Wenn europa das beschäftigungsziel der strategie europa 2020 – eine beschäfti-
gungsquote von 75% in der Altersgruppe der 20-64-jährigen – erreicht und im Zeitraum von 2020-2050 
weitere Fortschritte erzielt werden, steigt die ökonomische Abhängigkeitsquote von derzeit 65 % auf 
lediglich 79% im Jahr 2050”14. 

ein bezeichnendes beispiel für die gängigen Fehldarstellungen bietet demgegenüber ein special report 
on pensions, der vor einem Jahr im weltweit renommierten britischen Wirtschaftsmagazin the econo-
mist unter dem reißerischen titel „70 or bust! Why the retirement age must go up” erschienen ist.15  die 
dort in den raum gestellte notwendigkeit das rentenalter auf 70 anzuheben, wird begründet mit der 
„dramatischen Verschlechterung” der relation zwischen erwerbstätigen und pensionistinnen. Als beleg 
für diese Verschlechterung wir auf graphiken verwiesen, die dem text beigefügt sind. Allerdings ist in 
diesen graphiken etwas ganz anderes abgebildet als im text behauptet! die graphiken beziehen sich 
– ohne auch nur andeutungsweise auf den unterschied hinzuweisen – nicht auf die relation zwischen 
erwerbstätigen und pensionistinnen sondern auf die relation zwischen verschiedenen Altersgruppen 
(Ältere in relation zur Zahl der Menschen im erwerbsalter). die tatsache, dass zb die Zahl der Menschen 
im erwerbsalter ganz massiv von der Zahl der erwerbstätigen abweicht, wird dabei schlichtweg ignoriert.   

Wie gravierend die nichtbeachtung dieses unterschieds ist, zeigt ein blick in die statistik. so sind zb der-
zeit in Österreich von der gesamtzahl der Menschen im erwerbsalter nur ca zwei drittel erwerbstätig16. 
Viele der nichterwerbstätigen personen im erwerbsalter sind auf transferleistungen wie Arbeitslosen-
geld, notstandshilfe, invaliditätspension, vorzeitige Alterspension etc. angewiesen.

Aber nicht nur das: Wird nur ins blickfeld genommen, wie viele Menschen in der Altersgruppe „erwerbsal-
ter” sind, nicht aber auch ihr ökonomischer status berücksichtigt, so werden alle potenziale ausgeblen-
det, die eine bessere Arbeitsmarktintegration der derzeit nicht erwerbstätigen bietet. 

in der Argumentation des economist17 wird so getan, als wäre die Verschiebung der Altersgrenze zwi-
schen „erwerbsalter” und „pensionsalter” bzw. die Anhebung des gesetzlichen pensionsalters der einzige 
Weg zur eindämmung des Anstiegs der Zahl der pensionen in relation zur Zahl der beitragszahlenden. 
dabei wird übergangen, dass eine bloße Verschiebung dieser Altersgrenze für sich genommen keine 
Änderung dieser relation bewirkt – eine derartige Änderung ergibt sich erst, wenn sich das tatsächliche 
pensionsantritts- bzw. erwerbsaustrittsalters ändert. 

Ausgeblendet wird bei einer derartigen betrachtungsweise aber vor allem, dass eine eindämmung des 
Anstiegs der ökonomischen Abhängigkeitsquote auch durch eine bessere erwerbsintegration der Men-
schen im erwerbsalter erreicht werden kann – durch Maßnahmen wie bessere Ausbildung und Arbeits-
marktintegration der Jugendlichen, (re)integration der vielen Arbeitslosen in beschäftigung, schaffung 
besserer rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von beruf und Familie, besserer gesundheitsschutz, 

13) vgl Wöss, J./Türk E. (2011)
14) europäische kommission (2012), 7f. in der Fußnote zu diesen Ausführungen wird auf den Abhängigkeitsquoten-rechner ver-

wiesen. irrtümlich wurde dabei die im englischen original verwendete Formulierung „Austrian Federal chamber of labour”  
mit  „Österreichisches bundesministerium für Arbeit” übersetzt. 

15) the economist, 9th April 2011
16) Wifo-datenbank (erwerbstätige ohne geringfügig beschäftigte), 2012
17) in ähnlicher Form findet sich diese Argumentation in zahlreichen publikationen zur Zukunft der pensionen.
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schaffung alternsgerechter Arbeitsplätze, reduktion des hohen Abstands zwischen durchschnittlichem 
erwerbsaustrittsalter und gesetzlichem regelpensionsalter. derartige Maßnahmen würden auch ganz 
wesentlich dazu beitragen, weitere zentrale probleme unserer gesellschaft zu lösen. Wir sind gut bera-
ten,  einen derartigen Weg zu wählen und damit der einschätzung des demographie-reports 2008 
der eu-kommission zu folgen: „… die Anhebung der beschäftigungsquoten ... ist wohl die effektivste 
strategie, mit der sich länder auf die Alterung der bevölkerung vorbereiten können.”18  

7.5. Ausblick
Wie alle anderen sozialstaatlichen regelungen muss selbstverständlich auch die gesetzliche pensions-
versicherung den neuen herausforderungen entsprechend weiterentwickelt werden. Vieles ist bereits 
geschehen19, manches ist noch zu tun  wie zb bessere soziale Abfederung unterbrochener erwerbsver-
läufe zur Verbesserung des leistungsniveaus bei den vielen niedrigpensionen vor allem bei Frauen.

deutlich besser – als uns viele das weißmachen wollen! – sind die Finanzierungsperspektiven der öffent-
lichen Alterssicherung. die langzeitprojektionen zeigen die Wirksamkeit der bereits gesetzten Maßnah-
men sehr klar.

Tabelle 10: Vorausschätzung der öffentlichen Pensionsausgaben in Österreich20

bip real*
pensionsaufwand

pensionsversicherung21
pensionsaufwand

beamte
pensionsaufwand

gesamt
bundesmittel**
(pV + beamte)

relativ zu bip

2007 273 Mrd €  9,2% 3,6% 12,8% 5,3%

2020 355 Mrd €  9,9% 3.1% 13,0% 5,3%

2030 416 Mrd € 11,0% 2,8% 13,8% 6,1%

2040 486 Mrd € 12,0% 1,9% 13,9% 6,2%

2050 563 Mrd € 12,6% 1,4% 14,0% 6,2%

2060 651 Mrd € 12,3% 1,3% 13,6% 5,8%

Quelle: eu-kommission (2009a), bMAsk (2011), eigene darstellung;  
*   geldwert 2007 / Annahme produktivitätszuwachs: 1,5% / 1,7% ab 2015   
** ohne Ausgleichszulagenersätze21

die Vorausschätzung zeigt, dass in der gesetzlichen pensionsversicherung mit einem beträchtlichen Anstieg 
und bei beamtenpensionen mit einem ebenfalls beträchtlichen (wenngleich in bip-Anteilen ausgedrückt 
etwas geringeren) rückgang des erforderlichen bip-Anteils gerechnet wird. die kostenverschiebung zwi-
schen pensionsversicherung und beamtenversorgung ergibt sich vor allem aus den vielen Ausgliederungen 

18) eu-kommission, demography report 2008, s 144 („… raising employment levels … is arguably the most effective strategy   
with which countries can prepare for population ageing.”)

19) siehe oben, pt 7.2. Änderungen im pensionsrecht
20) die in tabelle 2 angeführten Zahlen stammen im Wesentlichen aus dem eu-Ageing report 2009 und basieren damit auf den 

damals angenommenen entwicklungen. eine aktualisierte langzeit-rechnung zur entwicklung der gesamten öffentlichen 
pensionsausgaben wird 2012 im neuen Ageing report erscheinen. der im september 2010 veröffentlichte bericht der öster-
reichischen pensionskommission („bericht über die langfristige entwicklung der gesetzlichen pensionsversicherung für den 
Zeitraum 2009 bis 2060”) kommt zu etwas pessimistischeren einschätzungen, vor allem weil in diesem bericht die künftige 
wirtschaftliche entwicklung unter dem eindruck des Wirtschaftseinbruchs 2008/2009 über einen langen Zeitraum hinweg als 
schlechter eingeschätzt wurde als vor der krise (die Arbeitnehmervertreterinnen in der pensionskommission halten diese 
Annahmen für übertrieben pessimistisch). im vorliegenden text  muss auf die vor der krise erstellten rechnungen zurückge-
griffen werden, weil die Arbeit der pensionskommission keine einschätzung über die sehr wichtige entwicklung der Ausgaben 
für die beamtenpensionen enthält. 

21) Zu beachten ist, dass der nach internationalen klassifikationen ermittelte „pensionsaufwand” der pensionsversicherung nied-
riger liegt als die in tab 1 ausgewiesenen gesamtausgaben der gesetzlichen pensionsversicherung, z.b. weil der Aufwand für 
Ausgleichszulagen nach der eu-gliederung des sozialaufwands nicht den pensionen zugerechnet wird. Für die beurteilung 
der zu erwartenden Ausgabenentwicklung macht das keinen wesentlichen unterschied.
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aus dem öffentlichen dienst, aus der reduzierten Zahl der pragmatisierungen im öffentlichen dienst und  aus 
der langfristigen Absenkung der höhe der beamtenpensionen auf AsVg-niveau. 

Zu beachten ist, dass diese prognoserechnungen unter der Annahme erstellt wurden, dass in den kommen-
den Jahrzehnten keine rechtsänderungen vorgenommen werden (leistungsrecht, gesetzliches pensionsal-
ter, beitragssätze, etc bleiben unverändert). einkalkuliert ist aber das Wirksamwerden bereits beschlossener 
rechtsänderungen wie zb Anhebung des „regelpensionsalters” der Frauen von 60 auf 65. 

ein nüchterner und unvoreingenommener blick auf die kostenvorausschätzung zeigt, dass die immer wie-
der auftauchende behauptung der künftigen unfinanzierbarkeit der gesetzlichen pensionsansprüche ohne 
sachliche Fundierung ist. selbstverständlich muss darauf geachtet werden, dass sich bei massiv steigendem 
Altenanteil die relation zwischen pensionistinnen und beitragszahlerinnen nicht zu stark verschlechtert (was 
durch eine sinnvolle beschäftigungs- und sozialpolitik durchaus erreichbar ist) und dass die pensionsaus-
gaben in einem bewältigbaren rahmen bleiben. Alles spricht dafür, dass das keine unlösbaren Aufgaben 
sind – umso mehr, wenn man bedenkt, dass die hohen potentiale, die der Arbeitsmarkt bietet, bisher in die 
prognoserechnungen nur in sehr vorsichtiger Form eingang gefunden haben.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass praktisch alle Vorausschätzungen für die kommenden 
Jahrzehnte einen weiteren Anstieg der Arbeitsproduktivität und des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands 
erwarten lassen. so zeigen z.b. die in tab 2 ausgewiesenen Werte eine mehr als  Verdoppelung des realen 
bip im Zeitraum 2007 bis 2050. offenkundig ist, dass ein derartiger Wohlstandszuwachs einen Verteilungs-
spielraum öffnet, der bei der debatte über die nachhaltige Finanzierbarkeit der öffentlichen Alterssicherung 
nicht übersehen werden sollte.  

klar ist, dass eine hochwertige Alterssicherung viel geld kostet und dass bei massiv steigendem Altenanteil 
an der gesamtbevölkerung der hierfür aufgewendete bip-Anteil etwas ansteigen wird müssen.  Wer die im 
grundsatz von allen anerkannte Forderung nach „generationengerechtigkeit” ernst nimmt, wird zu keinem 
anderen ergebnis kommen können. 

7.6. priVAtisierung lÖst keine probleMe
Abschließend ein paar Worte zum künftigen Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Alterssicherung, 
bekanntlich gibt es viele befürworterinnen einer (teil)Verlagerung von den umlagefinanzierten öffentlichen 
systemen hin zu kapitalgedeckten privaten systemen. 

den zentralen modelltheoretischen hintergrund für den Ausbau kapitalbasierter Altersvorsorgeformen bildet 
das von der Weltbank in den 1990er Jahren rund um den globus beworbene „3-säulen-Modell”, das auf 
eine Aufteilung der Alterssicherung auf die 3 „säulen” öffentliche pensionen, betriebspensionen und privat-
pensionen setzt. Auf politischer ebene wurde dieses pensionskonzept in Österreich vor allem ab dem Jahr 
2000 durch die damalige schwarz-blaue bzw später schwarz-orange bundesregierung propagiert und durch 
produkte wie die prämienbegünstigte „Zukunftsvorsorge” zu beleben versucht.

die in den letzten Jahren gesammelten erfahrungen zeigen wie blauäugig die sehr hochgesteckten erwar-
tungen in derartige Altersvorsorgeprodukte sind. 

so hat zb der Verein für konsumentenschutz vor kurzem in einer studie ernüchternd festgestellt, dass die 
untersuchten produkte der privaten Altersvorsorge letztlich „nur für die Anbieter ein geschäft” sind!22 in einer 
studie zum 10-jährigen bestand der deutschen „riester-rente” lautet eine der zentralen schlussfolgerungen: 
„‘riestern‘ ist oft nicht besser als geld in den sparstrumpf stecken”!23 noch schlimmere erfahrungen mussten 

22)  konsument 3/2012, 10 ff
23) diW (2011), 13
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viele österreichische pensionistinnen machen, die eine pension aus einer privaten (betriebs)pensionskasse 
beziehen. sie mussten innerhalb weniger Jahre kumulierte kürzungen ihrer pensionszahlungen um bis zu 
40% und mehr hinnehmen!24 

All diese beispiele zeigen, dass kapitalbasierte Altersvorsorge im rahmen der 2. bzw 3. „säule” keine 
sinnvolle Alternative zu einem auf dem Fundament der gesamten Wirtschaft basierenden öffentlichen 
system bieten können – weder für die heute Älteren noch für die nachkommenden generationen. ein 
starkes öffentliches system bietet auch in Zukunft die besten Voraussetzungen für eine gute Alters-
sicherung der Menschen.

Wussten sie, dass …
 n die Wirtschaftsprognosen in den kommenden Jahrzehnten eine Verdoppelung des gesamtgesell-

schaftlichen Wohlstands erwarten lassen?

 n sich der öffentliche pensionsaufwand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (bip) nach den prognose-
rechnungen nur leicht erhöhen wird?

 n der Aufwand für beamtenpensionen massiv zurückgehen wird?

 n die seit Mitte der 1980er-Jahre durchgeführten pensionsreformen zu einem gutteil als Antwort auf 
den zu erwartenden Anstieg des Altenanteils an der gesamtbevölkerung durchgeführt wurden? 

 n die sicherstellung der langfristigen Finanzierbarkeit eines leistungsstarken pensionssystems primär 
eine Frage der gerechten Verteilung zukünftiger Wohlstandsgewinne darstellt?

 n der demografische Wandel umso besser bewältigt werden kann, je mehr es gelingt, möglichst posi-
tive entwicklungen am Arbeitsmarkt („mehr und bessere Arbeitsplätze”), bei der produktivität und 
beim gesamtwirtschaftlichen Wachstum zu erreichen?

 n ein starkes öffentliches system auch in Zukunft die besten Voraussetzungen bietet für eine gute 
Alterssicherung der Menschen?

24) Für eine gesamtwirtschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage ob mittels verstärkter kapitalgedeckter Vorsorge sinnvoll 
auf den demographischen Wandel reagiert werden kann, siehe z.b. Türk (2000)
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die Ak fordert:

 n klares bekenntnis zur zentralen stellung der ersten (= staatlichen) säule der pensionssicherung 

 n Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des gesundheitsschutzes, der beruflichen und medi-
zinischen rehabilitation etc zur Zurückdrängung der hohen Zahl gesundheitsbedingter Früh-
pensionen 

 n effektive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Wiedereingliederung von älteren Arbeitslosen

 n ermöglichung eines gleitenden Übergangs vom erwerbsleben in die pension durch eine für alle 
Arbeitnehmerinnen zugängliche Altersteilzeit

 n nutzung der bestehenden erwerbarbeitspotenziale insbesondere von Jugendlichen, Frauen, 
Migrantinnen und Älteren (hochwertige Aus- und Weiterbildung, investitionen in soziale infra-
struktur, alternsgerechte Arbeitsplätze, etc)

 n Überführung unfreiwilliger Mini-Jobs und prekärer Arbeitsformen in sozial- und arbeitsrechtlich 
abgesicherte Arbeitsplätze

 n beschäftigungsfördernde Wirtschafts- und budgetpolitik

 n Faire Verteilung des erarbeiteten Wohlstands und ausgewogene Verteilung der erwerbsarbeit
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8. Verteilungsgerechtigkeit iM 
gesundheitsWesen

Helmut Ivansits, Werner Pletzenauer

8.1. die begründung staatlicher gesundheitspolitik aus dem 
prinzip der gerechtigkeit

staatliche sozialpolitik im Allgemeinen bzw staatliche gesundheitspolitik im besonderen lassen sich aus 
mehreren, verschiedene Funktionen der sozialpolitik aufzeigenden Ansätzen begründen. im Mittelpunkt 
des politisch-soziologischen erklärungsansatzes steht unter berufung auf die entstehungsgeschichte 
der sozialversicherung die soziale befriedungsfunktion der sozialpolitik. der ethische Ansatz erklärt die 
notwendigkeit der sozialpolitik vor allem aus den prinzipien politischer gerechtigkeit. in der ökonomi-
schen theorie wird staatliche sozialpolitik durch ihre positive gesamtwirtschaftliche Wirkung und durch 
Marktversagen legitimiert.

politische gerechtigkeit bezieht sich auf das Verhältnis von gesellschaft und individuum und unterschei-
det zwischen verteilender und ordnender (tausch- und ausgleichender) gerechtigkeit. in dieser logik 
wird Verteilungsgerechtigkeit als system einer gerechten güterzuteilung gesellschaftlicher dimension 
gesehen. drei Verteilungsmodelle spielen hierbei eine rolle: die gleichverteilung (gleichheit), die Ver-
teilung nach leistung (leistungsgerechtigkeit) und die Verteilung nach bedarf (bedarfsgerechtigkeit).

somit kann auch eine ungleiche Verteilung gerecht sein. da ungleichverteilung immer unter rechtferti-
gungszwang steht, bedürfen leistungs- und bedarfsgerechtigkeit eines normativen Maßstabes darüber, 
wie bei unterschiedlichen sachverhalten gerechtigkeitsurteile sachlich variieren dürfen. leistung lässt 
sich entweder nach Verdienst oder als Arbeitsleistung bestimmen.

leistungsgerechtigkeit darf jedoch nicht mit „Marktgerechtigkeit” verwechselt werden: letztere folgt der 
logik von Angebot und nachfrage auf Märkten. ohne „faire” Ausgangsbedingungen (Verfahrens- oder 
chancengerechtigkeit) ist die Forderung nach leistungsgerechter Verteilung zynisch. dennoch können 
persönliche dispositionen (begabung, geschlechtszugehörigkeit), oft schlichtweg auch glück, zu unter-
schiedlichen ergebnissen führen. die these, dass bei formal gleichen chancen (Zugang zur bildung) 
der gerechtigkeit bereits genüge getan ist und die ergebnisse jedenfalls leistungsgerecht sind, ist nicht 
konsistent.

das grundproblem leistungsgerechter Verteilungsverhältnisse ist ein objektiver leistungsvergleich. so 
schwierig dieser schon zwischen verschiedenen manuellen tätigkeiten ist, er wird noch problematischer, 
wenn es zwischen manueller und geistiger gerecht zu verteilen gilt; besonders schwieriger ist die leis-
tungsbewertung bei erträgen aus verschiedenen produktionsfaktoren (Arbeit, kapital).

das ohnehin prekäre konzept der leistungsgerechtigkeit stößt vollends an seine grenzen, wenn leistung 
überhaupt nicht erbracht werden kann, weil die Arbeitskraft unverwertbar ist. in diesem Fall springt der 
sozialstaat ein und gewährt hilfe (bedarfsgerechtigkeit). Aus sicht der ausgleichenden gerechtigkeit 
kompensiert die gesellschaft den Ausfall der Arbeitskraft durch soziale Ausgleichsleistungen.
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8.2. die organisation von bedarfsgerechtigkeit am beispiel 
der gesundheitssicherung

idealtypisch sind es drei „bauprinzipien”, nämlich Versorgung, sozialversicherung und sozialhilfe, auf 
deren basis soziale Verteilungsgerechtigkeit organisiert werden kann. das gilt auch für das gesund-
heitssystem. internationale Vergleiche zeigen, dass diese gestaltungsprinzipien sehr unterschiedlich 
gewichtet sind. in der realität bestehen zumeist Mischformen. Während die sozialversicherung auf 
gesetzlicher eigenvorsorge und Versorgung auf staatlicher sozialer Verantwortung beruhen, ist sozial-
hilfe durch subsidiarität charakterisiert. 

ist soziale bedarfsgerechtigkeit als gesellschaftspolitisches Ziel anerkannt, so sind es vor allem drei 
grundsätze, die ein verteilungsgerechtes gesundheitssystem prädikatisieren:

 n die einbeziehung aller staatsbürgerinnen (universalistische Ausrichtung) oder der erwerbstätigen in 
das schutzsystem (erwerbszentriertheit)

 n der gleiche Zugang zu bedarfsgerechten leistungen

 n die Finanzierung dieser leistungen nach wirtschaftlicher leistungsfähigkeit

diese grundsätze können nur durch ein staatliches obligatorium verwirklicht werden. dabei ist es uner-
heblich, ob die regulierung über ein staatliches gesundheitssystem oder über die pflichtversicherung 
läuft. die unterschiede betreffen den geschützten personenkreis und die Finanzierung (steuer- oder 
beitragsfinanzierung), nicht die Frage des sozialschutzes an sich.

die im österreichischen gesundheitssystem prädominante sozialversicherung stützt sich – ergänzt durch 
soziale Ausgleichselemente – auf das Versicherungsprinzip (beiträge gegen leistungen). ihr sind die in 
der privaten krankenversicherung üblichen risiko- und kopfprämien fremd. ganz allgemein verdünnt 
sich der gerechtigkeitsgehalt staatlicher gesundheitspolitik, je mehr der leistungszugang vom einkom-
men abhängig ist („Zwei-klassen-Medizin”). hohe selbstbehalte und kostenerstattungssysteme sowie 
leistungsabwahl und -zuwahlmodelle würden die soziale Ausrichtung des österreichischen gesundheits-
systems konterkarieren. 

8.3. staat versus Markt im gesundheitswesen
Vor diesem hintergrund erhebt sich die Frage, ob der Markt gesundheitspolitisch effizientere ergebnisse 
hervorzubringen vermag als staatliche gesundheitspolitik („staatsversagen”). um das beurteilen zu kön-
nen, ist eine Analyse von Marktversagen im gesundheitswesen vorzunehmen.

die Frage ist zu verneinen. erstens kann ein gesundheitsmarkt, auf dem durch das freie spiel der 
Marktkräfte güter und dienstleistungen bereitgestellt werden, die auch den Wünschen der bevölkerung 
entsprechen, nicht zustande kommen, weil multiple informationsasymmetrien bestehen; der Markt kann 
seine Allokationsfunktion nicht wahrnehmen. Zweitens können bestimmte Marktergebnisse aus gesell-
schaftspolitischen gründen nicht akzeptiert werden (distributives Marktversagen). Wenn alle kranke 
Menschen – unabhängig von Alter und einkommen – Zugang zu Versorgungsleistungen haben sollen 
und ausschließlich der bedarf den umfang der leistungen bestimmen soll, ist eine Marktlösung abzuleh-
nen. Auch bestandskontinuität und Qualitätssicherung der leistungen sind staatliche Aufgaben, die der 
Markt nicht befriedigend übernehmen kann.

die ökonomische darstellung der „systemfrage” kann durch psychologische gesichtspunkte unterstri-
chen werden. Aus der perspektive gesunder Menschen hängt private Vorsorge wegen des risikos der 
krankheit von der subjektiven Versorgungsfähigkeit und der objektiven Vorsorgebereitschaft ab. Man-
gelndes einkommen (Marktausschluss) und eine Mindereinschätzung des Zukunftsgutes „gesundheit” 
erschweren oder verunmöglichen private Vorsorge („Versicherungsschranken”).
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8.4. Verteilungswirkungen des österreichischen  
gesundheitssystems

die gesundheitsausgaben (ohne pflegeausgaben) machten 2010 9,4%, die öffentlichen gesundheits-
ausgaben 6,8% des bip aus. der Anteil der gesundheitsausgaben am bip ist in den letzten 10 Jahren 
relativ konstant geblieben. gleiches gilt für die Aufwendungen der gesetzlichen krankenversicherung 
(kV). im bereich der oecd liegen die österreichischen gesundheitsausgaben über dem eu-durchschnitt.

die öffentlichen gesundheitsausgaben sind nach einer Verteilungsstudie des WiFo (vgl WiFo 2009) in 
einem hohen Maße umverteilungswirksam. die Verteilungswirkungen beziehen sich nicht nur auf die 
horizontale umverteilung zwischen gesunden und kranken Menschen, sondern führen auch zu einer 
beträchtlichen entlastung einkommensschwächerer haushalte. diese einkommensschicht müsste in 
einer „Welt” ohne gesetzliche krankenversicherung die benötigten leistungen am gesundheitsmarkt 
bezahlen und wäre dabei finanziell überfordert.

in der genannten studie werden den haushaltseinkommen (abgestuft nach dezilen und terzilen) des 
Jahres 2005 die gesundheitsleistungen desselben Jahres gegenübergestellt. daraus lassen sich Aussa-
gen über den Anteil der gesundheitsausgaben am haushaltseinkommen ableiten, der haushalte treffen 
würde, wenn es keine gesetzliche krankenversicherung gäbe.

Auf der einnahmenseite wirken sozialversicherungsbeiträge im unterschied zu direkten steuern regres-
siv. das ist auf den linearen beitragssatz, auf die höchstbeitragsgrundlage und auf die steuerlichen 
Absetzbarkeit der beiträge zurückzuführen. da Verbrauchssteuern, aus denen der steuerfinanzierte teil 
des gesundheitssystems überwiegend stammt, eine ähnliche Wirkung aufweisen, gilt das für die öffent-
lichen gesundheitsausgaben maßgebliche Finanzierungssystem insgesamt als regressiv.

die WiFo–studie untersucht die Auswirkungen der krankenversicherung auf die bruttomarkteinkommen 
der haushaltsebene. darüber hinaus werden Äquivalenzeinkommen gebildet, um der unterschiedliche 
größe von haushalten rechnung zu tragen. im Jahr 2005 entfielen bei den nichtselbständigen-haus-
halten rund 46% der gesundheitsleistungen auf die untere hälfte der haushalte. Allerdings machten die 
leistungen wertmäßig bei den unteren einkommensschichten einen wesentlich höheren Anteil an den 
bruttomarkteinkommen aus als bei höheren. Würden die gesundheitsleistungen ausschließlich über den 
Markt beschafft werden, müsste die untere einkommenshälfte 27%, die obere einkommenshälfte indes 
nur 10% aufwenden.

das unterste drittel der haushalte müsste rund 34,5% (405 euro) des bruttomonatseinkommens für 
gesundheit aufbringen, das mittlere drittel 15,8% (436 euro) und das oberste drittel 8,6% (509 euro). 
noch aussagekräftiger sind die Äquivalenzausgaben: das untere drittel beansprucht 35,9%, das mitt-
lere drittel 33,2% und das obere drittel 31% der äquivalenten gesundheitsausgaben.

daraus wird ersichtlich, dass öffentliche gesundheitsausgaben in einem hohen Maße umverteilungswirk-
sam sind und sozial schwächere haushalte begünstigen. Auf der einnahmenseite müssen diese effekte 
noch verstärkt werden. Zur Finanzierung des gesundheitswesens sollten daher in Zukunft vor allem 
auch personen mit höheren erwerbseinkommen und besitzeinkünften sowie mit höherem Vermögen 
herangezogen werden.
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8.5. Wartezeiten und Zwei-klassen-Medizin
Wartezeiten auf eine geplante operation sind für die betroffenen mit starken belastungen verbunden. 
neben den mit der Wartezeit verbunden körperlichen und psychischen belastungen, wie zb schmerzen, 
Mobilitätseinschränkungen und der Angst vor einer operation führen überlange Wartezeiten, wenn die 
krankheit zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat, in der regel zu einkommensverlusten und nicht selten zum 
Verlust des Arbeitsplatzes. 

den betroffenen ist es nur schwer vermittelbar, dass sich die operation durch Wartezeiten verzögert. 
so gaben in der im Jänner 2010 präsentierten ersten Welle des gesundheitsbarometers des bundes-
ministeriums für gesundheit 45% der befragten an, dass sie Wartezeiten bei der gesundheitsversorgung 
stören. in der im Juni 2010 durchgeführten dritten Welle der befragungen zum gesundheitsbarometer 
störten die Wartezeiten, gefolgt von der sogenannten Zwei-klassen-Medizin, nach wie vor am meisten. 
eine knappe Mehrheit der befragten vertrat überdies die Meinung, dass Menschen mit höherem einkom-
men und qualifiziertem beruf von Ärzten oder im krankenhaus besser behandelt werden.

ob diese einschätzung der befragten mit der realität übereinstimmt, wurde durch den Verein für konsu-
menteninformation (Vki) anhand von tests der Wartezeiten auf behandlungstermine geprüft. Während 
das Vki bei Facharztordinationen keine bevorzugung von privatzahlerinnen ausmachen konnte1, war 
dies in den öffentlichen spitalsambulanzen sehr wohl der Fall2. im ergebnis mussten kassenpatienten 
teilweise erheblich länger auf medizinische Versorgung warten als sonderklassepatientinnen. 

im Jahr 2011 wurden vom Vki nochmals die Wartezeiten in den spitälern untersucht. diesmal richtete 
sich der Fokus auf die Fragestellung, wie lange patientinnen und patienten mit grauem star auf eine 
operation in öffentlichen spitälern warten mussten. laut Österreichischem bundesinstitut für gesund-
heitswesen (Öbig) wurden im Jahr 2009 rund 58.000 derartige eingriffe in gemeinnützigen spitälern 
durchgeführt. Aufgrund der hohen Zahl der operationen und der begrenzten ressourcen sind Warte-
zeiten grundsätzlich nicht zu vermeiden. Allerdings ergab die österreichische gesundheitsbefragung 
2006/2007, dass die erkrankten auf eine operation bis zu viermal so lange warten mussten, wenn die 
operation im rahmen der gesetzlichen krankenversicherung abgerechnet wurde.

in der 2011 durchgeführten erhebung stellte der Vki fest, dass 62% der 29 mit Öffentlichkeitsrecht 
ausgestatteten spitäler, die eine operation des grauen star sowohl privat als auch über die kranken-
kassen abrechnen, bei Vorliegen einer privaten Zusatzversicherung eine teilweise deutliche Verkürzung 
der Wartezeiten anboten3. es verwundert daher nicht, wenn 36% der im herbst 2011 im rahmen 
einer gallup-umfrage zu den Vorteilen einer privaten Zusatzkrankenversicherung befragten eine bessere 
medizinische Versorgung als Vorteil angaben. 17% der befragten glaubten, dass sonderklassepatienten 
eine bessere betreuung erhalten, und jeder Zehnte würde sich gerne privat versichern, um die Wartezeit 
zu verkürzen.

die im Zeitraum september 2010 bis Jänner 2011 im Auftrag der Arbeiterkammer erstellte studie „private 
Zusatzkrankenversicherungen: Vorerkrankungen? nein, danke!” ergab, dass die privaten krankenversi-
cherer nicht jeden abschlusswilligen kunden annehmen: Versicherungsnehmerinnen, die bestimmte 
Vorerkrankungen aufweisen, müssen entweder mit risikoausschlüssen, mit erheblichen prämienzuschlä-
gen oder sogar mit gänzlichen Ablehnungen rechnen. die private krankenzusatzversicherung verweist 
auf die Vertragsautonomie und auf nicht versicherbare risiken.

trotz dieser strengen Aufnahmepolitik gab es im Jahr 2009 in Österreich eine Million privater Zusatz-
versicherungen (rund 12% der bevölkerung), die bei einem krankenhausaufenthalt die kosten in der 
sonderklasse abdecken. die einstiegsprämien betrugen im Jahr 2010 bei einem 43-jährigen Mann 

1)  Zeitschrift konsument, 2/2008
2)  Zeitschrift konsument, 8/2010
3)  Zeitschrift konsument, 2/2012
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 zwischen 136,45 euro und 140,02 euro pro Monat und bei einer 43-jährigen Frau zwischen 147,16 euro 
und 165,94 euro pro Monat.

8.6. Österreichische rechtslage
das ist insofern bemerkenswert, als es nach dem krankenanstaltenrecht in gemeinnützigen krankenan-
stalten keinen unterschied in der medizinischen behandlung von patientinnen der allgemeinen gebüh-
renklasse und der sonderklasse geben dürfte. so kann gemäß § 15 des bundesgesetzes über kranken-
anstalten und kuranstalten (kAkug) das Öffentlichkeitsrecht einer krankenanstalt nur dann verliehen 
werden, wenn sie gemeinnützig ist. § 16 Abs 1 lit d dieses gesetzes sieht ausdrücklich vor, dass eine 
krankenanstalt dann als gemeinnützig zu betrachten ist, wenn bei einer Aufnahme in der sonderklasse 
ausschließlich der gesundheitszustand maßgeblich ist. diese vom bund getroffenen Vorgaben wurden 
in den jeweiligen landesgesetzen mit gleichem Wortlaut umgesetzt4. bereits im Jahr 1978 stellte der 
Verwaltungsgerichtshof5 in einer entscheidung zum damaligen § 26 des oÖkAg 1976 fest, dass sich in 
der medizinischen betreuung der patientinnen die beiden gebührenklassen voneinander nicht unter-
scheiden dürfen. eine private Zusatzkranken- oder sonderklasseversicherung gewährleistet daher bei 
Aufnahme in einem gemeinnützigen spital lediglich eine bessere unterbringung und Verpflegung sowie 
eine freie Arztwahl. ein rechtlich durchsetzbarer Anspruch dieser personen auf eine bessere medizinische 
behandlung sowie eine Verkürzung der Wartezeiten besteht daher in gemeinnützigen spitälern nicht.

Allerdings klaffen, wie die erhebungen der konsumentenschützer zeigen, recht und Wirklichkeit aus-
einander: Wer genügend geld hat und die risikoselektion der privaten krankenversicherer übersteht, 
hat eine bessere chance in einem gemeinnützigen spital eine raschere behandlung als in der gesetzli-
chen krankenversicherung zu erhalten.

im Zusammenhang mit der öffentlichen diskussion um die Zwei-klassen-Medizin wurde im letzten 
regierungsübereinkommen (XXiV. gp nr) eine Verpflichtung zur Führung eines transparenten Warte-
zeitenregimes in krankenhäusern vereinbart. in umsetzung des Übereinkommens wurden die landesge-
setzgeber nunmehr verpflichtet6, bis spätestens 30. März 2012 bei den in betracht kommenden trägern 
von öffentlichen und privaten gemeinnützigen krankenanstalten ein transparentes Wartelistenregime 
in anonymisierter Form für elektive operationen sowie für Fälle invasiver diagnostik für die sonderfä-
cher Augenheilkunde und optometrie und orthopädische chirurgie sowie neurochirurgie einzurichten, 
sofern die Wartezeit vier Wochen überschreitet. die Festlegung der in erster linie medizinisch bedingten 
reihungs kriterien sowie der Ablauf und die organisation des Wartelistenregimes wurden den jeweiligen 
landesgesetzgebern überlassen. Vorgesehen ist auch, dass die für den eingriff vorgesehen personen 
über die Wartezeit auf elektronischem Weg zu informieren sind.

es ist zu hoffen, dass die einführung des transparenten Wartelistenregimes dazu führt, dass in den 
gemeinnützigen spitälern die behandlung von patienten – unabhängig vom einkommen der betroffenen 
– ausschließlich nach medizinischen gesichtspunkten erfolgt. spätestens 2013 sollte eine evaluierung 
stattfinden.

4) siehe diesbezüglich die §§ 38 und 42 des bgld kAg 2000, die §§ 42 und 43 der k-kAo 1999, die §§ 31 und 32 des nÖ kAg 
1974, die §§ 36 und 37 des oÖ kAg 1997, die §§ 41 und 42 des s-kAg 2000, die §§ 21 und 22 des kAlg 1999, die §§ 23 
und 24 des tir kAg , die §§ 65 und 9 des Vlbg spg und die §§ 25 und 26 des Wr kAg 1987

5) Vwgh 11.05.1978, 2846/77
6) bgbl i nr. 69/2011, § 5a Abs 2 kAkug
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Wussten sie, dass …
 n mehr als 99% der österreichischen bevölkerung krankenversichert sind?

 n mehr als 450.000 Vollzeitarbeitsplätze auf das gesundheitswesen in Österreich entfallen, das sind 
mehr als 13% der österreichischen Vollzeitarbeitsplätze? 

 n die österreichischen gesundheitsausgaben und die Ausgaben der gesetzlichen krankenversicherung 
in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich stärker als das bip gestiegen sind?

 n das österreichische gesundheitswesen höchst wirksam von reicheren zu ärmeren haushalten 
umverteilt, solidarisch finanziert wird und bedarfsgerechte leistungen erbringt?

 n „der Markt” aus gesellschaftspolitischen gründen die sozialversicherung nicht ersetzen kann

 n und zuletzt Maßnahmen gegen lange op-Wartezeiten von sozialversicherten personen ergriffen 
wurden?

die Ak fordert: 

 n eine präventive und eine sowohl wirksame als auch wirtschaftliche Versorgung der bevölkerung 
mit bedarfsgerechten leistungen, die der rahmen einer gesetzlichen krankenversicherung soli-
darisch finanziert werden

 n die Verfolgung eines patientenorientierten integrierten Versorgungsansatzes statt eines in 
rechtlicher, planerischer und organisatorischer hinsicht segmentierten gesundheitssystems

 n die optimierung der psychosozialen Versorgung 

 n transparente Wartelisten in spitälern
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9. AusbAu der soZiAlen dienste
Adi Buxbaum, Ingrid Moritz, Sybille Pirklbauer

„Fortschritt ist die Verwirklichung von utopien” – oscar Wilde (1854-1900)

es ist stets eine Frage des blickwinkels, wie „sozialer Fortschritt” definiert ist. Aber mit großer Zustim-
mung zur sozialstaatlichen Absicherung kann ausgegangen werden, wenn sie sowohl dem Anspruch 
gerecht wird, die bestehenden bedarfe und bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen, als auch – trotz 
der berücksichtigung der (aktuellen) budgetären restriktionen – die lebens- und einkommenschancen 
der Menschen zu verbessern.

Mittlerweile setzt sich in der einschlägigen literatur, aber auch zunehmend bei politischen entschei-
dungsträgerinnen die einschätzung durch, dass investitionen in kinder- und Altenbetreuung, bildung, 
pflege, etc – kurz: in soziale infrastruktur – eine „Mehrfachdividende” schaffen: die verbesserte  soziale 
infrastruktur in Österreich wird zunehmend sowohl zu einem standortvorteil als auch zu einem Wachs-
tums- und beschäftigungsmotor! noch zu wenig beachtung wird umgekehrt der Frage geschenkt, wel-
che Folgekosten das Fehlen dieser dienstleistungen verursacht. 

im Folgenden soll darauf eingegangen werden, welche strukturellen defizite nach wie vor in Österreich 
bestehen, welche länder bereits die „utopie” eines flächendeckenden Angebots an sozialen dienstleis-
tungen erfolgreich umgesetzt haben und welche konkreten reformoptionen in Österreich bestehen. 

9.1.  strukturdefizite in Österreich: „male breadwinner-
Modell” und dominanz der geldleistungen

trotz aller Fortschritte in der gleichstellungspolitik dominiert in Österreich in Wirtschaft und gesellschaft 
nach wie vor das „male breadwinner-Modell”. demnach wird der großteil der betreuungsarbeit (va 
kinderbetreuung und pflege) im haushalt von Frauen erbracht, mit den negativen Folgeerscheinungen 
einer hohen teilzeitquote von Frauen (waren Mitte der 1990iger Jahre 4 von 10 Frauen mit kindern 
bis 15 Jahren in teilzeit beschäftigt sind es mittlerweile 7 von 10 Frauen), wenig professionalisierung 
in der betreuungsarbeit und einem hohen gender-pay-gap (2009: 25,4%). Verursacht wird das durch 
eine starke Arbeitsmarktsegmentierung und defizite bei den rahmenbedingungen zur besseren Verein-
barkeit von beruf und Familie1. 

Männer verzeichnen hingegen stets durchwegs hohe niveaus an Vollzeit-erwerbstätigkeit und leisten 
darüber hinaus zu einem nicht unwesentlichen teil Überstunden bzw. Mehrarbeit. seit 2005 liegt die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit zw. 45h und 46h. Frauen mit kindern bis 15 Jahren sind nur 
22% vollzeitbeschäftigt, Männer hingegen zu 85%2. 

die struktur der Familienförderung ist durch die dominanz von steuer- und geldleistungen in Österreich 
kaum beschäftigungs- und wachstumsfördernd. dem steht ein nur mangelhaft ausgebautes Angebot 
an kinderbetreuungseinrichtungen gegenüber. so umfassen die Ausgaben für kinderbetreuung ledig-
lich 17% der Familienleistungen. durch die Vielfalt und unübersichtlichkeit der zahlreichen, historisch 
gewachsenen Familienleistungen ist eine zielorientierte Familienpolitik kaum möglich. eine wesentliche 

1)  vgl. Biffl, gudrun (2011), 1
2)  statistik Austria (2010), 42
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schwachstelle der österreichischen Familienpolitik ist deren isolierte betrachtung – losgelöst von Zielen 
der chancengleichheit am Arbeitsmarkt und der eigenständigen sozialen Absicherung etwa im Alter. 
im gegensatz dazu orientiert sich etwa das skandinavische Modell an der gleichberechtigten teilhabe 
am Arbeitsmarkt beider geschlechter sowie der leichteren Vereinbarkeit von Familie und beruf. dazu 
werden neben großzügigen Familienleistungen vor allem sachleistungen wie gut ausgebaute kinderbe-
treuung angeboten.

Abbildung 14: Struktur der Familienförderung (in % des BIP)
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 n geldleistungen          n dienstleistungen          n steuerliche instrumente

oecd 33 durchschnitt = 2,2%

Quelle: oecd family database (2012), eigene darstellung

Aus dem internationalen Vergleich der Ausgaben im bereich der Familienförderung (siehe Abbildung 14) 
geht eindeutig hervor, dass Österreich überdurchschnittlich hohe Familienleistungen aufweist. durch die 
dominanz der geldleistungen in kombination mit den steuerlichen instrumenten der Familienpolitik wer-
den „strukturkonservierende” Anreize gesetzt. erfolgreiche länder – im sinne zb einer hohen (Frauen-)
beschäftigung (Vollzeit oder teilzeit in hohem stundenausmaß), hohe produktivität und Wertschöpfung, 
hohe geburtenraten, etc – setzen hingegen auf ein breites Angebot an sozialer infrastruktur (va kinder- 
und Altenbetreuung, pflege, bildungseinrichtungen).

9.2. soziale dienste erzielen eine „Mehrfachdividende” – 
lernen von den besten 

dass im gegensatz zu geldleistungen der Ausbau von sachleistungen – allen voran ein verbessertes 
Angebot an sozialer infrastruktur – in vielfacher hinsicht Vorteile mit sich bringt, zeigen die erfahrungen 
insbesondere in den nordischen staaten. der Ausbau der sozialen dienste führt ua zu:
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 n höheren direkten und indirekten beschäftigungschancen (insbesondere von Frauen)

 n weniger „schwarzarbeit”

 n bedarfsgerechtere Angebote für (klein-)kinder (ua Frühkindförderung, Abbau der ungleichheiten 
aufgrund der ethnischen bzw sozialen herkunft etc) 

 n höherer Qualität und effizienz bei der erbringung der dienstleistungen durch „professionalisierung”.

im ländervergleich fällt auch auf, dass va in den nordischen staaten die Frauen ihre potenziale und Qua-
lifikationen besser am Arbeitsmarkt einbringen können und dadurch eine höhere volkswirtschaftliche 
Wertschöpfung möglich ist, als beispielsweise im mediterranen raum. das Ziel der höheren erwerbsin-
tegration von Frauen in den nordischen staaten bedingt auch höhere investitionen in das humankapital 
(= Aus- und Weiterbildung, Qualifizierungsmaßnahmen etc) mit hohen volkswirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen erträgen (vgl „wissensbasierte Wirtschaft/gesellschaft”). 

die positive Wirkungskette von sozialen diensten in ausgewählten bereichen lässt sich mit folgender 
Abbildung vereinfachend – in Analogie zu den erfolgreichen nordischen staaten – veranschaulichen:

Abbildung 15: Positive Effekte einer Ausweitung der sozialen Infrastruktur in Österreich 

flächendeckende 
Angebote mit 
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Zukunftsinvesti-
tionen rechnen  
sich dauerhaft

schafft zehntausende 
Arbeitsplätze und 
senkt Arbeitslosigkeit

Erwerbs- und  
Einkommens-
chancen für Frauen

Mehr Jobs

Mehr Gender-
gerechtigkeit

Mehr Qualität

Mehr Budget-
spielraum

Quelle: eigene darstellung

Es gibt – neben anderen Vorteilen – verkürzt dargestellt va 4 Argumente, die für einen 
Ausbau der Sozialen Dienste in Österreich sprechen:

Erstens: Mehr Jobs. der Ausbau sozialer dienstleistungen schafft direkt und indirekt neue beschäf-
tigung und zwar mehr als jede andere Art, öffentliche budgetmittel einzusetzen. gerade angesichts 
steigender Arbeitslosigkeit und gedämpfter Wachstumsaussichten (vgl WiFo 2011) gilt es mehr denn 
je, neue und nachhaltige beschäftigungspotenziale zu erschließen. 
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Auch der regionalpolitische Aspekt sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden: ohne eine funk-
tionierende soziale infrastruktur verlieren regionen – ganz besonders im nicht-urbanen bereich – 
ihre Attraktivität als Wohn- und lebensraum bzw Wirtschaftsstandort, da einerseits die notwendigen 
rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit von beruf und Familie fehlen und andererseits 
pendlerinnenströme (mit allen monetären und individuellen „kosten” bzw nachteilen) zu attraktiveren 
Arbeitsorten unvermeidlich sind. Mittelfristig kann es dadurch zu Absiedelung und „entvölkerung” des 
ländlichen raumes kommen.

Zweitens: Mehr Qualität. hohe Qualität ist unverzichtbar, wenn es zb um Frühförderung der kinder, 
Versorgung pflegebedürftiger oder die Qualifizierung Arbeitssuchender geht. diese Qualität benötigt 
auch entsprechende ressourcen und Qualitätskriterien, die von der öffentlichen hand bestimmt werden 
müssen. 

Drittens: Mehr Gendergerechtigkeit. Frauen erbringen nach wie vor das gros unbezahlter betreu-
ungsarbeit. soziale dienstleistungen sind der schlüssel, um diese unbezahlte Arbeit in bezahlte umzu-
wandeln und die Qualifikationen der Frauen am Arbeitsmarkt besser als bisher zu nutzen. 

Viertens: Mehr Budgetspielraum. es zahlt sich mittel- und langfristig für das budget nicht nur aus, 
diese Zukunftsinvestitionen zu tätigen, dauerhaft übersteigen sogar die Mehreinnahmen va aus der 
gestiegenen beschäftigung diese kosten bei Weitem.

9.3. Fiskalischer ertrag von sozialen diensten
Welcher evident positive Zusammenhang zwischen dem Ausbau der kinderbetreuung und einem nach-
haltigen beitrag zum budget der öffentlichen haushalte bzw. zur budgetkonsolidierung geleistet werden 
kann, belegen neue Modell-berechnungen der Ak (vgl Ak Wien 2012).

durch den schrittweisen Ausbau des kinderbetreuungsangebots bis zum Jahr 2017 können 35.000 
zusätzliche betreuungsplätze für kleinkinder geschaffen bzw. die Öffnungszeiten bei 70.000 bestehen-
den plätzen verlängert werden. 

die netto-kosten (= gesamtkosten minus rückflüsse) dieses Ausbaus für personalkosten und bau-
investitionen erreichen im Jahr 2015 mit 60 Mio euro/Jahr ihren höchststand, sie sinken bereits ab 2016 
deutlich und „drehen” ab 2017 sogar in ein plus für die öffentliche hand (100 Mio € Überschuss ertrag 
gegenüber den investitionskosten).

Modellrechnung im Detail:

dieser Ausbau an kinderbetreuungseinrichtungen bringt beachtliche direkte beschäftigungseffekte in 
der kinderbetreuung selbst von rd 13.000 zusätzlich beschäftigten mit sich. darüber hinaus werden 
durch die bauinvestitionen und die zusätzlich erzielten einkommen der kinderpädagoginnen und betreu-
erinnen dauerhaft mehr als 1.000 Arbeitsplätze in anderen branchen geschaffen. 

ebenfalls beträchtlich sind die effekte durch die Ausweitung der individuellen Arbeitszeiten bzw ermögli-
chung von Arbeitsaufnahmen – alleine bis 2017 entstehen dadurch fast 28.000 beschäftigungsverhältnisse. 
durch die insgesamt rd 42.000 zusätzlich beschäftigten fließen über direkte lohnabgaben beträchtliche 
Mittel an die öffentliche hand zurück. unter der zusätzlichen berücksichtigung von einsparungen in der 
Arbeitslosenversicherung ergeben sich mittelfristig bereits ab dem fünften Jahr nach dem beginn der 
investitionsaktivitäten jährliche – strukturelle! – „Mehreinnahmen” im Vergleich zu den laufenden kosten. 
langfristig ergibt sich durch die bessere Vereinbarkeit von beruf und Familie und die sonstigen beschäfti-
gungseffekte dauerhaft ein plus für die öffentlichen haushalte im Volumen von rund 100 Mio euro. Abhän-
gig von der wirtschaftlichen entwicklung könnte dieser „Überschuss” ab 2017 noch günstiger ausfallen.
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insgesamt werden durch die realisierung dieser investitionen der Wirtschaftsstandort attraktiver, die 
beschäftigungsquote insbesondere von Frauen und die entsprechenden lohnabgaben gesteigert und die 
strukturellen Mängel in der aktuellen Familienpolitik abgebaut. die nachhaltigkeit dieser Maßnahmen und 
das daraus resultierende haushaltsplus unterstützen die aktuellen bemühungen zur budgetkonsolidierung. 

konkrete konzepte zur umsetzung müssen nicht neu erfunden werden: Von Arbeiterkammer und 
industriellenvereinigung wurde ein Modell der neuausrichtung der Familienpolitik ausgearbeitet, das 
eine Mittelumschichtung von der steuerlichen Familienförderung zugunsten eines Ausbaus und einer 
Qualitätsverbesserung der kinderbetreuung sowie zweckgebundene gutscheinen für bildung und kin-
derbetreuung vorsieht.3 darüber hinaus sollen ein einfaches, transparentes und gerechtes system der 
monetären Familienförderung geschaffen werden. Analog zur kinderbetreuung sind entsprechende 
investitionen in den Ausbau der (mobilen und stationären pflegeangebote) hinsichtlich ihrer – mittel- 
und langfristigen – entlastungswirkung für die öffentlichen budgets zu sehen.

9.4. Mögliche initiativen auf europäischer ebene
Für die umsetzung der eu-2020 strategie, die eine Ausweitung der beschäftigung auf 75% zum Ziel 
hat, die regionale entwicklung und den territorialen Zusammenhalt stärken will und auch die gleichstel-
lungsagenda verfolgen will, braucht es auch auf eu-ebene eine offensivstrategie zum Ausbau sozialer 
dienstleistungen. 

einen wichtigen beitrag können dabei auch die eu-Fonds leisten, indem ein teil der Mittel des europä-
ischen landwirtschaftsfonds für die entwicklung des ländlichen raums (eler) und des europäischen 
Fonds für die regionale entwicklung (eFre) für die stärkung der sozialer infrastruktur in ländlichen regi-
onen bereit gestellt wird. Angesichts der eu-weiten konsolidierung sollten daher eu-strukturfondsmittel 
in der neuen Förderperiode ab 2014+ auch verstärkt mit den Zielsetzungen der eu-2020 strategie 
verknüpft werden. 

9.5. Zusammenarbeit auf kommunaler ebene 
soziale dienstleistungen sind dann wirklich wertvoll, wenn sie angeboten werden, wo sie gebraucht 
werden. die räumliche nähe bedeutet einen doppelten gewinn: Zum einen erhalten die Menschen 
unterstützung, beratung oder betreuung vor ort; zum anderen entstehen Arbeitsplätze dort, wo die 
leute leben.

die gemeinden haben beim Ausbau der verschiedenen Versorgungsangebote eine entscheidende rolle. 
sie sind nicht nur zuständig für soziale dienstleistungen, sie kennen auch die Verhältnisse und den 
bedarf vor ort am besten. das größte problem dabei stellt aber die mangelnde Finanzkraft der meisten 
(kleinen) gemeinden dar. eine ganztägige kinderbetreuung bereitzustellen, bildungsmaßnahmen anzu-
bieten und auch noch ein pflegeheim zu betreiben, sind nicht selten eine budgetäre und strukturelle 
Überforderung. 

die lösung: kooperation! das betrifft einerseits die Angebote selbst, etwa indem eine kinderkrippe, 
ein pflegeheim usw. gemeinsam betrieben werden; zum anderen kann auch bei „hintergrundleistun-
gen” zusammengearbeitet werden, indem zum beispiel eine gemeinde die lohnverrechnung für meh-
rere übernimmt, während eine andere sich um die organisation der mobilen dienste kümmert. so 
können soziale dienste bedarfsorientierter und kostengünstiger erbracht werden. Zusätzlich entsteht 
beschäftigung vor ort – dies is besonders für regionen wichtig, wo sonst gependelt werden müsste. 

3)  pressekonferenz „neue impulse für die Familienpolitik in Österreich” von Ak und iV vom 9.1.2012
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Mit dem neuen gesetz (2011) zu den gemeindeverbänden, das Mehrzweckverbände und damit eine viel 
umfassendere Zusammenarbeit als bisher ermöglicht, wurden dafür bereits die rechtlichen grundlagen 
geschaffen.

kooperationsmöglichkeiten auf kommunaler ebene bzw. Arbeitsteilung zwischen verschiedenen gemein-
den oder die dienstleistungserbringung im gemeindeverbund könnten sowohl zu einer Ausweitung des 
bestehenden Angebots in Österreich führen als auch zur nutzung von bestehenden effizienzpotenzialen. 
dadurch könnten diese frei werdenden budgetmittel für den Aufbau/Ausbau der sozialen infrastruk-
tur genutzt werden. durch die steigende regionale Wertschöpfung (höheres dienstleistungsangebot, 
höhere beschäftigungs- bzw. einkommenschancen etc) erhöht sich auch wieder spielraum für die oft 
angespannten gemeindefinanzen.

Wussten sie, dass …
 n mittlerweile 7 von 10 Frauen mit kindern bis 15 Jahren in teilzeit beschäftigt sind?

 n 35.000 betreuungsplätze für kinder unter 3 Jahre fehlen und 70.000 betreuungsplätze nicht den 
Anforderungen der Vereinbarkeit von beruf und Familie entsprechen?

 n mit dem notwendigen Ausbau der kinderbetreuung rund 42.000 Menschen in beschäftigung kommen 
könnten?

 n bei investitionen in kinderbetreuung schon bereits ab dem 5 Jahr dauerhaft dreisstellige Millionen-
beträge ins budget zurückfließen?

 n in dänemark und schweden rund 4x so viel für soziale dienstleitungen im rahmen der Familien-
förderung ausgegeben wird?

die Ak fordert:

 n Ausbau der sozialen dienste insbesondere auf kommunaler ebene (kinderbetreuung, pflege) 

 n sicherstellung der erreichbarkeit dieser dienstleitungsangebote und Arbeitsplätze durch 
unterstützungsangebote bzw Mobilitätsförderung 

 n nutzung bestehender Förderprogramme für den ländlichen raum bzw der regionalförderungs-
programme für die entwicklung der sozialen infrastruktur

 n ein neu einzurichtender „innovationsfonds” soll die Weiterentwicklung der bestehenden 
Angebote fördern

 n gemeindekooperationen und regionale Arbeitsteilung bei der bereitstellung sozialer dienste 
müssen gefördert werden
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10. ArMut in Österreich
Norman Wagner

„Armut ist die schlimmste Form von gewalt” – Mahatma gandhi (1869 – 1948)

10.1. Armut, was ist das?
grundsätzlich muss zwischen relativer Armut (sehr schlechte finanzielle situation im Verhältnis zum 
rest der gesellschaft) und absoluter Armut (probleme, das Überleben zu sichern) unterschieden 
werden. in den heutigen westlichen Wohlstandsgesellschaften sind kaum Menschen von der gefahr des 
Verhungerns bedroht. es wäre aber viel zu eng gegriffen, wenn nur die absolute Armut als solche erfasst 
werden würde, deshalb bedient sich die moderne Armutsforschung in der regel des konzepts der rela-
tiven Armut. Auch die europäische Armutsmessung (eu-silc) arbeitet mit diesem konzept der relativen 
Armut. Als armutsgefährdet gilt demnach, wer weniger als 60% des Medianeinkommens (= mittleres 
einkommen; ≠ durchschnittliches einkommen) aller vergleichbaren personen zur Verfügung hat. diese 
definition beinhaltet nicht nur einkommen aus erwerbsarbeit, sondern auch alle anderen „einkommen”, 
die eine person bezieht, wie zb Arbeitslosengeld, Wohnbeihilfe oder eine pension. Armutsgefährdung 
ist somit abgeleitet aus der Einkommensverteilung (nach transfers). sie zeigt, wie groß der teil der 
bevölkerung ist, der nicht, oder schlecht am allgemeinen Wohlstandsniveau partizipieren kann.

Zusätzlich zur Messgröße dieser einkommensarmut wird das konzept der finanziellen Deprivation 
verwendet. deprivation bedeutet, dass es betroffenen nicht möglich ist, notwendige Arztbesuche zu 
erledigen, kaputte haushaltsgeräte zu ersetzen oder Freunde gelegentlich zum essen einzuladen. Auch 
wenn es Menschen aus finanziellen gründen nicht möglich ist, aus einer Wohnung mit schimmelbefall 
wegzuziehen, spricht man von deprivation. tritt deprivation gemeinsam mit Armutsgefährdung auf, 
spricht man von verfestigter, oder akuter Armut.

10.2. ursachen von Armut und ungleichheit
Armut und ungleichheit sind komplexe phänomene und haben viele gründe. eine detaillierte Analyse 
würde den umfang dieses Artikels sprengen. stattdessen sei auf die homepage der Armutskonferenz 
(www.armutskonferenz.at) verwiesen. Zwei große ursachenbereiche sollen jedoch auch hier dargestellt 
werden.

die Auseinanderentwicklung von Einkommen und Vermögen zählt zweifellos zu den größten 
herausforderungen unserer Zeit. seit Jahren steigen die reallöhne kaum, gleichzeitig sinkt aber der bei-
trag den Vermögen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beitragen, kontinuierlich. Als konsequenz hat 
der staat immer größere probleme seine Aufgaben an der Allgemeinheit zu erfüllen, was ihn zur kon-
solidierung zwingt und den druck auf die soziale sicherung erhöht, einsparungspotenziale zu schaffen.

Währenddessen nimmt der Anteil der erwerbstätigen personen, die in unbefristeten Vollzeitarbeits-
verhältnissen beschäftigt sind, ständig ab. stattdessen steigt die Zahl der atypisch Beschäftigten, 
jener Menschen, die auf basis freier dienstverträge, Werkverträge oder als leiharbeitskräfte arbeiten. 
Viele dieser Arbeitsverhältnisse ermöglichen keine langfristige soziale Absicherung. Verstärkt wird dieses 
problem durch die Individualisierung der Lebensformen. unregelmäßige, unterbrochene erwerbs-
verläufe, eine steigende Zahl von Alleinerzieherinnen oder die Zunahme von patchwork-Familien sind 
ein Zeichen gesellschaftlicher Vielfalt. sie sind aber oft genug auch ein grund für schlechte soziale 
Absicherung in einem system, das großteils noch immer auf „männliche ernährer” ausgelegt ist.
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10.3. entwicklungen in der österreichischen Armutspolitik 

Armutsbekämpfung als politisches Ziel

nachdem Armutsbekämpfung im ÖVp/FpÖ-regierungsprogramm 2003 keine berücksichtigung fand, 
machten spÖ und ÖVp im Jahr 2007 die „senkung der Zahl der Armutsgefährdeten und akut Armen” 
durch die einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung (bMs) zu einem der zentralen Ziele der 23. 
legislaturperiode. die umsetzung dieses projektes verzögerte sich schließlich bis 2010.

die bMs wurde als nachfolgeleistung der sozialhilfegesetze der länder konzipiert, die ab den 1960er 
Jahren entstanden waren und sich im lauf der Zeit sehr unterschiedlich entwickelt hatten. Mit der bMs 
wurde eine einheitliche grundleistung geschaffen, die von den bundesländern mit zusätzlichen leistungen 
ergänzt werden kann und teilweise auch wird. im gegensatz zur deutschen hartz iV gesetzgebung, in der 
vor allem der druck auf die hilfsbedürftigen erhöht wurde, unter allen bedingungen in den Arbeitsmarkt 
(wieder-)einzutreten, ist das erklärte Ziel der bMs das schließen der im lauf der Jahre größer gewordenen 
lücken im sozialen netz.

Verbesserungen in der BMS

um eine einheitliche grundleistung in der bMs zu gewährleisten, wurde die höhe an den Ausgleichszula-
genrichtsatz der pensionsversicherung angepasst (12-mal pro Jahr). Zusätzlich wurden die einbeziehung 
in die gesetzliche krankenversicherung, ein Wiedereinsteigerinnen- sowie ein Vermögensfreibetrag fest-
gelegt. Zusätzlich wurden Maßnahmen zur erhöhung der rechtssicherheit getroffen, wie auch solche, die 
die (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt erleichtern sollen. ebenfalls neu ist der einbau mindestsi-
chernder elemente in die leistungen der notstandshilfe, von denen vor allem Frauen profitieren.

Weiterer Handlungsbedarf

obwohl die einführung der bMs zweifellos ein schritt in die richtige richtung ist1, darf nicht darüber hin-
weggesehen werden, dass zweifellos noch weiterer handlungsbedarf besteht. so liegt die höhe der bMs 
ein beträchtliches stück unter jener der „Armutsgefährdungsschwelle”. die für das gelingen des projekts 
bMs sehr wichtige kooperation zwischen sozialhilfebehörden und Arbeitsmarktservice (AMs) hat noch 
schwachstellen. Auch erhält ein teil der betroffenen in der bMs kaum bessere unterstützung als in der 
sozialhilfe zuvor, zum teil sogar schlechtere.

10.4. die eu-2020 strategie
die europäische union hat in ihrer strategie eu-2020 die bekämpfung von Armut und Ausgrenzung zu 
einem der zentralen Ziele erhoben. so soll im Zeitraum 2010 bis 2020 die Zahl der von Armut und Ausgren-
zung betroffen Menschen eu-weit um 20 Mio gesenkt werden. konkrete Maßnahmen wurden dabei nicht 
vorgegeben. Österreich hat sich innerhalb dieser strategie das Ziel gesetzt, die Zahl der betroffenen um 
235.000 personen zu senken, was einer reduktion um etwa 17% (von derzeit rund 1,4 Mio. Menschen2) 
entspricht. Zwar ist diese Fokussierung der eu auf Armutsreduktion sehr zu begrüßen, das Fehlen konkre-
ter Maßnahmen, aber vor allem die generelle Außerachtlassung der Wohlstandsver teilung in der eu-2020 
strategie stellen die ernsthaftigkeit der Zielverfolgung jedoch in Frage.

1) so war Österreich das einzige land in der eu, in dem im Jahr 2010 (dem Jahr der einführung der bMs) ein 
wesentlicher Ausbau der sozialen sicherheit stattgefunden hat.

2) Zusätzlich zu den etwa 1 Million armutsgefährdeten personen werden in der eu-2020 strategie auch jene 
Menschen als „ausgrenzungsgefährdet” eingestuft, die in einem haushalt mit keiner oder sehr geringer 
erwerbs intensität leben, beziehungsweise von materieller deprivation (nach eu-definition, im gegensatz zur 
finanziellen deprivation nach österreichischer definition) betroffen sind.
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10.5. Armut und Ausgrenzung: trends

Entwicklung von Armut und Armutsgefährdung im Zeitverlauf

die Anzahl der von Armut und Armutsgefährdung betroffenen personen (unter einbeziehung sämtlicher 
einkommen und transfers) ist in Österreich seit 2003 relativ konstant geblieben: rund eine Million Men-
schen sind armutsgefährdet (zwischen 12% und 13% der in Österreich lebenden Menschen), knapp die 
hälfte davon – zwischen 5% und 6% – lebt in akuter Armut. die leichten schwankungen (die geringste 
Zahl von armutsgefährdeten personen gab es im Jahr 2007) müssen vorsichtig interpretiert werden, da es 
sich bei den zugrunde liegenden haushaltsbefragungen nicht um eine Vollerhebung handelt, sondern um 
die hochrechnung von 6.000 haushalten auf die gesamtbevölkerung.

um einen besseren einblick in die entwicklung von Armut und hilfsbedürftigkeit in Österreich zu bekom-
men, ist ein blick auf die entwicklung der sozialhilfebezieherinnen (jetzt Mindestsicherungsbezieherinnen) 
sinnvoll. Abbildung 16 zeigt, dass die Zahl der bezieherinnen in der sogenannten offenen sozialhilfe3 von 
1995 bis 2009 von 62.500 auf 173.800 gestiegen ist, sich also beinahe verdreifacht hat. Viele der betroffe-
nen erhalten eine sogenannte richtsatzergänzungsleistung, das heißt, einen Zuschuss zu einem niedrigen 
Verdienst, oder einer niedrigen leistung aus der Arbeitslosenversicherung.

Abbildung 16: LeistungsbezieherInnen in der offenen Sozialhilfe ab 1995
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Quelle: statistik Austria, eigene darstellung

3) die leistungen der offenen sozialhilfe wurden, vor einführung der bMs, an jene Anspruchsberechtigten ausbe-
zahlt, die nicht in Altenwohn- oder pflegeheimen leben.
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Wer ist armutsgefährdet?

Überdurchschnittlich stark von Armutsgefährdung betroffen sind langzeitarbeitslose, Migrantinnen (aus 
nicht eu-/eFtA-ländern), Alleinerzieherinnen (meistens Frauen), alleinlebende Frauen mit und ohne 
pension und wie auch personen mit pflichtschulabschluss und Familien mit mindestens 3 kindern, oder 
Menschen mit behinderung. Auch alleinlebende Männer im erwerbsalter sind überdurchschnittlich oft 
betroffen.

unterdurchschnittlich oft von Armutsgefährdung in Österreich betroffen sind personen, die eine über 
die pflichtschule hinausgehende Ausbildung abgeschlossen haben (lehre, mittlere schule, Matura, 
universität), Mehrpersonenhaushalte mit weniger als 3 kindern sowie personen mit österreichischer 
staatsbürgerschaft (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17: Armutsgefährdung nach soziodemographischen Merkmalen 2010
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Quelle: statistik Austria (2011), eu-silc 2010

Arbeit und Armut

Zu den in Österreich lebenden armutsgefährdeten personen zählt auch eine nicht unerhebliche Anzahl 
von personen, die erwerbstätig sind (Working Poor). 206.000 personen (5,5% aller erwerbsperso-
nen) waren im Jahr 2010 trotz erwerbstätigkeit von Armutsgefährdung betroffen (siehe tabelle 11). 
54% davon sind Männer, 46% sind Frauen, deren Anteil im lauf der Jahre kontinuierlich gestiegen ist. 
Zwischen 2009 und 2010 ist die Zahl der Working poor zwar zurückgegangen, leider ist dies jedoch 
nicht auf eine wesentliche Verbesserung der situation der betroffenen zurückzuführen, sondern auf 
einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. das bedeutet, dass aus erwerbstätigen Armutsgefährdeten vielfach 
arbeitslose Armutsgefährdete wurden. Am gesamtausmaß der Armutsgefährdung in Österreich ändert 
das aber nichts.
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Tabelle 11: Armutsgefährdung trotz Erwerbstätigkeit (Working Poor) ab 2003 (in 1.000)

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 in 1.000

Working poor 235 277  257 243 231 247 241 206

    davon Männer - 162 158 134 127 132 136 112

    davon Frauen - 115 99 110 104 116 105 94
erwerbstätige armutsge-
fährdete personen in % der 
erwerbspersonen

6,0% 7,8% 7,2% 6,8% 6,4% 6,7% 6,5% 5,5%

Quelle: statistik Austria (2011), eu-silc 2010

Gründe für Armut trotz Arbeit

Armut trotz Arbeit hat viele gründe. neben personen, die in branchen arbeiten, in denen niedrige stun-
denlöhne bezahlt werden, sind auch Menschen betroffen, die zb aufgrund fehlender betreuungsmög-
lichkeiten, nur teilzeit arbeiten können (Alleinerziehnerinnen mit kindern, für die es keine ausreichende 
kinderbetreuung gibt), oder auch Menschen, die als Alleinverdienerinnen eine große Familie versorgen 
müssen.

nicht alle Menschen, die ein niedriges einkommen haben, sind „Working poor”. Viele personen arbeiten 
teilzeit oder geringfügig ohne betroffen zu sein. das sind meist Fälle, in denen die betroffenen ein 
zusätzliches einkommen zu jenem des oder der hauptverdienerin schaffen. da der begriff Working poor 
immer nur dort zutrifft, wo das gesamteinkommen des haushalts unter der Armutsgefährdungsschwelle 
liegt, werden diese Wenigverdienerinnen in der Working poor-statistik nicht berücksichtigt.

10.6. internationaler Vergleich von Armut und 
Armutsgefährdung

Verglichen mit den eu-15 liegt die betroffenheit von Armutsgefährdung in Österreich konstant auf 
einem (verhältnismäßig) niedrigeren level. die Armutsgefährdungsquote liegt in Österreich seit Mitte 
der 1990er Jahre zwischen 12% und 14% und damit regelmäßig um 3% bis 4% niedriger als im schnitt 
der eu-15. in den letzten Jahren lag die Quote in Österreich immer bei etwa 12% (siehe Abbildung 18).
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Abbildung 18: Vergleich der Armutsgefährdung Österreich – EU-15 1) (in %)
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Quelle: eurostat (2012), eigene darstellung. 1) keine Werte für 2002 verfügbar

ein ländervergleich unter den ‚alten’ eu-Mitgliedstaaten (eu-15) zeigt, dass im Jahr 2010 nur die 
 niederlande eine niedrigere Armutsgefährdungsquote als Österreich vorzuweisen hatten (siehe Abbil-
dung 19). die mit Abstand höchsten Quoten gab es in spanien und griechenland, zwei länder, die 
besonders stark von der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen sind.

Abbildung 19: Armutsgefährdung im EU-Vergleich 2010 (in %)
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10.7. Armut als multikausales gesellschaftliches problem
Armut ist als gesellschaftliches Problem zu verstehen und nicht als ein individuelles. daher greift 
Armutspolitik, die erst bei der unterstützung von armen und armutsgefährdeten Menschen beginnt, 
jedenfalls zu kurz. stattdessen braucht es instrumente, die sicherstellen, dass sowohl die primärvertei-
lung (=Verteilung der Markteinkommen) als auch die sekundärverteilung (=staatliche umverteilungs-
maßnahmen) armutsbekämpfend ausgestaltet sind.

Zu den wichtigsten Eingriffen in die Primärverteilung zählen:

 n die sicherstellung existenzsichernder lohnniveaus (va auf kollektivvertraglicher basis),

 n die schaffung und einhaltung von Wettbewerbsregeln,

 n die bereitstellung von infrastruktur um zu ermöglichen, dass alle Menschen chancen haben, am 
Arbeitsmarkt zu partizipieren (zb ein durchlässiges bildungssystem).

Zu den zentralen Instrumenten der Sekundärverteilung zählen:

 n eine ausgleichende Verteilungspolitik,

 n die faire Aufbringung der dafür notwendigen Mittel,

 n staatliche sachleistungen die gesellschaftliche teilhabe ermöglichen (zb leistbare/kostenlose kinder-
betreuung und pflegeinrichtungen),

 n ausreichend hohe staatliche transferleistungen, die gegen wirtschaftliche risiken absichern, (zb 
Arbeitslosenversicherung).

Für eine wirksame Armutsbekämpfung braucht es darüberhinaus jedenfalls ein entsprechendes gesell-
schaftliches problembewusstsein, dass Armut einer modernen entwickelten gesellschaft unwürdig ist. 

Wussten sie, dass …
 n rund eine Million Menschen in Österreich armutsgefährdet sind?

 n sich die Zahl der bezieherinnen von leistungen des untersten sozialen netzes sich in den letzten 15 
Jahren fast verdreifacht hat?

 n über 200.000 Menschen trotz erwerbstätigkeit kaum das Auskommen finden?

 n eine nachhaltige Armutsbekämpfung bei der schaffung einer einigermaßen egalitären Verteilung der 
primäreinkommen beginnen muss?

 n Armutsbekämpfung, die im Wesentlichen aus geldleistungen für betroffene besteht, jedenfalls zu 
kurz greift?

 n nur eine intelligente Verbindung von entsprechenden rechtlichen rahmenbedingungen, geld- und 
sachleistungen sowie ein angemessenes gesellschaftliches problembewusstsein eine nachhaltige 
Verringerung von Armut in einer modernen gesellschaft ermöglicht?
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die Ak fordert:

 n größtmögliche Anstrengungen von bundesregierung und landesregierungen entsprechend 
ihrer jeweiligen kompetenzen, die eu-2020 Ziele zur reduktion der von Armut und Ausgren-
zung betroffenen Menschen in Österreich um 235.000 personen (17%) zu erreichen

 n die heranführung der höhe der bedarfsorientierten Mindestsicherung (bMs) an das niveau der 
Armutsgefährdungsschwelle (aktuell: 1.031 euro pro Monat, 12-mal/Jahr)

 n den Ausbau der sozialen dienstleistungen, insbesondere von beratungs- und unterstützungs-
leistungen für armutsgefährdete gruppen

 n den Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes, um erwerbsfernen Menschen den (Wieder-)einstieg 
ins Arbeitsleben zu erleichtern

 n verbesserte bildungschancen für kinder aus armen bzw. armutsgefährdeten Familien und aus 
Familien mit Migrationshintergrund

 n die Zurückdrängung des phänomens der „working poor” durch schaffung besserer erwerbs-
chancen für alleinerziehende Mütter bzw Väter durch Ausbau des kinderbetreuungsangebots

 n ein Verständnis von Armut und sozialer Ausgrenzung als multikausale phänomene, wobei eine 
erfolgreiche gegensteuerung über rein monetäre Ansätze hinausgeht sowie

 n ein bekenntnis zu einem starken sozialstaat in dem die Mindestsicherung nur in Ausnahme-
fällen als Auffangnetz für jene Menschen benötigt wird, die durch ein enges netz vorgelagerter 
sozialleistungen durchrutschen.
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Heuberger, Richard/ Kafka, Elisabeth/ Lamei, Nadja/ Skina-Tabue, Magdalena (2011), Armuts- und Ausgrenzungs-
gefährdung in Österreich, ergebnisse aus eu-silc 2010 (= soZpolitische studienreihe, band 8, bMAsk hg.), statistik 
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11. (un)gleichVerteilung Von 
bildungschAncen

Petra Völkerer, Marina Laux

„Aus reichen Kindern werden reiche Eltern” titelte die Frankfurter rundschau vor einigen Jahren einem 
Artikel über die soziale Vererbung von bildungserfolg, einkommen und berufsaussichten. nicht nur 
deutschland schlägt sich mit dem problem der geringen durchlässigkeit des bildungssystems und der 
daraus resultierenden geringen sozialen Mobilität herum: Auch in Österreich erhält die ungleiche Vertei-
lung von bildungschancen zunehmend Aufmerksamkeit.

11.1. Zugangskriterien zu bildung in Österreich – 
intergenerationale bildungsmobilität

Wird Bildung in Österreich vererbt?

Manche kinder kommen trotz bester leistung nach der Volksschule nicht ins gymnasium. neun von 
zehn hauptschülerinnen in der ersten leistungsgruppe an der hauptschule erbringen mindestens gleich 
gute leistungen wie gymnasiastinnen, ebenso die hälfte der hauptschülerinnen in der zweiten leis-
tungsgruppe und immerhin noch ein Viertel in der dritten leistungsgruppe (vgl pisA 2006, zit. nach 
haider 2008). es zeigt sich das phänomen, dass kinder sehr häufig das gleiche bildungsniveau wie ihre 
eltern erreichen (siehe Abbildung 20). 

Abbildung 20:  Höchste abgeschlossene Schulbildung der 15- bis 34-Jährigen nach höchs-
ter abgeschlossener Schulbildung der Eltern
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die daten belegen, dass auch heute noch ein starker Zusammenhang zwischen dem bildungsniveau 
der eltern und dem der kinder besteht. die so bezeichnete „intergenerationale bildungsmobilität” ist 
in Österreich also sehr gering. in der gruppe der 15-34-Jährigen erreichen gerade 5% der jungen 
 Menschen, deren eltern höchstens die pflichtschule abgeschlossen haben, einen akademischen bildungs-
abschluss. bei jenen mit akademischem bildungshintergrund sind es hingegen 41%. umgekehrt lässt 
sich feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit der kinder, nur einen geringen formalen bildungsabschluss 
zu erreichen, umso höher ist, je geringer die formale schulbildung der eltern ist: immerhin ein drittel 
der jungen erwachsenen, deren eltern lediglich über einen pflichtschulabschluss verfügen, schließen 
auch selbst keine weiterführende schul- oder Ausbildung ab (vgl Knittler 2011, 264).

11.2. Wie stark hängt der Zugang zu bildung vom 
einkommen ab?

die grundlegende entscheidung für den weiteren bildungsweg unserer kinder in Österreich fällt in der 
vierten klasse Volksschule. dabei wiegt die brieftasche der eltern schwerer als die leistungen der kinder 
und die Wünsche der Familien – und zwar unabhängig davon, ob die eltern in Österreich geboren sind 
oder im früheren Jugoslawien oder in der türkei (vgl Lachmayer und Leitgöb 2011). 

Abbildung 21: Bildungswege nach Familieneinkommen
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Je weniger eltern verdienen, desto eher kommen ihre kinder in die hauptschule und danach in eine 
handels- oder Fachschule (bMs) oder in eine lehre. der Anteil der kinder von Wenigverdienerinnen in 
der vierten klasse gymnasium beträgt 13 prozent, in der vierten klasse hauptschule aber 34 prozent 
– nach 25 prozent in der vierten klasse Volksschule. und nach der Mittelstufe machen verhältnismäßig 
viele kinder von Wenigverdienerinnen Ausbildungen ohne Matura (vgl oibF 2009).
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Verteilung Einnahmenseite – Bildungsrenditen

in ihrer jährlichen publikation „bildung auf einen blick” untersucht die oecd den Zusammenhang zwi-
schen bildung und einkommen: die so errechneten bildungsrenditen unterstreichen einmal mehr, dass 
sich höhere bildung auszahlt. eine Absolventin eines hochschulstudiums verdient in Österreich laut 
„bildung auf einen blick”1 im durchschnitt um rund 74% mehr als eine vergleichbare person mit lehr-
abschluss und gar um 105% mehr als eine person mit pflichtschulabschluss. 

Abbildung 22:  Bildungsrenditen im Vergleich
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Auch im internationalen Vergleich zahlt sich höhere bildung in Österreich überdurchschnittlich aus. im 
Vergleich dazu verdienen in schweden hochschulabsolventinnen lediglich 37% mehr als Menschen mit 
Matura. gleichzeitig weist die oecd auch aus, dass der Anteil von Akademikerinnenkindern an den 
studentinnen 2,5-mal so hoch ist, wie es ihrem Anteil an der gesamten bevölkerung entspricht (ebd).

die großen einkommensunterschiede spiegeln sich auch bei der Armutsgefährdung von personen mit 
unterschiedlichen bildungsabschlüssen wider: personen ab 16 Jahren mit maximal pflichtschulabschluss 
sind mehr als doppelt so stark armutsgefährdet (21%) wie personen mit einem über die pflichtschule 
hinausreichenden bildungsabschluss (zb lehre: 8%) (vgl eu-silc 2010).

Österreich befindet sich damit unter jenen ländern europas mit den höchsten einkommensunterschieden 
und der geringsten sozialen durchlässigkeit des bildungssystems. so gilt auch für Österreich: Aus rei-
chen kindern werden reiche eltern ...

1)  oecd (2011), 165f
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11.3. Verteilung Ausgabenseite – bildungsfinanzierung

Was Schulkarrieren kosten 

Je länger sich eine Jugendlicher in Ausbildung befindet, desto mehr gibt der staat für seine/ihre 
Ausbildung aus. Aufgrund der starken bildungsvererbung in Österreich wählen besonders kinder aus 
einkommensstarken Familien höhere und damit längere Ausbildungen wählen, während kinder aus 
einkommensschwächeren Familien eher früh aus dem bildungssystem aussteigen. dadurch findet eine 
umverteilung zugunsten der reicheren Familien statt. Anzustreben ist allerdings der vermehrte, faire 
Zugang von sozioökonomisch schlechter gestellten Jugendlichen zu höherer Ausbildung.

die vom staat finanzierten direkten öffentlichen bildungsausgaben (unterrichts- und Verwaltungs kosten) 
liegen im europäischen Vergleich sehr hoch. in jeder bildungsebene gibt Österreich pro schülerin mehr 
aus als im durchschnitt die eu-252. 

Abhängig vom schultyp kostet der unterricht höchst unterschiedlich: besonders die landwirtschaftlichen 
schulen fallen hier auf. im Vergleich zu den anderen berufsbildenden schulen sind die pro-kopf-Aus-
gaben für das land- und forstwirtschaftliche schulwesen doppelt so hoch. pro schuljahr werden durch-
schnittlich euro 14.624 pro schülerin aus steuermittel (bundes- und landesausgaben) ausgegeben (vgl 
Lassnigg und Vogtenhuber 2009b). diese hohen kosten bemängelte auch der rechnungshof in seinem 
letzten bericht über das land- und forstwirtschaftliche schulwesen 2011. 

Abbildung 23:  Öffentliche Ausgaben pro SchülerIn im berufsbildenden Schulwesen 
(2006)
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2)  Lassnigg, lorenz / Vogtenhuber, stefan (2009a), 47
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Je nachdem welche bildungslaufbahn in Österreich eingeschlagen wird, fallen also höchst unterschied-
liche kosten dafür an. Je länger eine schulkarriere dauert, desto mehr gibt die öffentliche hand dafür 
aus:

Tabelle 12: Kumulierte Unterrichtskosten unterschiedlicher Bildungskarrieren

VS + HS+ HAS VS + AHS VS + HS + HAK VS + AHS + Studium VS + HS + HAK + Studium

      68.552     78.540        82.736          129.800               133.996 

Quelle: nationaler bildungsbericht 2009, eigene berechnungen

Abbildung 23 zeigt, dass der staat ungleich viel in unterschiedliche bildungskarrieren investiert. Vor 
allem die kosten eines studiums schlagen hier zu buche. Während für einen schülerin, die nach der 
hauptschule eine handelsschule besucht, bis zum bildungsabschluss knappe 70.000 euro anfallen, 
belaufen sich die kosten bei einer/m hAk-Absolventin, der/die danach ein studium abschließt auf bei-
nahe 135.000 euro. interessant ist dies vor allem dann, wenn man zwei punkte in die betrachtung mit-
einbezieht: einerseits die oben angeführte extrem stark ausgeprägte soziale bildungsvererbung (kinder 
von Akademikerinnen sind 2,5-fach überrepräsentiert an österreichischen universitäten) und anderer-
seits die ausgesprochen positive Wirkung von frühkindlicher Förderung – vor allem auch bei kindern aus 
bildungsfernen schichten. unzählige studien belegen, dass, je früher in bildung investiert wird, sprich 
in den qualitativen und quantitativen Ausbau von kindergarten und kinderkrippe, die überwiegende 
Zahl der so geförderten kinder im Vergleich zu jenen, die keine Förderung erhielten, ihre künftige 
schulkarriere bedeutend erfolgreicher meistern3. dennoch erleben wir in Österreich das paradoxon, 
dass die vorschulische erziehung zu einem guten teil nach wie vor eine” Art Privatvergnügen geblieben 
ist, während die »Nachschule«, sprich Hochschule, von der öffentlichen Hand finanziert wird.” (vgl  
Brinck 2012) 

11.4. hürden für Migrantinnen
der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund steigt im österreichischen schulwesen kontinu-
ierlich und betrug bei der pisA-testung 2009 15,2%, wobei davon rund zwei drittel der 2. generation 
angehören. ein gutes schulsystem ermöglicht auch schülerinnen mit Migrationshintergrund gute 
 chancen auf den erwerb von kompetenzen und bildungsabschlüssen. seit pisA 2000 zeigt sich aber, 
dass schülerinnen mit Migrationshintergrund in Österreich deutlich niedrigere kompetenzen als „ein-
heimische” Alterskolleginnen erreichen. diese unterschiede sind nur zum teil auf den Migrations-
hintergrund an sich zurückzuführen. eingewanderte Familien leben oft unter schlechteren sozio-
ökonomischen bedingungen (vgl bifie 2010). beispielsweise zeigt eine studie im Auftrag der 
Arbeiterkammer Wien zur sozialen selektion beim bildungszugang, dass in fast drei Vierteln der befrag-
ten Familien mit weniger als netto 1.500 euro haushaltseinkommen im Monat Mutter und Vater im 
 früheren Jugoslawien oder in der türkei geboren sind4. Werden in Österreich die lesekompetenzen von 
„einheimischen” und Migrantinnen mit jeweils gleichem sozialstatus verglichen, schrumpft der 
 kompetenzvorsprung der „einheimischen”. beim lesen ist immerhin ein drittel des leistungsvorsprungs 
der „einheimischen” schülerinnen ausschließlich auf die unterschiedlichen sozioökonomischen rahmen-
bedingungen zurückzuführen (vgl bifie 2010). im internationalen Vergleich schneiden schülerinnen der 
zweiten generation in ländern, die sprachförderprogramme fest etabliert haben, deutlich besser ab. 
das österreichische bildungssystem hat hier Aufholbedarf5.

3)  Wössmann, ludger (2007), 140f
4)  Lachmayr, norbert et al. (2011), 27f
5)  oecd (2006), 6
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schülerinnen mit Migrationshintergrund sind lernmotiviert und haben eine positive einstellung zur 
schule6. Auch die bildungswünsche der eltern für ihre kinder („bildungsaspirationen”) liegen bei Zuge-
wanderten höher als bei eltern mit geburtsland Österreich. eltern mit geburtsland Jugoslawien oder 
türkei interessieren sich stärker für mittlere und höhere schulen und bemühen sich in einem höheren 
Ausmaß als eltern mit dem geburtsland Österreich, ihre kinder über Aufnahmeprüfungen ins gymna-
sium zu bringen7. die bildungswirklichkeit in Österreich ist leider weit entfernt von den Wünschen der 
Familien, wie Abbildung 24 zeigt:

Abbildung 24: Bildungswege nach Geburtsland der Eltern
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Quelle: Lachmayr, norbert et al 2011, eigene darstellung

dargestellt wird in Abbildung 24 die Zusammensetzung der schülerinnen unterschiedlicher schultypen 
nach geburtsland der eltern. es zeigt sich deutlich eine konzentration von schülerinnen mit türkischem 
oder ex-jugoslawischem Migrationshintergrund in der 1. klasse der berufsbildenden mittleren schulen 
(bMs).

6)  oecd (2006), 2
7)  Lachmayr, norbert et al. (2011), 8-12
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11.5. die Macht des sozialen kapitals oder die Versäumnisse 
der österreichischen bildungspolitik 

die wissenschaftliche Forschung, allen voran der französische soziologe pierre bourdieu (vgl bourdieu 
und passeron 1971), versucht zu erklären, warum bildung in so hohem Ausmaß vererbt wird. Mit kon-
zepten wie dem des „sozialen kapitals” und des „habitus” wird folgendes erklärt: kinder treten mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen, so genannten „sozialen kapitalien” in das bildungssystem ein und 
werden gemäß ihrer sozialen und ökonomischen herkunft ins bildungssystem eingeordnet. dies passiert 
aufgrund „weicher” unterscheidungsmechanismen, wie etwa: „Wie man sich zu verhalten hat” oder: 
„Wie man zu leben hat” – Je näher man sich an den erziehungsidealen und der lebensführung des 
bildungsbürgerinnentums orientiert, desto wahrscheinlicher ist eine erfolgreiche schulkarriere.

nur in Österreich und in deutschland kommt es bereits nach der vierten schulstufe, also sehr früh, 
zu einer selektion und segmentierung in verschiedene schulformen. Wie der bildungsökonom ludger 
Wössmann analysiert hat, verringert dies vor allem für kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien 
die bildungschancen8.

beim Zugang zu höherer bildung verhält es sich ganz ähnlich: theoretisch ist der Zugang zu höherer 
bildung so geregelt, dass schülerinnen aufgrund ihrer guten leistungen in weiterführende schulen 
gehen können. tatsächlich ergibt sich aber eine breite palette ungerechter einflussfaktoren: Als Aus-
wahlkriterium werden (Zeugnis)noten herangezogen, die nachgewiesener Weise häufig unfair vergeben 
sind. sie werden ganz dem konzept des „habitus” folgend beeinflusst von status und bildungsabschluss 
der eltern. Mädchen wechseln häufiger als buben in das gymnasium, obwohl das geschlecht keine 
bedeutung für die schulleistung haben sollte. den größten einfluss haben aber die Faktoren Wohnort 
und familiärer hintergrund. höhere schulen konzentrieren sich in Österreich immer noch in urbanen 
Zentren, was schülerinnen ländlich strukturierter bezirke benachteiligt. Am bedeutendsten bleibt jedoch 
die rolle der eltern9. 

Wussten sie, dass …
 n die einkommensunterschiede nach bildungsabschluss (bildungsrenditen) in Österreich auch im inter-

nationalen Vergleich sehr hoch sind?

 n bildungssysteme ungerechter und sozial undurchlässiger werden, je größer die Wahlmöglichkeiten 
an unterschiedlichen parallelen schultypen sind? Je früher die trennung der schülerinnen erfolgt, 
desto stärker ist dieser effekt10?

 n in Österreich nicht unbedingt die leistungsstärkeren schülerinnen ein gymnasium besuchen, sondern 
überproportional kinder, deren eltern selbst höhere bildungsabschlüsse und höheres einkommen 
haben? Je ländlicher der Wohnort, desto stärker ist dieser einfluss.

 n es international keinen messbaren Zusammenhang zwischen dem prozentsatz von kindern mit Mig-
rationshintergrund und den leistungen des schulsystems gibt11?

 n im Jahr 2011 eltern in Österreich 127 Mio euro für private nachhilfe ausgegeben haben? 

8) Wössmann, ludger (2007), 142f
9) Laux, Marina 2010, 196-199
10) oecd (2010b), 118
11) oecd (2010b), 11
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die Ak fordert:

 n Wer am kindergarten spart, schafft probleme in der schule. Vielfältige untersuchungen zeigen, 
dass sich die positiven Wirkungen einer frühkindliche Bildungsförderung in Kindergarten 
und Kinderkrippe bei der überwiegenden Zahl der so geförderten kinder im Vergleich zu 
jenen, die keine Förderung erhielten, noch bis in die vierte schulklasse nachweisen lassen. Vor-
ausgesetzt alle kinder würden schon ab drei oder gar zwei Jahren in den kindergarten gehen, 
könnten die defizite sehr viel frühzeitiger erkannt und hilfen angeboten werden.

 n Einführung einer gemeinsamen Mittelschule für alle 10–14-jährigen mit individu-
eller Förderung aller Kinder. die derzeitige praxis der Auslese der kinder mit neuneinhalb 
Jahren ist zu früh. das belegen alle internationalen studien. die meisten europäischen länder 
haben bereits eine deutlich längere gemeinsame schulzeit als Österreich. daher soll auch in 
Österreich die pflichtschulzeit in einer gemeinsamen schule organisiert sein, wobei die För-
derung Aller kinder, der schwächeren und der begabteren, gewährleistet sein muss. dazu 
ist eine gemeinsame lehrerinnenausbildung notwendig. die flächendeckende einführung der 
neuen Mittelschule ist ein wichtiger schritt in die richtige richtung.

 n Einführung eines flächendeckenden Angebots an schulischer Nachmittagsbetreu-
ung. so sollen alle schulen nach bedarf ein ganztägiges Angebot führen. individualisierung des 
unterrichts und Ausbau des Förderunterrichts anstelle privater nachhilfe! die nachhilfekosten 
der eltern betragen derzeit 127 Millionen euro jährlich und steigen weiter an. 

 n Berufs- und Bildungswegorientierung muss für alle Schüler/innen verpflichtend 
stattfinden. in Form eines eigenen unterrichtsfachs in der 7. und 8. schulstufe. Für Jugendli-
che kann nur so eine breite information über künftige Ausbildungsmöglichkeiten und die Aus-
einandersetzung mit den eigenen interessen und Fähigkeiten gewährleistet werden. genügend 
Ausbildungsplätze müssen geschaffen werden – insbesondere in den berufsbildenden mittleren 
und höheren schulen sowie für lehrberufe.
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12. Alles „treFFsicher”? – eine kritische 
betrAchtung des stipendiensYsteMs Aus 
ArbeitnehMerinnensicht

Martha Eckl

„Im nächsten Leben werd ich besser Tochter von einem Arzt oder Professor!  
Da brauch ich mir um Geld, Stipendien und Nebenjobs keine Sorgen zu machen!”  
(Aussage einer Studentin bei einer AK-Stipendienberatung) 

12.1. stipendien – Annahmen, Versprechen und Fakten
Finanzielle hürden für studierende aus sozial schwächeren Familien sind kein thema, das in hochschul-
politischen debatten hierzulande eine große rolle spielt. Medial präsent ist das thema in den letzten 
Jahren zumeist im „doppelpack”: nur dann, wenn die Forderung nach studiengebühren aufs tapet 
kommt, wird in einem kleinen nachsatz auf den notwendigen Ausbau des stipendiensystems verwiesen. 
bei den gebühren werden von den befürworterinnen gerne auch gleich beträge und einnahmenpoten-
ziale für die unterfinanzierten universitäten genannt. die Angaben und berechnungen zum stipendien-
ausbau bleiben zumeist vage. dies vielleicht auch deshalb, weil sich Menschen nur dann mit staatlichen 
transferleistungen genauer beschäftigen, wenn sie selbst bzw ihre Familie nicht über ausreichende 
finanzielle Mittel verfügen.

Freilich ist das heimische stipendienwesen auch eine sehr komplexe Angelegenheit: das studienförde-
rungssystem, das mittlerweile seit über 40 Jahren existiert, wurde immer wieder aus- und umgebaut 
und ist nicht einfach bzw intuitiv zu durchblicken. es gibt nicht nur die „klassischen” studienbeihilfen, 
sondern sonderformen wie selbsterhalterinnen-stipendien für jene, die schon längere Zeit berufstätig 
gewesen sind, das – auf initiative der Ak – 1999 eingeführte studienabschluss-stipendium, Versiche-
rungskostenbeiträge, Fahrtkostenzuschüsse etc. die bei beratungen oft gestellte Frage „können sie 
mir schnell sagen, wie hoch mein stipendium sein wird?” ist gar nicht so leicht beantwortbar, weil die 
berechnung von verschiedenen Faktoren (zumutbare unterhaltsleistung der eltern, „elternwohner” oder 
„auswärts studierende”, Anzahl und Alter der geschwister etc) abhängt1.

schwierig ist auch die bewertung der datenlage bei den bezieherinnen, weil es in den Ministeriums-
berichten über die Jahre unterschiedliche darstellungsweisen gibt (zb studienjahr oder kalenderjahr; 
alle studierenden oder nur jene an universitäten etc), bestimmte tabellen (zb bezieherinnen nach 
Vaterberuf) nicht enthalten sind und sowohl hochschulpolitische Maßnahmen (zb rückgang der Zahl 
der studierenden infolge der einführung der studiengebühren; Ausbau des Fachhochschulsektors) als 
auch stipendienreformen (zb Absenkung des Mindestauszahlungsbetrags) mitbedacht werden müssen.

„Mittlerweile profitieren mehr als 42.000 studierende jährlich”, betonte Minister töchterle jedenfalls 
erfreut anlässlich des Festaktes „40 Jahre studienbeihilfenbehörde” im november letzten Jahres. er 
verwies auf rund 180 Mio euro, die der bund dafür pro Jahr zur Verfügung stellt und auf eine durch-
schnittliche beihilfenhöhe von zirka 4.300 euro im Jahr. 

Andere Zahlen bieten allerdings weniger grund zur Freude: die letzte studierenden-sozialerhebung, die 
auf einer befragung aller studierenden beruhte, hat ergeben: 41% der studierenden erhielten keinerlei 

1) eine gute orientierungshilfe sind der stipendienrechner der Ak unter www.stipendienrechner.at und die homepage der 
studienbeihilfenbehörde www.stipendium.at.
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Förderung oder beihilfe. nur knapp ein Viertel der studentinnen bekam eine studienbeihilfe2. es zeigte 
sich außerdem, dass die studienförderung bei sozial schwächeren studierenden die unterstützungsleis-
tungen der Familien bei studierenden aus höheren schichten nicht ausgleichen kann3. Ausschlaggebend 
dafür ist die tatsache, dass die höhe der studienbeihilfen nicht laufend angepasst wird (zb an den 
Verbraucherpreisindex). ein „Ausgleich” über erhöhte berufstätigkeit führt leicht zu völligem beihilfen-
verlust, die betroffenen sprechen von einem „finanziellen teufelskreis”4.

Auch durch den sogenannten „kostendämpfungseffekt” fallen studierende aus dem stipendiensystem, 
weil die einkommensgrenzen für die berechnung der zumutbaren unterhaltsleistung der eltern mit der 
lohn- und gehaltsentwicklung nicht abgestimmt werden.

Aktuellere daten weisen zudem darauf hin, dass sich die lage verschlechtert hat. Aus einer parlamenta-
rischen Anfragebeantwortung vom März 20115 geht hervor, dass – trotz steigender studierendenzahlen 
– die Anzahl der stipendienbezieherinnen in Absolutzahlen abgenommen hat (vgl tabelle 13).

Tabelle 13: Stipendienbudget, Zahl der StipendienbezieherInnen

studienbeihilfe bundesbudget (in euro) Anzahl 

2007/08 198.788.185 47.422

2008/09 192.691.811 49.507

2009/10 178.325.533 45.813

Quelle: parlamentarische Anfragebeantwortung (2011), siehe Fn 4), eigene darstellung

Weiters belegen Anfragebeantwortungen des Wissenschaftsministeriums vom november 20116, dass 
auch die Zahl der stipendienbezieherinnen, gemessen an der Zahl der inländischen ordentlichen studie-
renden, rückläufig ist (siehe tabelle 14). 

Tabelle 14: Stipendienbezugsquote (in %)

stipendienbezugsquote gesamt universitäten Fachhochschulen

2008/09 21,91% 20,23% 27,58%

2009/10 17,71% 15,75% 26,54%

2010/11 16,67% 14,74% 26,23%

Quelle: parlamentarische Anfragebeantwortung (2011), siehe Fn 5), eigene darstellung

begründet wird dies seitens des Wissenschaftsministeriums mit der Abschaffung der studienbeiträge, 
die die soziale durchmischung der studierenden verringert habe. dem ist entgegenzuhalten, dass die 
Annahme, nur wer ein stipendium bezieht, ist sozial bedürftig, so nicht stimmt. laut studierenden-
sozialerhebung erhalten nur 43% der studierenden aus „niedriger schicht” eine studienbeihilfe7. 
gründe dafür sind die strengen Anspruchskriterien und eine neu aufgenommene oder ausgeweitete 
erwerbstätigkeit. Zudem gibt es viele Faktoren, warum Menschen aus weniger begüterten schichten ein 
studium aufnehmen (können) oder auch nicht. Fachhochschulen sind bei dieser studierendengruppe 

2) ihs (2009), 465 f
3) ebd., 351
4) ihs (2010), 446
5) Anfragebeantwortung 7293/Ab XXiV. gp, 10.3.2011, 6 (eigene tabellarische darstellung)
6) beantwortungen budgetanfragen 226/JbA, 227/JbA, 228/JbA vom 4.11.2011 (eigene tabellarische darstellung)
7) ihs (2009), 327
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nicht wegen der studiengebühren so beliebt8, sondern aufgrund der regionalen Zugänglichkeit, der 
berufsbegleitenden Formen, der überschaubaren studiendauer und der Aufnahmemodalitäten, die auf 
nichttraditionelle studierende besser rücksicht nehmen. die straffer strukturierte organisationsform 
macht es auch leichter, die erforderlichen erfolgsnachweise für das stipendium zu erbringen. All diese 
bedingungen sind an den universitäten so nicht gegeben. ein negativer effekt der faktischen Abschaf-
fung der studienbeiträge auf das stipendienwesen ist jedoch offensichtlich: es wird geschätzt, dass der 
Anteil der studierenden, die eine beihilfe bekommen könnten, diese aber gar nicht beantragen, bis zu 
10% beträgt. ein grund dafür ist die unkenntnis des beihilfenangebots.

Auch über die tatsächliche höhe der studienbeihilfe gibt es vielfach Vermutungen (zb höhe des Aus-
gleichszulagenrichtsatzes, derzeit ca 814 euro/Monat) oder Verwechslungen mit den jeweiligen höchst-
sätzen. in der realität sehen die beihilfenkategorien, bezogen auf ein Jahr, folgendermaßen aus9: 

Tabelle 15: Durchschnittliche Beihilfenhöhe 2009/10 an Universitäten (in Euro)

kategorie höchststudienbeihilfe laut gesetz  
(in euro)

durchschnittliche beihilfe an 
universitäten, 2009/10 (in euro)

nicht auswärtig 5.700 2.220

auswärtig 8.148 3.700

selbsterhalterin 8.148 7.390

Quelle: bMWF (2011), eigene darstellung

Faktum ist, dass bereits in der letzten studierenden-sozialerhebung eine Vielzahl an problembereichen 
diagnostiziert wurde. entsprechende Maßnahmen auf gesetzlicher ebene blieben allerdings bislang aus. 
bM töchterle stellt eine beihilfenreform zwar in Aussicht, allerdings nur verknüpft mit der flächende-
ckenden einführung von studiengebühren. geringfügigen Verbesserungen für stipendienbezieherinnen 
um geschätzte rund 8 Mio euro, die durchwegs zu begrüßen sind, sowie „sozialfonds” ohne rechts-
anspruch an den 21 universitäten steht die flächendeckende einführung von studiengebühren in der 
Autonomie der universitäten mit einem Volumen von ca 190 Mio euro gegenüber. Auch bM töchterle 
bemüht das Argument der „sozialen Abfederung”, wie schon bMin gehrer bei der gebühreneinführung 
im Jahr 2000. „Ministerielle theorie” und „studentische praxis” schauen aber erfahrungsgemäß unter-
schiedlich aus: unter bMin gehrer war die budgetäre Ausweitung bei den stipendien primär eine Folge 
der einführung der sogenannten „studienzuschüsse” (ersatz der studiengebühren) und dem damit 
verbundenen „Mobilisierungseffekt” bezüglich der Antragstellung bei den studierenden. eine Anhebung 
der beihilfenhöhen gab es erst 2007/08, dh fast zehn Jahre nach der letztmaligen indexanpassung mit 
der novelle von 1999!

Wenn es um notwendige reformen geht, dürfen aus Arbeitnehmerinnensicht in punkto „soziale treff-
sicherheit” folgende Aspekte in der diskussion keineswegs fehlen: 

8) etliche erhalter von Fachhochschulen verzichten auf die einhebung von studienbeiträgen, z.b. in oberösterreich, im burgen-
land und in Vorarlberg

9) bMWF (2011), 184 und 189
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12.2. landwirte-kinder bevorzugt
eine parlamentarische Anfragebeantwortung aus dem Jahr 201110 weist auf eine altbekannte tat sache 
hin: kinder von bauern haben die besten chancen auf ein stipendium und erhalten die höchste durch-
schnittliche beihilfe. Auch sind die durchschnittlichen stipendien von kindern von selbständigen höher 
als von jenen, die beispielsweise aus einem Arbeiterhaushalt stammen. die folgende tabelle soll dies 
verdeutlichen (bezieherinnen im sommersemester 2010 ohne „selbsterhalter”. in der kategorie „sons-
tige” sind Arbeitslose und personen ohne beruf enthalten) (siehe tabelle 16).

Tabelle 16: Durchschnittliche Beihilfenhöhe nach „Vaterberuf” (in Euro)

beruf Vater Medianeinkommen (in euro) Anzahl durchschnittl. beihilfe/Monat 
(in euro)

Angestellte 23.945,11 5.485 217

Arbeiter 21.400,96 6.115 234

selbständige 9.682,17 5.121 295

landwirte 4.063,46 2.490 368

Öff. dienst 28.843,10 2.176 189

pensionisten 17.420,43 3.794 281

sonstige - 5.208 297

30.389

Quelle: parlamentarische Anfragebeantwortung (2011), siehe Fn 9), eigene darstellung

Aus Arbeitnehmerinnensicht ist allerdings zu bezweifeln, dass diese Verteilung die tatsächliche bedürf-
tigkeit abbildet. eine große rolle spielen hier nämlich das bestehende steuersystem und die einkom-
mensermittlung. Während bei den Arbeitnehmerinnen der lohnzettel als berechnungsgrundlage dient, 
werden bei den landwirten die umstrittenen „einheitswerte” zur einkommensermittlung herangezogen. 
hinzu kommt, dass Arbeitnehmerinnen weit weniger steuerrechtliche „gestaltungsmöglichkeiten” haben 
als selbständige.

12.3. lebenslanges lernen in der praxis: Altersgrenze 35! 
Für den bezug von studienbeihilfe gibt es einige kriterien, die zusätzlich zur sozialen Förderungswür-
digkeit erfüllt werden müssen. eines davon ist die Altersgrenze, die sich in der praxis immer wieder als 
hürde herausstellt. in früheren Zeiten existierte noch eine grenze von 40 Jahren bei studienbeginn. 
diese wurde in den 1990er Jahren im Zuge von sparmaßnahmen generell auf 30 Jahre abgesenkt und 
nur für Ausnahmefälle (zb bei „selbsterhalterinnen”, die sich vor der ersten Zuerkennung der beihilfe 
mindestens vier Jahr selbst erhalten haben) der studienbeginn mit 35 Jahren festgelegt. 

bei vielen Arbeitnehmerinnen über 35 stößt diese regelung in Zeiten, in denen ständig vom lebens-
langen lernen und der notwendigen Anhebung des faktischen pensionsalters die rede ist, auf unver-
ständnis. dies ist besonders dann der Fall, wenn für diese personen ein studium gleich nach der Matura 
aus finanziellen oder anderen gründen nicht möglich war und das Wunschstudium eines ist, das am 
Arbeitsmarkt stark nachgefragt wird (zb ein dreijähriges Fachhochschulstudium im gesundheitsbereich). 
die betroffenen weisen zudem oft auch auf ihre jahrelangen steuerleistungen hin und empfinden dieses 
Alterslimit als unfair. Zudem kam es durch die umstellung auf das bachelor-/Mastersystem und der neu-
erlichen Altersprüfung zu beginn des Masterstudiums zu einer schlechterstellung dieser studierenden 
im Vergleich zu jenen von „alten” diplom-studien.

10)  Anfragebeantwortung 7180/Ab XXiV.gp, 3 ff. (eigene tabellarische darstellung)
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12.4. leistungsstipendien – „ranking der besten”?
es gibt bei der großen palette an Förderungen für studierende freilich auch Maßnahmen, die unter 
dem Verteilungsaspekt fragwürdig sind. ein solches beispiel sind die sogenannten „leistungsstipendien” 
(zumindest 726,72 euro/Jahr). diese wurden mit der novelle 2008 deutlich ausgeweitet. 2009 betrug 
das dafür bereitgestellte budgetvolumen für universitäten und Fachhochschulen rund 10,4 Mio euro 
(inklusive Förderungsstipendien).

entscheidend für den bezug sind der notendurchschnitt und die einhaltung der studienzeit, das ein-
kommen der eltern spielt bei dieser stipendienart überhaupt keine rolle. die Vergabe erfolgt seitens der 
hochschulen „auf grund eines rankings an die besten unter den bewerbungen”11. in der praxis bedeu-
tet dies: Wer nebenbei arbeiten muss und daher länger studiert, hat keine chance. die erfolgreiche 
und oftmals mühsame Vereinbarkeit von studium und beruf zählt nicht! eine „leistung” im sinne der 
stipendienkriterien ist es jedoch sehr wohl, wenn jemand als Vollzeitstudentin aus begütertem hause 
viele „einser” vorweisen kann und die studienzeit einhält. 

Wussten sie, dass …
 n laut der studierenden-sozialerhebung 2009 rund 41% der studierenden keinerlei Förderung oder 

beihilfe erhalten haben?

 n die Zahl der stipendienbezieherinnen, gemessen an der Zahl der inländischen ordentlichen studie-
renden, zurückgeht und im studienjahr 2010/11 an universitäten nur knapp 15% betragen hat?

 n kinder von landwirten im Jahr 2010 eine durchschnittliche beihilfe von 368 euro bekommen haben, 
studierende aus Arbeiterhaushalten aber nur 234 euro? 

11)  bMWF (2010), 23
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die Ak fordert:

 n Aus Ak-perspektive ist die jetzige studienförderung „löchrig” und im sinne der sozialen bedürf-
tigkeit nur eingeschränkt „treffsicher”. Wesentliche punkte sind die unzureichende höhe der 
beihilfen und die tatsache, dass ein durchgängiger beihilfenbezug bis zum erfolgreichen studi-
enabschluss vielfach nicht gegeben ist. die studierenden-sozialerhebung hat gezeigt, dass die 
studienförderung – nicht zuletzt infolge fehlender Wertanpassungen – geringere unterstützun-
gen der eltern nicht ausgleichen kann. 

 n erwerbstätigkeit und studienzeitüberschreitung sind hauptausschließungsgründe für studie-
rende aus sozial schwächeren schichten. dabei spielen auch unterschiedliche universitäre 
rahmenbedingungen, wie zb studien mit „knock-out-prüfungen” oder schlechte betreuungs-
verhältnisse und kapazitätsengpässe in den sog. „Massenfächern”, eine rolle. Zudem werden 
verschiedene studierendengruppen vom studienförderungsgesetz gar nicht erfasst, zum bei-
spiel wegen Altersbeschränkungen. 

 n Aus Ak-sicht ist daher ein großes reformpaket von nöten. die von bM töchterle vorgelegte 
Minireform bei den stipendien als „Ausgleich” zur flächendeckenden einhebung von studien-
gebühren greift viel zu kurz. 

 n ein kleiner hochschulpolitischer lichtblick ist, dass neben einer neuen studierenden-sozialer-
hebung auf initiative der studienbeihilfenbehörde auch eine evaluierung des gesamten beihil-
fensystems geplant ist. die ergebnisse sollen noch in diesem Jahr vorliegen. Aus sicht der Ak 
ist es notwendig, eine Arbeitsgruppe im Wissenschaftsministerium einzusetzen, die – unter bei-
ziehung von Vertreterinnen der hochschülerinnenschaft12, der ombudsstelle für studierende, 
der Ak etc. – auf basis valider und aktueller daten lösungsvorschläge für eine umfassende 
gesetzesänderung entwickelt. 

 n notwendige eckpunkte für eine reform: Anhebung der stipendienhöhen und des einkom-
mensberechnungsschemas entsprechend der lohn- und preisentwicklung; eine reform der 
einkommens berechnung im sinne der gleichbehandlung von kindern von unselbständig 
erwerbstätigen gegenüber kindern von landwirten und selbständigen, zb durch deutliche 
Anhebung der Freibeträge für einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit; die Anhebung der 
Altersgrenze auf zumindest 40 Jahre bei studienbeginn für selbsterhalterinnen sowie die 
beseitigung von systemhürden, wie zb „Wiedereinsteiger-stipendien” für jene, die früher ein-
mal nur inskribiert haben, etc.

 n Wichtig ist jedenfalls eine rasche umsetzung der reformvorschläge, damit studierende aus 
weniger begüterten schichten schon bald bessere studienchancen haben und nicht erst in 
einem „nächsten leben”!

Literatur
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (2011), universitätsbericht 2011, Wien 
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Diversere parlamentarische Unterlagen, va Anfragebeantwortungen parlamentarischer Anfragen

12) die Öh hat auch im projekt „Forum hochschule”, das 2011 gestartet wurde, eine eigene Arbeitsgruppe zum thema „soziale 
Absicherung von studierenden” eingerichtet
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13. Weiterbildung
Alexander Schneider

die bedeutung nicht nur der grundausbildung sondern auch der kontinuierlichen beruflichen Weiterbil-
dung für Arbeitnehmerinnen ebenso wie für die unternehmen ist unbestritten. sie ist insbesondere eine 
notwendigkeit für eine kleine offene Volkswirtschaft, die nur durch innovation und gute Qualifikation 
der beschäftigten bestehen kann. ungeachtet der krisenhaften ökonomischen entwicklungen der letzten 
Jahre ist ein kontinuierlicher Anstieg der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung in Österreich im 
letzten Jahrzehnt festzustellen.

trotz dieses kontinuierlichen Anstiegs der Weiterbildung und Qualifikationen bleiben ungleichheitslagen 
hartnäckig bestehen. im Folgenden werden diese ungleichheitslagen in drei schwerpunkten dargestellt: 
im Zugang zur Weiterbildung; in den erträgen aus der Weiterbildung; schließlich in der Finanzierung der 
Weiterbildung.

13.1. der Zugang zur Weiterbildung

die unten stehende Abbildung aus den daten der erhebung über die erwachsenenbildung (Adult edu-
cation survey, Aes, 2007)1 zeigen die teilnahme an arbeitsbezogener Weiterbildung nach den Variablen 
höchste abgeschlossene Ausbildung, Alter und geschlecht an:

Abbildung 25:  Teilnahme an arbeitsbezogenen nicht-formalen Bildungsaktivitäten, 
Männer, Adult Education Survey (AES) 2007
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1)  statistik Austria (2009), eigene bearbeitung
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Abbildung 26:  Teilnahme an arbeitsbezogenen nicht-formalen Bildungsaktivitäten  
nach höchstem Bildungsabschluss, Frauen, Adult Education Survey  
(AES) 2007
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die Abbildungen geben einige hinweise auf spezifische ungleichheitslagen. erstens, die erstausbildung: 
der Zugang zur Weiterbildung ist das gesamte weitere berufsleben hindurch von der erstausbildung 
bestimmt. Wer über die pflichtschulausbildung nicht hinaus gekommen ist, erhält das leben lang kaum 
eine weitere chance. Wer eine hohe erstausbildung genossen hat, kommt auch das gesamte weitere 
leben lang in den genuss von Weiterbildung. in den mittleren Ausbildungslagen ist die chance zur 
Weiterbildung zwar vorhanden, doch stark begrenzt. dies ist ein für ein bildungssystem trister befund, 
gleichviel, wie hoch man individuelle Aspekte wie leistungsstreben, Anstrengung etc. auch veranschla-
gen will.

Zweitens, das Alter. die Abbildungen zeigen, dass ab einem gewissen Alter die beteiligung an Weiter-
bildung dramatisch abnimmt. schränkt man allerdings auf erwerbstätige ein, dann relativiert sich diese 
Zahl. denn von den erwerbstätigen haben im Alter 55 bis 64 Jahre noch 40,6% der befragten im Verlauf 
von 12 Monaten vor der befragung an Weiterbildung teilgenommen. die Altersgruppe mit der höchsten 
beteiligung ist im Alter von 35 bis 44 Jahren, mit 52,3%2. dennoch ist gerade daraus zu erkennen, dass 
berufliche Qualifikation im gesamtkontext der beschäftigung älterer personen eine wichtige rolle spielt. 
eine Auswertung der zweiten Welle der shAre-erhebung3 zeigt, dass personen im Alter von 50 Jahren 
bis 64 Jahren (auf diese gruppe wurde in der Auswertung eingeschränkt) durchaus die erwartung 
haben, sich im Verlauf ihres weiteren erwerbslebens noch weiter bilden zu müssen. diese erwartung gilt 
selbst noch für beschäftigte, die über den pflichtschulabschluss nicht hinaus gekommen sind.

2)  Vgl statistik Austria (2009), 218
3)  Ziegler (2009), 42
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Abbildung 27:  Erlernen neuer Fähigkeiten im Beruf nach Bildungsabschluss – Personen 
im Alter 50-64 Jahre SHARE (survey on health ageing and retierement) – 
Auswertung
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Quelle: Ziegler 2009, 42

drittens schließlich ist bemerkenswert, dass die spreizung in der teilnahme an Weiterbildung bei beiden 
geschlechtern sehr hoch ist. das geschlecht ist also kein entscheidender sozialer teiler für die Weiter-
bildung, die differenzierung nach der Ausbildung ist vielmehr bei Frauen noch stärker ausgeprägt als 
bei Männern.

Für berufliche Weiterbildung ist ua die information über die Möglichkeiten des Zugangs und der teil-
nahme von bedeutung. Wer sucht also nach informationen über Weiterbildungsmöglichkeiten und 
welche informationsquellen werden verwendet? Auch hier soll auf die erwerbstätigen personen einge-
schränkt werden4.

4)  statistik Austria (2009), 270ff
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Abbildung 28:  Informationsquellen von Erwerbstätigen, die nach Informationen über 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten suchten, nach höchster abge-
schlossener Bildung, AES 2007 (Mehrfachangaben möglich)
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die tabelle zeigt sehr eindrücklich, dass selbst bei erwerbstätigen schon die suche nach informationen 
von der beruflichen stellung abhängt, und damit weitgehend auch von bildungsabschlüssen. die Arbeit-
geber sind keineswegs die primäre informationsquelle, die ersten plätze nehmen vielmehr internet und 
Fernsehen ein, was bedeutet, dass Qualifikation und Weiterbildung weitgehend als privatangelegenheit 
verstanden werden, auch von einer Mehrzahl der Arbeitgeber.

13.2. erträge aus der Weiterbildung

empirische studien zur Weiterbildung haben eher die investitionen in Weiterbildung als die erträge aus 
ihr im blick. dieser schwerpunkt ergibt sich nicht aus der sache selbst, denn investitionen können sinn-
voll immer nur im kontext mit den erträgen aus ihnen betrachtet werden. der grund liegt wohl darin, 
dass investitionen leichter zu berechnen und die datengrundlagen dafür eher verfügbar sind als für 
die erträge. eine untersuchung, die von der Ak im Jahr 2008 beauftragt wurde, hat es unternommen, 
erstmals für Österreich die erträge aus der betrieblichen Weiterbildung zu berechnen5.

Zu diesem Zweck wurden daten aus der leistungs- und strukturerhebung (lse) der Jahre 1999 bis 2005 
mit daten des cVts (erhebung zur betrieblichen Weiterbildung, continuing Vocational training survey) 
der Jahre 1999 und 2005 miteinander verknüpft. daraus ergaben sich folgende Zahlen zur bruttowert-
schöpfung (bWs) und zur Weiterbildung.

5)  Böheim / Schneeweis (2007)
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Tabelle 17:  Produktivität von produzierenden und Dienstleistungsbetrieben pro 
geleisteter Arbeitsstunde und Person

Mittelwert

produktivität (pro beschäftigte)
   bWs pro stunde (€)
   bWs pro Jahr (€)

28
47.700

Weiterbildung (pro beschäftigte)
   kosten (€/Jahr)
   stunden (Jahr)

145
6

n=3350, cVts und lse der Jahre 1999 und 2005. in € des Jahres 2005

es wurden nun die unternehmen hinsichtlich der investitionen für Weiterbildung und der produktivität 
verglichen. daraus ergab sich folgendes resultat: unternehmen, die im beobachtungszeitraum ihre 
Weiter bildungsinvestitionen verdoppelten, erzielten gegenüber vergleichbaren unternehmen, die das 
nicht taten, eine steigerung der produktivität von 4%. daher ergibt sich aus den 145 euro an zusätzlichen 
bildungskosten ein produktivitätsgewinn von 1.900 euro, anders gesagt ergibt 1 euro mehr Weiterbildung  
13 euro mehr produktivität! das ist ein enormer hebeleffekt. Wie ist aber der effekt auf die löhne? Wie 
wird dieser produktivitätsgewinn weitergegeben? unternehmen, die mehr in Weiterbildung investieren, 
zahlen zwar durchschnittlich höhere löhne, doch von jedem euro, der zusätzlich erwirtschaftet wird, 
weil sich die Arbeitnehmerinnen weiterbilden, erhalten diese nur 15 cent. dem produktivitätsgewinn 
von 13 euro steht also ein lohngewinn von 15 cent gegenüber.

bedenkt man dazu, dass nahezu die hälfte der unternehmen in Österreich keinerlei investitionen in 
Weiterbildung tätigt, so ergibt sich ein zweifacher befund: erstens, es herrscht ein suboptimales gleich-
gewicht in der Weiterbildung seitens der unternehmen und damit auch zu lasten der beschäftigten – 
und zweitens, die Verteilung der erträge aus der Weiterbildung wirkt zu gunsten der unternehmen. Auf 
das lohngefüge wirkt sich übrigens die Weiterbildungsaktivität der unternehmen nicht aus, das konnte 
in einer Folgestudie gezeigt werden6.

6)  Böheim / Wakolbinger (2009)
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13.3. Finanzierung der Weiterbildung
die unten stehenden Abbildungen aus einer neuen studie im Auftrag der Ak (noch nicht veröffentlicht) 
geben die Ausgaben der unterschiedlichen Akteure für Weiterbildung in einem ländervergleich wieder7.

Abbildung 29:  Ausgaben für Erwachsenen- und Weiterbildung pro Kopf (25-64-jährige 
Bevölkerung) in kaufkraftstandardisierten US-Dollar (KKD) 
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basisjahr des Vergleichs: 2009, kaufkraftstandardisiert gemäß oecd purchasing power parity (ppp), Quelle: rechnungsabschlüsse 
der gebietskörperschaften, erhebungen in den Vergleichsländern, oecd, eurostAt, Abs – vgl lassnigg et al. (2011)

Aus den Abbildungen ist zu erkennen, dass, betrachtet man die träger der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
und der staatlichen Weiterbildungsbudgets als öffentliche Akteure, deren Ausgaben in den ländern etwa 
gleichauf liegen. höher ist die bandbreite bei den Ausgaben der unternehmen. doch der unterschied, 
welcher besonders auffällt, besteht bei den Ausgaben der bevölkerung. hier ist Österreich der einzige 
„Ausreißer” mit einem spitzenwert, der den niedrigsten Wert um das 4,5fache übersteigt. bemerkens-
wert ist weiter dass Österreich in diesem Vergleich mit anderen, bekannt weiterbildungsintensiven 
 ländern wie schweden die höchsten Ausgaben verzeichnet.

7)  Lassnigg / Vogtenhuber / Osterhaus (2011)
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Abbildung 30:  Ausgaben für Erwachsenen- und Weiterbildung pro Kopf (25-64-jährige 
Bevölkerung) in kaufkraftstandardisierten US-Dollar (KKD) – in Prozent
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diese hohen Ausgaben wirken sich jedoch nicht etwa kompensierend, dh den Abstand zwischen den 
bildungs- und Qualifikationsstufen verringernd aus, sondern sie scheinen diesen Abstand zu verfestigen, 
wie aus den obigen Abbildungen zur Weiterbildung zu ersehen ist. grenzt man hier wieder auf erwerbs-
tätige personen ein, so ergibt sich aus den daten des Aes folgendes bild zur persönlichen Finanzierung 
der beruflich motivierten Weiterbildung: die kosten dafür werden bei 62,2% der pflichtschulabgänge-
rinnen zur gänze vom unternehmen finanziert, doch bei 78,9% der lehrabsolventinnen und bei 77,1% 
der Ahs/bhs-Absolventinnen. bei universitätsabsolventinnen sind es nur 58,2%8 – doch diese sind in 
der lage 424 euro im Jahr für beruflich motivierte Weiterbildung auszugeben, bei pflichtschulabsolven-
tinnen sind dies gerade einmal 42 euro, bei lehrabsolventinnen 119 euro9.

Als Fazit daraus kann man also festhalten: im ländervergleich sehr hohe Ausgaben für die Weiterbildung 
verfestigen die schon aus der erstausbildung resultierenden ungleichheitslagen. und damit entspricht 
die Weiterbildung in Österreich dem systemischen grundproblem des gesamten bildungssystems.

8)  Vgl statistik Austria (2009), 240f
9)  A.a.o., 248f
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die Ak fordert:

 n Für Weiterbildung in der Arbeitszeit und mehr arbeitsplatznahe Qualifizierung soll ein rechtsan-
spruch auf betriebliche Weiterbildung im Ausmaß von mindestens einer Woche normalarbeits-
zeit pro Jahr unter Fortzahlung des entgelts eingeführt werden, von dem vor allem weniger 
qualifizierte Arbeitnehmerinnengruppen profitieren werden. Qualifizierungsverbünde könnten 
auch ein entsprechendes bildungsangebot für klein- und Mittelbetriebe sicherstellen. 

 n unternehmen müssen verstärkt ihre Verantwortung für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterin-
nen wahrnehmen. Auch eltern in und nach der karenz müssen von den Arbeitgeberinnen bei 
der Weiterbildung unterstützt werden. 

 n AMs-schulungen und das formale bildungssystem müssen besser in einklang gebracht werden, 
um wechselseitige Anerkennungen zu ermöglichen. 

 n Anerkennung von informellen kompetenzen: eine Verbesserung der sichtbarmachung und 
Anrechnung von lernergebnissen, die im rahmen von nicht-formalen und informellen lern-
prozessen im inland oder auch im Ausland erzielt wurden.

 n ein flächendeckendes Angebot an qualitätsvoller, kostenloser und anbieterneutraler bildungs-
beratung.

 n einführung einer österreichweit gleich gestalteten bildungsförderung für berufliche Weiter-
bildung, umschulungen und Ausbildungen für Arbeitnehmerinnen. insbesondere soll dies auch 
für migrantische Arbeitnehmerinnen aus nicht eu/eWr-staaten gelten.
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14. schulAbbruch und bildungsArMut Aus 
bildungspolitischer sicht

Richard Meisel

14.1. hunderttausend Jugendliche ohne bildungsabschluss

Problemlage

Jährlich verlassen tausende Jugendliche das schulsystem ohne eine weitere Ausbildung zu beginnen. 
Vor 30 Jahren konnte man noch relativ leicht einen Job zb als angelernte hilfskraft finden. die beschäf-
tigungssituation hat sich aber seitdem rasant verändert. der einstieg in den Arbeitsmarkt erfordert 
vor allem qualifizierte und höherwertige bildungsabschlüsse. Wenn sich an der konstanten Zahl an 
schulabrecherinnen nichts ändert, dann müssen wir uns damit abfinden, dass eine beträchtliche Anzahl 
von Menschen ein fünfmal so hohes Arbeitsmarktrisiko wie qualifizierte Arbeitnehmerinnen haben und 
in prekären Jobs verweilen müssen. Manche Jugendliche wählen den Weg der nichterwerbs tätigkeit, 
was dazu führt, dass sie einem noch größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind. die gruppe der schul-
abrecherinnen stellt ein ungenütztes potential für den Arbeitsmarkt dar. Angesichts des von der Wirt-
schaft ständig beklagten „Fachkräftemangels” und des gleichzeitig einsetzenden demographischen 
Wandels sind negative Auswirkungen auf Wirtschaft und gesellschaft zu befürchten.

die Arbeiterkammer Wien beschäftigt sich schon seit 2005 intensiv mit diesem thema und fordert eine 
gemeinsame Anstrengung aller zuständigen stellen, damit die rate der schulabbrecherinnen bis 2020 
von derzeit 8,3% (vgl statistik Austria 2010) zumindest auf 5% gesenkt wird.

im sinne der Verteilungsgerechtigkeit an bildungschancen besteht eine gesamtgesellschaftliche Ver-
pflichtung, geeignete Maßnahmen gegen den schulabbruch umzusetzen.

Definition

„nach eu-definition handelt es sich bei frühen schulabgängerinnen um junge Menschen im Alter  zwischen 
18-24 Jahren, die keinen höheren bildungsabschluss als isced 3c (zb einjährige haus haltungsschule) 
erreichen konnten und sich derzeit nicht in Ausbildung befinden”. bezogen auf das österreichische 
bildungssystem bedeutet dies, dass personen die keinen Abschluss auf der sekundarstufe ii erreichen 
konnten, als early school leavers (früher schulabgängerinnen) gelten” (esl)1.

oft wird diese gruppe auch als „drop-outs” bezeichnet. dieser begriff wird aber im angelsächsischen 
bereich nur für eine schülergruppe verwendet, die eine schulausbildung abbricht, unabhängig davon, 
welchen Abschluss sie haben. der Abbruch selbst steht hier im Vordergrund.

die dritte gruppe, die auch in angelsächsischen ländern intensiv beforscht wird, sind die „neets” 
(not in education, employement and training) es handelt sich dabei um Jugendliche, die sich weder in 
Ausbildung noch in beschäftigung befinden. sie werden in österreichischen studien oft als nichterwerb-
spersonen bezeichnet. das unterscheidungsmerkmal zu den esl ist der beschäftigungsstatus. 

in diesem beitrag wird ausschließlich auf die gruppe der esl eingegangen, da sie im europäischen 
kontext größere relevanz hat und eine internationale Vergleichbarkeit der daten gewährleistet ist.

1)  Steiner, Mario (2009), 1
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Bildungschancen

unser hochspezialisiertes berufsausbildungssystem auf dem level der berufsbildenden mittleren und 
höheren schulen (bMhs) produziert eine relativ hohe schulabbruchquote, je nach schultyp zwischen 
20-27%. (vgl Steiner 2005). Viele Jugendliche versuchen die polytechnische schule (pts), die als 
berufsvorbereitungsjahr konzipiert ist, zu umgehen. sie wählen bMhs in der hoffnung auf einen höhe-
ren Abschluss aber mit dem zweifelhaften effekt, dass an manchen schulen ein drittel der schülerinnen 
ohne positiven Abschluss aussteigt. diese gruppe drängt wiederum auf den lehrstellenmarkt, wo sich 
bereits die pts-Absolventinnen um lehrstellen bemühen (oft erfolglos!). summieren sich die Misser-
folgserlebnisse, so sinkt die Wahrscheinlichkeit auf die Wiederaufnahme eines weiteren bildungswegs. 
hinzu kommt, dass bereits erfolgreich absolvierte schuljahre bei einem Wechsel in eine andere schul-
form kaum anerkannt werden und man höchstwahrscheinlich Jahre verliert (bildungslaufbahnverluste).

schulabbruch führt zu einer Verminderung der individuellen bildungschancen. der Weg zurück ins 
 bildungssystem ist oft mühevoll oder gar unüberwindbar. das kostenlose nachholen des hauptschul-
abschlusses konnte jetzt erst nach zähen Verhandlungen aktuell von der Ak durchgesetzt werden. ein 
kostenfreies Angebot zum nachholen eines berufsabschlusses fehlt noch.

Arbeitsmarkt

early school leavers sind ein ungenütztes potenzial für den Arbeitsmarkt. Wir können es uns aus volks-
wirtschaftlicher sicht nicht leisten, fast 100.000 Jugendliche (genau 94.100) (vgl Steiner 2009) die nicht 
in Ausbildung sind, für den Arbeitsmarkt zu verlieren. Viele Jugendliche finden zwar einen Job, können 
ihn aber aufgrund ihrer mangelnden Qualifikation nicht halten. 

Fast die hälfte (46%) aller beim AMs vorgemerkten Arbeitslosen verfügten im Jahresdurchnschnitt nur 
über einen pflichtschulabschluss. unter den Jugendlichen, die die schule abgebrochen haben, hatten 
21,7% (vgl Steiner 2009) keine Arbeit. die integration der esl in den Arbeitsmarkt belastet die budgets 
der Arbeitsmarktverwaltung. die Fehlentwicklungen des bildungssystems müssen vom sozialbudget 
abgefangen werden. 

Armutsrisiko

das Armutsrisiko der esl ist im Vergleich zu den Jugendlichen mit Abschluss sehr hoch. die prekäre 
Arbeitssituation und Jobs, die kaum existenzsichernd sind, führen oft direkt in die Armutsfalle. da esl 
oft selbst eltern haben, die arbeitslos sind, vererbt sich die Armut über generationen.

neben dem individuellen leid der betroffenen belasten die esl die sozialbudgets. Mehrere internatio-
nale studien haben erschreckende Zahlen errechnet, welche die sozialen Folgekosten des esl deutlich 
machen.

eine finnische studie (vgl europäische kommission 2011) hat errechnet, dass für einen esl über eine 
lebenspanne mit 1,1 Mio euro an sozialleistungen aufgewendet werden muss. 

eine holländische studie (vgl ebd) kommt auf eine Zahl von 1,8 Mio euro. Man darf diese berechnun-
gen aber natürlich nicht für eine diffamierung der betroffenen nutzen, sondern dazu die brisanz der 
problematik aufzeigen. die Verantwortung für dieses phänomen muss die gesellschaft insbesondere 
die schule übernehmen und den einzelnen, so gut es geht dabei zu unterstützen, nicht in die Armut 
gedrängt zu werden.
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14.2. Zahlen, daten, Fakten – early school leaving (esl) in 
Österreich 2008 

Alter der Early School Leavers

die berechnungen der von der Ak Wien beauftragen ihs-studie beziehen sich auf die Altersgruppe 
der 15-24-Jährigen. im Jahr 2008 hatten 10,0% keinen Abschluss auf der sekundarstufe ii. die Ver-
gleichszahl für 2004 beträgt 10,1%. in absoluten Zahlen bedeutet dies eine Verbesserung um 0,1%. 
desto höher das Alter der Jugendlichen, desto höher ist der prozentsatz der Abbruchquote: bis zu den 
23-24-Jährigen verdoppelt sich die Quote von 6,2% auf 12,9%. die esl bestehen aus zwei gruppen und 
zwar aus einer, die nach der pflichtschule die schullaufbahn beenden, und aus einer anderen die eine 
weiterführende Ausbildung beginnen, sie aber vorzeitig abbrechen. diese daten lassen den schluss zu, 
dass ein schulabbruch oft einen endgültigen Ausstieg aus dem bildungssystem bedeutet. ein umstieg 
auf eine andere schulform ist oft mit enormen „laufbahnverlusten” verbunden.

Early School Leavers nach sozialer Herkunft

Tabelle 18: Anteil der Early School Leavers nach ethnischer Herkunft

2008 2004

graduierte esl summe graduierte esl summe

Österreich 95,5% 4,5% 100% 94,5% 5,5% 100%

2. generation 79,2% 20,8% 100% 72,9% 27,1% 100%

Migrantinnen 70,0% 30,0% 100% 72,4% 27,6% 100%

Quelle: statistik Austria, berechnungen: ihs, steiner, 2009

bemerkenswert an diesen Zahlen ist, dass es bei den Jugendlichen der „2. generation” zu einer deut-
lichen Verbesserung der esl rate gekommen ist. hingegen kam es bei den Migrantinnen zu einer 
Verschlechterung. ein grund dafür ist oft die späte einschulung nach einer Familienzusammenführung, 
auf die das bestehende schulsystem kaum mit sinnvollen Maßnahmen reagieren kann oder will. die 
bildungskluft zwischen Österreicherinnen und Migrantinnen driftet weiter auseinander.

Tabelle 19: Anteil der Early School Leavers nach Bildung der Eltern

2008 2004

graduierte esl summe graduierte esl summe

niedrig 80,4% 19,6% 100% 81,5% 18,5% 100%

Mittel 92,9% 7,1% 100% 93,1% 6,9% 100%

hoch 96,1% 3,9% 100% 96,0% 4,0% 100%

Quelle: statistik Austria, berechnungen: ihs, steiner, 2009

Auch tabelle 19 verdeutlicht die relevanz der sozialen Faktoren bei den esl. bei den niedrig qualifi-
zierten eltern verstärkt sich der trend sogar. Österreich hat eine starke tendenz zur Vererbung des bil-
dungstatus, dies wird vor allem in der sozalen Zusammensetzung in den einzelnen schultypen deutlich 
(vgl Lachmayer 2009).
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Anteil Early School Early School Leavers nach Arbeitsmarktstaus der Eltern

hier wird der soziale Faktor bei den esl besonders deutlich: bei den Jugendlichen mit arbeitslosen 
eltern ist die esl rate bei 25,4% bei erwerbstätigen eltern nur 7%2. Viel deutlicher kann man die soziale 
dimension dieses phänomens kaum darstellen. die situation bei den arbeitslosen eltern hat sich von 
2004 um fast 4% punkte verschlechtert.

Tabelle 20: Aktuelle Zahlen zu den Early School Leavers in Österreich

2010 2009

Frauen 8,2% 8,9%

Männer 8,4% 8,5%

insgesamt 8,3% 8,7%

Quelle: statistik Austria, 2010

hier wurde im unterschied zur esl studie vom ihs (2009) der Anteil der Jugendlichen von 18-24 Jahren 
gemessen, die keinen Abschluss der sekundarstufe ii erreicht haben und sich aktuell nicht in Ausbildung 
befinden. tendenziell nimmt dem Anteil der Anteil der esl in den letzten zwei Jahren ab. Viele Maßnah-
men scheinen schon zu wirken und die öffentliche Wahrnehmung für diese problematik ist im Ansteigen.

Quo vadis Bildung? Eine qualitative Studie zum Habitus von ESL 

den ursachen für den schulabbruch wurde von Forscherinnen an der Wu Wien (2010) – im Auftrag der 
Ak Wien – in qualitativen interviews mit 25 schulabbrecherinnen auf den grund gegangen. sie kamen 
zum ergebnis, dass die schule in ihrer jetzigen Form von den befragten Jugendlichen als „ort des schei-
terns” erlebt wird. Jene haben den interviewerinnen häufig erzählt, dass zu wenig auf sie eingegangen 
wurde. sie beklagten sich auch die „beziehungslosigkeit” zwischen lehrerinnen und schülerinnenn. 
Viele fühlten sich von den lehrerinnen ungerecht behandelt.

sehr häufig berichteten die schülerinnen, dass sie die schule ohne weitreichende konsequenzen 
geschwänzt hatten, als ob die lehrerinnen froh gewesen wären, dass sie ferngeblieben sind. schulab-
sentismus ist nach Ansicht der studienautorinnen ein wesentlicher Faktor bei einem bevorstehenden 
schulabbruch. Fehlende stunden können kaum nachgeholt werden und ein teufelskreis beginnt.

schülerinnen, die häufig die schule wechseln und die klasse wiederholen sind, sind weit öfter von schul-
abbruch betroffen. besonders schwer haben es Jugendliche mit niedrigqualifizierten eltern. derzeit wird 
im Auftrag der Ak an einer längsschnittstudie gearbeitet, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine typologie 
der esl zu entwickeln. sie soll bei der identifizierung des phänomens und in der präventiven Arbeit mit 
gefährdeten Jugendlichen eingesetzt werden.

Junge Menschen ohne (Berufs-)Ausbildung. Ausmaß und Problemskizze anhand 
unterschiedlicher Sozialindikatoren (ISW)

diese isW-studie (2012) im Auftrag der Ak-oberösterreich untersucht eine bisher in Österreich wenig 
beachtete gruppe: die sogenannten neets (not in education, employment and training). dieser begriff 
definiert eine gruppe Jugendlicher, die sich weder in Ausbildung noch in beschäftigung befinden. hier 

2)  Steiner, Mario (2009), 10 
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wirken die vorher erwähnten sozialen Faktoren noch stärker.

im gegensatz zu den esl erscheint eine teilhabe im erwerbsystem kaum möglich. die anschließend 
angeführten Zahlen weisen darauf hin, dass es sich bei dieser gruppe (zw. 16-24 Jahren) um eine 
tickende „soziale Zeitbombe” handelt. die Auswirkungen von fehlendem schulabschluss, Arbeitslosigkeit 
und perspektivlosigkeit müssen an dieser stelle wohl nicht genauer behandelt werden.

besonders betroffen sind Junge Migrantinnen mit 18,8%. in der zweiten generation verbessert sich die 
Zahl auf 11,7%. die durchschnittszahl für alle gruppen beträgt österreichweit 8,2% (75.000 Jugendli-
che) (vgl Bacher/Tamesberger 2012).

die reaktion der Öffentlichkeit auf diese studie war ausschließlich auf das phänomen des schulabsentis-
mus fokussiert. Man muss in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Jugendliche mit 16 Jahren 
in Österreich gar nicht schulpflichtig sind. eine bestrafung der eltern, wie sie jetzt diskutiert wird, hat 
schon bis jetzt keine nennenswerten ergebnisse gebracht.

Schlussfolgerungen verschiedener Studien zu ESL und NEETS in Österreich

in der studie des ihs (2009) wird der österreichische schwerpunkt auf rein kompensatorischen, beschäf-
tigungszentrierten Maßnahmen kritisiert. der Autor fordert den Ausbau von präventiven Maßnahmen in 
der schule in kombination mit individueller beratung und case-Management. die studie kommt zum 
schluss, dass frühe interventionen besser wirken. (vgl Steiner 2009)

eine weitere studie der Wu Wien (2010) ergänzt diese Forderungen mit dem Fokus auf umgang mit 
schulabsentismus, einer Verbesserung des schulklimas, und lehrerinnen-schülerinnen kommunikation 
und kritisiert die hohe soziale selektivität des österreichischen schulsystems (vgl. Nairz-Wirth / Mesch-
nig/ Gitschthaler 2010).

die jüngst präsentierte studie des isW (2012) fordert für spezielle gruppen jugendgerechte, nieder-
schwellige Angebote für spezielle gruppen (zb junge Migrantinnen) und bessere Angebote zum nach-
holen von Abschlüssen. ein Ausbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik unter systemischer früher einbindung 
von schule, eltern, Freizeit, Arbeitsmarkt erscheint den Autoren als sinnvolle Maßnahme gegen soziale 
desintegration.

Wussten sie, dass …
 n 46% aller Arbeitslosen nur über einen pflichtschulabschluss verfügen?

 n 75.000 Jugendliche zwischen 16–24 Jahren sich weder in Ausbildung noch in beschäftigung befinden?

 n 30% der jugendlichen Migrantinnen vorzeitig die schule abbrechen?
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die Ak fordert:

 n Die Schule muss mehr Verantwortung für den Lernerfolg der Jugendlichen übernehmen. 
derzeit werden für das scheitern in der schule einzig und allein die einzelnen schülerinnen und 
die eltern verantwortlich gemacht. in einigen europäischen ländern (dk, Fi) werden noch bevor 
ein scheitern droht, präventive Maßnahmen eingeleitet bzw. nach passenden Alternativen gesucht. 
innovative projekte wie das „Jugendcoaching” in Wien und der steiermark, die stark vom präventi-
ven Ansatz geprägt sind, sollen flächendeckend in ganz Österreich eingeführt werden.

 n Reform der 9. Schulstufe. die doppelte schnittstelle an der 8. und 9. schulstufe ist für viele 
Jugendliche eine herausforderung. in den ersten klassen der bMhs (berufsbildende mittlere und 
höhere schulen werden bis zu 30% der schülerinnen hinausselektiert, hintergrund dafür ist die 
umgehung der polytechnischen schule. Abbruchquoten von 20–27% in der sekundarstufe ii kön-
nen durch eine Modularisierung abgefangen werden. das nachholen aller Abschlüsse bis zur Matura 
sollte kostenlos sein.

 n Recht auf Ausbildung nach der Schulpflicht. einige bundesländer haben schon eine „Aus-
bildungsgarantie” umgesetzt. Auch hier stehen kompensatorische und beschäftigungsorientierte 
Maßnahmen im Vordergrund. bestimmten gruppen (neets) müssen aber zielgruppenspezifische 
Angebote gemacht werden. eine besonders betroffene gruppe sind hierfür junge Migrantinnen. 

 n im sinne einer gerechten Verteilung an bildungsressourcen darf das bildungssystem die soziale 
Selektion nicht verstärken, sondern muss ihr durch individuelle Förderung und sozialpädagogische 
betreuung frühzeitig entgegenwirken, um einen bevorstehenden schulabbruch verhindern.

 n Begonnen Bildungsreformen beschleunigen: durch flächendeckende ganztagsbetreuung 
sollen sozial benachteiligte eltern nicht für teure private nachhilfe zahlen oder selbst den  kindern 
beim lernen helfen müssen. eine gemeinsame Mittelstufe schiebt die entscheidung über die  weitere 
bildungslaufbahn auf die 8. schulstufe. ein verbindliche Übung „berufsorientierung” als eigenes 
unterrichtsfach soll gewährleisten, dass Jugendliche über die Anforderungen und perspektiven der 
weitern bildungswege informiert werden und befähigt werden, ihre potentiale und ihre grenzen 
auszuloten.

 n ESL Datenmonitoring durch ein unabhängiges institut zur unterstützung der schulen mit hohen 
esl-raten und zur rechtzeitigen, präventiven einleitung von unterstützenden Maßnahmen.

denn die Zukunftswünsche eines schulabbrechers werden sich, das zeigen die studien, kaum erfüllen:
Verheiratet (...) lehre (...) Fertig (...) vielleicht (...) also arbeiten einmal fix (...) irgendwo in einer guten 
Firma (...) vielleicht schon- vielleicht ein kind (…) naja (...) eigene Wohnung (…) schönes Auto (...) ja 
das wäre es eigentlich (...) und glücklich sein, mit meiner Frau und (…) was halt noch dazu kommt. 
(tAnsu, 25 JAhre) 3
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15. der WAndel des norMAlArbeits-
VerhÄltnisses – AusWirkungen und 
 risiken FÜr ArbeitnehMer/innen

Susanne Haslinger

im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen stellen sich Verteilungsfragen in der regel sehr unmittel-
bar: traditionell stellt der/die Arbeitnehmer/in in persönlicher Abhängigkeit Arbeitskraft gegen entgelt 
zur Verfügung, während der/die Arbeitgeber/in das risiko der unternehmung trägt und im gegenzug 
den daraus resultierenden erfolg verbuchen kann.

in diesem Zusammenhang besteht nach wie vor das klassische bild eines unbefristeten, voll-versiche-
rungspflichtigen Vollzeit-Arbeitsverhältnisses, das auf die erwirtschaftung eines existenzsichernden ein-
kommens ausgelegt ist1. es zeichnet sich durch eine starke kontinuität und damit sicherheit betreffend 
Arbeitszeit, -ort und –entgelt und ein hohes arbeits- und sozialrechtliches schutzniveau aus. diese Form 
der Arbeitsbeziehungen ist jedoch bereits seit geraumer Zeit im umbruch begriffen. die vorherrschen-
den neoliberalen Vorstellungen von Wirtschaft und gesellschaft und der „glaube an die selbstregulation 
des freien Marktes”2 haben auch in die gestaltung von erwerbsarbeit ihren eingang gefunden. Wettbe-
werbsfähigkeit, globalisierung, Wissensgesellschaft, unternehmerisches denken („entrepreneurship”) 
als tugend auch für Arbeitnehmer/innen und allen voran umfassende Flexibilität in hinblick auf Arbeits-
zeit, -ort, -verlauf und -belastung prägen als schlagworte diesen diskurs.

Wie wenig im Zuge dieser Veränderungen die gestaltungsbedürfnisse der Arbeitnehmer/innen berück-
sichtigung finden, zeigt sich bei näherem blick auf die Art und Weise wie „Flexibilität” in der unterneh-
menspraxis genutzt wird. hier sind neben der allgemeinen Zunahme atypischer beschäftigungsverhält-
nisse vor allem drei phänomene zu beobachten:

 n Zum einen zeichnet sich eine zunehmende spaltung der belegschaft in eine kernbelegschaft sowie 
eine peripherie an flexibel einsetzbaren leih- oder befristeten Arbeitskräften ab (siehe „4. Jugendli-
che auf segmentierten Arbeitsmärkten in der eu: erhöhter Anpassungsdruck, gebrochene Verspre-
chen” auf seite 35ff und „5. insider und outsider: Von der Aufspaltung des Arbeitsmarktes in 
gewinnerinnen und Verliererinnen” auf seite 47ff).

 n die kernbelegschaft betreffend schlägt sich die gewünschte Flexibilität einerseits im bereich der 
Arbeitszeit nieder (siehe „6. Arbeitszeit – Fairness durch umverteilung” auf seite 57ff),

 n andererseits erfolgt eine nicht unwesentliche steuerung und risikoumverteilung über neue Manage-
mentmethoden und damit einhergehende erfolgs- und leistungsabhängige entlohnungssysteme.

nur zu oft steht hier das bedürfnis der unternehmen im Vordergrund, möglichst kostenneutral auf 
saisonale oder durch die Wirtschaftslage bedingte Auftragsschwankungen einzugehen und allfällige 
(durch die voranschreitende globalisierung verstärkt) verortete Wettbewerbsnachteile und Verdrän-
gungseffekte auszugleichen. Was als erhöhung von Autonomie und Verantwortung sowie als beteili-
gung am unternehmenserfolg und individuell beeinflussbares Zusatzentgelt angepriesen wird, stellte 
sich gerade in den vergangenen „krisenjahren” zunehmend als beteiligung der Arbeitnehmer/innen am 
risiko der unternehmensführung heraus.

1) hier muss festgehalten werden, dass das klassische Verständnis von erwerbsarbeit ebenso wie daran anknüpfende sozial-
staatliche leistungen (nach wie vor) klar vom „male bread-winner model” ausgehen.

2) Kirchler, erich (2006), 12
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15.1. das „klassische” Arbeitsverhältnis
Wie bereits beschrieben zeichnet sich das klassische Arbeitsverhältnis insbesondere durch die persönli-
che Abhängigkeit des/der Arbeitnehmer/in aus. diese äußert sich ua in einer Weisungsbefugnis des/der 
Arbeitgeber/in hinsichtlich inhalt und Art und Weise der Arbeitsverrichtung, einer starken „top-down”-
kontrolle, wenig spielraum des/der einzelnen, auf der anderen seite jedoch einer starken einbindung in 
die betriebliche organisation. 

im klassischen tayloristischen produktionsmodell ist der/die Arbeitnehmer/in dem unternehmen und 
nicht selten konkret der Maschine (dem Fließband) untergeordnet, als oberstes Ziel gilt die gewinnmaxi-
mierung, welche dem/der unternehmerin zufließt. die klassischen entgeltformen sind demnach Zeitlohn 
und stücklohn (Akkordlohn). die Arbeit selbst ist ent-subjektiviert, Arbeit und Freizeit strikt getrennt, 
die Arbeit wird sozusagen beim Verlassen des Fabriktors abgegeben und am nächsten tag wieder 
aufgenommen3. gleichzeitig trägt der/die unternehmer/in sämtliche mit der unternehmensführung und 
technischer innovation verbundenen risiken. dieser „strukturelle gegensatz von kapital und Arbeit”4 
hat nicht zuletzt die sozialpartnerschaftlichen interessenvertretung und die von ihnen verhandelten 
kollektivverträge hervorgebracht. gleichzeitig knüpft auch heute noch der kern des Arbeitsrechts an 
jenen Vorstellungen an.

Mit dem teilweise tiefgreifenden gesellschaftlichen und technologischen Wandel in der zweiten hälfte 
des 20. Jahrhunderts, der erschöpfung der steigerung von produktionsgewinnen nach den bisherigen 
organisationsmodellen sowie dem Wandel von der industrie- zur dienstleistungs- und informationsge-
sellschaft änderten sich sowohl die Anforderungen an als auch die organisation von Arbeit.

15.2. Atypische beschäftigungsformen auf dem Vormarsch
neben dem oben beschriebenen prototyp des beschäftigungsverhältnisses treten seit den 1990ern ver-
mehrt atypische, flexiblere Formen der beschäftigung auf: freie dienstverhältnisse, neue selbständig-
keit, geringfügige beschäftigung, teilzeitbeschäftigung, leiharbeit, Arbeit auf Abruf etc. 

3)  Böhle, Fritz (2011), 78ff
4)  Pernicka, susanne (2007), 52
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Abbildung 31: Atypisch beschäftigte unselbständige Erwerbstätige
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Quelle: statistik Austria, statistische nachrichten 6/2010, darstellung: norman Wagner 

diese Formen der atypischen beschäftigung zeichnen sich regelmäßig – nicht jedoch zwangsläufig – 
durch einen gewissen grad an prekarität aus, die sich vor allem durch Job- und Zukunfts-unsicherheit, 
fehlende arbeits- und/oder sozialrechtliche Absicherung sowie ein unzureichendes, diskontinuierliches 
und/oder unvorhersehbares erwerbseinkommen bemerkbar macht.

15.3. neue Anforderungen an die Arbeitswelt –  
ist das  normalarbeitsverhältnis in Auflösung begriffen?

innerhalb der bestehenden dienstverhältnisse weicht die klassische Arbeitsteilung einer komplexen 
spezialisierung, flache hierarchien und mehr handlungs- und entscheidungsspielräume sowie (abge-
grenzte) Verantwortungsbereiche für die einzelnen Arbeitnehmer/innen werden geschaffen, um rascher 
und flexibler auf Veränderungen reagieren zu können. Arbeitnehmer/innen werden zunehmend in die 
innovationstätigkeit eingebunden, da technische neuerungen nicht mehr in „großen Würfen” sondern 
in stückweiser entwicklung erfolgt. Während Managemententscheidungen unter den leitbildern von de-
regulierung und rationalisierung getroffen werden, steigen die Anforderungen an die Arbeitnehmer/
innen in hinblick auf (stetige Weiter-)Qualifikation, Flexibilität und Mobilität.

Auch an die Zeitressourcen der Arbeitnehmer/innen werden neue Anforderungen gestellt: neue kommu-
nikationstechnologien, die eine erreichbarkeit rund um die uhr ermöglichen, lassen die trennung zwi-
schen Arbeit und Freizeit schwinden. Auch ursprünglich für leitende Angestellte gedachte All-in Verträge 
oder Überstundenpauschalen bedrohen mitunter die work-life balance, da durch die pauschale Abgeltung 
von Mehrleistung ein Ausgleich durch nachgelagerte Freizeit verhindert wird (siehe „16. Aushöhlung des 
Arbeits(vertrags)rechts” auf seite 141ff).
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Mit der individualisierung und subjektivierung der Arbeit fallen Weisung und unmittelbare kontrolle zur 
steuerung (und Motivierung) der Arbeitsleistung der Arbeitnehmer/innen zunehmend weg und weichen 
positiven Anreizsystemen, die an der individuellen und/oder kollektiven leistung sowie unter umstän-
den auch dem unternehmenserfolg selbst anknüpfen.

15.4. teilhabe am erfolg oder am risiko? – ein näherer blick 
auf erfolgs- und leistungsbezogene entlohnung

neben ihrer rolle als steuerungsinstrument sollen leistungslöhne die Attraktivität des unternehmens 
für besonders leistungsstarke Arbeitnehmer/innen steigern und diese zu spitzenleistungen motivieren. 
besonders häufig anzutreffen sind in diesem Zusammenhang individuelle ziel- und kennziffernorientierte 
bewertungssysteme, die einen variablen gehaltsanteil je nach grad der Zielerreichung in Aussicht stellen. 
hierbei werden verschiedene organisationsebenen von der individuellen bis hin zur unternehmensebene 
ebenso wie verschiedene konkrete tätigkeiten und persönliche Ziele bewertet, deren ergebnisse von 
den Arbeitnehmer/innen mitunter nur bedingt (wenn überhaupt) beeinflussbar sind5. neben intranspa-
renten und nicht nachvollziehbaren Voraussetzungen knüpfen derartige Vereinbarungen mitunter auch 
an rechtlich unzulässigen und/oder diskriminierenden kriterien an (wie zb Anwesenheitsprämien).

gleichzeitig setzt hier der unternehmensinterne umverteilungsprozess an: Werden die kennziffern 
aufgrund – an sich vom/von der Arbeitgeber/in in deren risikosphäre zu tragenden – allgemeinen 
wirtschaftlichen entwicklungen, schlechter Auftragslage, Fehlplanung oder schlicht unrealistischer Ziel-
setzung nicht erreicht, wird ein nicht unwesentlicher teil des unternehmerischen risikos auf die Arbeit-
nehmer/innen abgewälzt. nach dem vorherrschende neoliberalen selbstverständnis soll „im idealfall 
persönliche leistung über erfolg oder Misserfolg”6 entscheiden, beobachtet werden jedoch vor allem 
tendenzen „die eher auf eine entwicklung in richtung auf eine restauration betrieblicher herrschaft und 
einen Machtzuwachs der organisationseliten hinweisen” (streek 2005, zitiert ebd). besonders frappie-
rend ist diese entwicklung in kapitalmarktorientierten unternehmen, die gleichzeitig unverändert hohe 
dividenden an Aktionärinnen etc ausschütten.

neben der objektiven einkommenseinbuße ist auch die subjektive seite der frustrierten Aufwendungen 
der einzelnen Arbeitnehmer/innen nicht außer Acht zu lassen: Für sie hat entgelt nicht nur die Funktion 
der existenzsicherung und der Aufrechterhaltung eines gewissen lebensstandards, es ist oft auch einzi-
ger (da sichtbarer) beleg für – vermeintliche – Anerkennung und Wertschätzung. 

Mit leistungs- und erfolgsabhängigen entgeltsystemen ist der Anreiz zu immer mehr – quantitativ und 
qualitativ – gesteigerter leistung verbunden, die steigenden belastungsanforderungen an den/die 
Arbeitnehmer/in werden jedoch nicht immer durch entsprechende gegenleistungen wie nachgelagerte 
Freizeit, stabiles entgelt, Arbeitsplatzsicherheit und Aufstiegschancen abgegolten. dies nicht ohne nega-
tive Folgen wie:

 n risiko der selbstverausgabung und -ausbeutung

 n entsolidarisierung durch den Fokus auf die eigenen leistung

 n Mobbing aufgrund zunehmenden konkurrenz- und gruppendrucks

 n Fokus auf Quantität statt Qualität

 n einbüßen intrinsischer Arbeitsmotivation

5)  Ulich, eberhard / Wülser, Marc (2010), 213 ff
6)  Pernicka, susanne (2007), 51
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Auch Wissen und Qualifikation erlangen in diesem Zusammenhang immer mehr bedeutung. so genannte 
polyvalenzsysteme stellen – neben leistungsabhängigen komponenten – auf die Qualifikation und lern-
bereitschaft der Mitarbeiterinnen ab. sie scheinen, wenn die kriterien entsprechend klar festgelegt 
sind und eine gleichmäßige teilnahme an Weiterqualifzierungsmaßnahmen gesichert ist, eher als reine 
leistungslohnsysteme geeignet zu sein, die „Qualifikation, Motivation, und Flexibilität der beschäftigten 
zu fördern”7. gleichzeitig können jedoch auch solche Modelle einen erhöhten druck ausüben und führen 
mitunter dazu, dass Weiterbildung vermehrt in der Freizeit stattfindet – und oft ohne kostenbeteiligung 
der unternehmen!

Welche Auswirkungen Ziel- und leistungsvereinbarungen auf die belegschaft haben können, zeigt auch 
das ergebnis einer vom institut für Wirtschafts- und sozialwissenschaft 2011 durchgeführten befragung 
oberösterreichischer betriebsrätinnen zum thema einfluss von kapitalmarktorientierten unternehmens-
strategien auf die Arbeitsbedingungen:

Tabelle 21: Zusammenhang Zielvereinbarung (ZV) und Arbeitsbedingung 

Aussagen zur Arbeitsbelastung betriebe  
ohne ZV betriebe mit Zielvereinbarung

Gesamt Gesamt Einseitige  
Vorgabe In Absprache

geforderte Aufgaben können in der verfügbaren Zeit oft 
nicht bewältigt werden 42% 55% 67% 44%

es kommt häufig zu sehr langen Arbeitszeiten 28% 47% 52% 43%
es kommt häufig zu Überforderung bei den beschäftigten 37% 50% 59% 41%
es gibt eine Zunahme in den langzeitkrankenständen 22% 28% 31% 25%
es gibt bzw. gab Mitarbeiter/-innen, die von burnout 
betroffen waren/sind 49% 66% 69% 64%

Quelle: isW betriebsrätinnenbefragung 2011

gleichzeitig ist aus den ergebnissen in tabelle 21 auch die Wichtigkeit innerbetrieblicher Mitbestimmung 
im Zusammenhang mit derartigen Zielvereinbarungen deutlich zu erkennen.

15.5. Wenn Arbeit krank macht
das Verhältnis von Arbeitsleistung und entgelt bzw anderer gratifikationen wird von Arbeitnehmer/
innen in der regel als tauschsituation wahrgenommen. ist dieses Austauschverhältnis gestört, wird 
die Arbeitsbeziehung als ungerecht wahrgenommen8. im Zusammenhang mit diesem so genannten 
„psychologischen dienstvertrag” spielen neben dem entgelt freilich auch andere Faktoren wie Arbeitsbe-
dingungen, Arbeitsklima, bewältigbarkeit der vorgegebenen Ziele, eigenverantwortung, Aufstiegsmög-
lichkeiten, Work-life-balance etc eine große rolle. Je eher das Austauschverhältnis als gestört wahr-
genommen wird, desto geringer die Arbeitszufriedenheit und desto höher die stress-belastung. Abseits 
von emotionalen reaktionen, führt ein derart gestörtes reziprozitätsverhältnis auch zu krankheitswer-
tigen physischen und psychischen reaktionen9. Folgeerkrankungen wie herz-kreislauf-erkrankungen, 
beschwerden im stütz- und bewegungsapparat, stress, burn-out, depressionen und Angstzustände 
sind die konsequenz. nicht selten führen derartige berufsbedingte gesundheitsprobleme zu langzeit-
krankenständen oder gar zum krankheitsbedingten Ausscheiden aus dem erwerbsleben (vgl statistik 
Austria 2009).

7)  Ulich, eberhard (2007), 23
8)  zusammenfassend Ulich, eberhard (2007), 25; sowie Hoffman, peter / Kubicek, bettina (2010), 230ff
9)  Hoffman, peter / Kubicek, bettina (2010), 232
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nach einer Mikrozensuserhebung 2007 waren zum befragungszeitpunkt rund ein drittel der in Öster-
reich erwerbstätigen (34%, das entspricht 1,4 Mio. personen) an ihrem Arbeitsplatz – zusätzlich zu 
allfälligen physischen belastungsfaktoren – mindestens einem psychischen belastungsfaktor ausgesetzt, 
als häufigste ursachen wurden Zeitdruck und Überbelastung angegeben10.

Abbildung 32:  Erwerbstätige nach ausgewählten psychischen Belastungsfaktoren und 
beruflicher Qualifikation 
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Quelle: statistik Austria (2009), 65, eigene darstellung

15.6. Fazit und Ausblick

erkrankungen und Arbeitsausfälle aufgrund berufsbedingter psychischer erkrankungen ziehen einen 
enormen volkswirtschaftlichen schaden nach sich. die erfahrung zeigt, dass auch potenzielle vom unter-
nehmen zu tragende betriebswirtschaftliche kosten immer öfter auf die Allgemeinheit abgewälzt wer-
den, indem dienstverhältnisse betroffener zb einfach beendet werden. es muss demnach im  interesse 
von Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeberinnen ebenso wie der öffentlichen hand und der sozialversiche-
rungsträger gelegen sein, arbeitsbezogene stressbelastungen und deren Folgewirkungen zu reduzieren 
und zu vermeiden. gerade im Zusammenhang mit dem beschriebenen Managementmethoden muss 
eine kollektive wie individuelle lohn- und Arbeitszeitpolitik mit den Anforderungen auch der Arbeitneh-
merinnen übereinstimmen, geforderte Flexibilität muss mit einer entsprechenden Autonomie des/der 
Arbeitnehmerin einhergehen.

10)  statistik Austria (2009), 23
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Festzuhalten ist, dass auf arbeitsrechtlicher seite regelungen von einigen Ausnahmen abgesehen (zb 
für provisionen, Verfahrensregelungen im ArbVg) gänzlich fehlen11.

die Ak fordert:

 n Modernisierung des Arbeitnehmer/innenbegriffs

 n schaffung wirksamer Maßnahmen zur Absicherung atypischer beschäftigter

 n schutz vor finanzieller und gesundheitlicher (selbst-)Ausbeutung und entsolidarisierung

 n zulässiger inhalt und grenzen von leistungslohnmodellen oder ähnlichen systemen: wirk-
same konsequenzen bei der rechtswidrigen einführung solcher Modelle oder der Vereinbarung 
rechtswidriger kriterien sowie verbindliche und transparente innerbetriebliche Verfahren, auch 
in betrieben ohne betriebsrat

 n verpflichtende arbeitspsychologische evaluierung und betreuung zur Vermeidung von Folgeschäden
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16. AushÖhlung des Arbeits(VertrAgs)
rechts

Ludwig Dvorak

die bedeutung des Arbeitsrechts für Verteilungsfragen ergibt sich aus dem unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen der erbringung der Arbeitsleistung, den damit verbundenen Arbeitsbedingungen und ins-
besondere der entlohnung. das Arbeitsrecht knüpft an die schutzbedürftigkeit von Arbeitnehmerinnen 
und ihre im Arbeitsprozess unterlegene Machtposition an: durch einseitig zwingende einschränkungen 
der Vertragsfreiheit soll das ungleichgewicht der beiden parteien des Arbeitsvertrags zumindest teil-
weise aufgewogen werden1. 

dieses ungleichgewicht ist dank der durchsetzungskraft der Arbeiterinnenbewegung über Jahrzehnte 
hindurch zurückgedrängt worden. seit über einem Jahrzehnt konstatieren Wirtschaftswissenschafterinnen 
nun aber bereits einen langfristigen rückgang des Anteils der Arbeitnehmerinnen am Volks einkommen 
(siehe band 1, „2. Wie ungleiche Verteilung zu Finanz- und Wirtschaftskrise führte auf seite 21ff), vor allem 
aufgrund hoher und steigender Arbeitslosigkeit2. diese entwicklung wird von manchen Ökonominnen als 
ergebnis eines weltweit „entfesselten kapitalismus” gedeutet, in dem betriebliche und gesellschaftliche 
Machtverhältnisse zu ungunsten der Arbeitnehmerinnen neu geordnet werden. schienen die ersten drei 
Jahrzehnte der nachkriegszeit durch wachsende gewerkschaftsmacht, verbesserte Arbeitsbedingungen 
und niedrige Arbeitslosigkeit geprägt, hat sich diese entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten umge-
kehrt3. die entwicklung von gewerkschaftlichem organisationsgrad und gesetzlichem arbeitsrechtlichem 
schutzniveau scheint die these einer trendumkehr zu stützen und einen Zusammenhang mit steigender 
Arbeitslosigkeit nahe zu legen: Während im langfristigen schnitt von 19 oecd-staaten der Anteil der 
gewerkschaftsmitglieder unter den beschäftigten bis 1979 und das arbeitsrechtliche schutzniveau bis 
1984 anstieg, zeigt sich bis zum ende des letzten Jahrhunderts ein spürbarer rückgang. 

Tabelle 22: „Gewerkschaftsmacht” und Arbeitsrecht

Arbeitslosenquote gewerkschaftlicher 
organisationsgrad oecd-Arbeitsrechtsindex

1960-64 2,1 38,8 0,79

1965-69 2,1 39,1 0,85

1970-74 2,5 41,4 0,99

1975-79 4,3 44,8 1,09

1980-84 6,9 44,6 1,11

1985-89 7,7 42,2 1,11

1990-94 8,8 41,2 1,05

1995-99 8,2 38,7 0,92

Quelle: Baker (2005), 74-79 

diese tendenz hat nicht nur gewerkschaften unter druck gebracht und die kollektivvertragspolitik vor 
neue herausforderungen gestellt4, sie wirkt sich selbstverständlich auch auf die individualrechtlichen 
Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen aus. 

dieser beitrag zeigt beispiele auf, mit welchen arbeitsrechtlichen strategien zur schmälerung des ent-
gelts Arbeitnehmerinnen konfrontiert sind. 

1)  Löschnigg, günther (2011), 42
2)  Marterbauer, Markus (2003), 158
3)  Glyn, Andrew (2006), 3-8
4)  Roßmann, Witich (2001), 375
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16.1. umgehung des Arbeitsrechts
ein element solcher strategien ist die umgehung arbeitsrechtlicher schutzstandards. Auf die zahlen-
mäßige Ausweitung atypischer beschäftigungsverhältnisse und ihre bedeutung wurde bereits hin-
gewiesen (siehe „15. der Wandel des normalarbeits verhältnisses – Auswirkungen und  risiken für  
Arbeitnehmerinnen” auf seite 133ff). dabei sind sowohl quantitatives Ausmaß und Zunahme, als auch 
arbeitsrechtliche konsequenzen verschiedener atypischer beschäftigungsformen unterschiedlich ausgeprägt. 

teilzeitarbeit, befristete beschäftigungsverhältnisse und Arbeitskräfteüberlassung unterliegen grund-
sätzlich dem vollen schutz des Arbeitsrechts, auch wenn sie faktisch zu markanten unterschieden bei 
bezahlung, Aufstiegschancen und beschäftigungsstabilität führen können (siehe „2. einkommensschere 
Frauen – Männer” auf seite 19ff und „5. insider und outsider: Von der Aufspaltung des Arbeitsmarktes 
in gewinnerinnen und Verliererinnen” auf seite 47ff).

keine Anwendung finden die meisten über das Allgemeine bürgerliche gesetzbuch (Abgb) hinausgehen-
den arbeitsrechtlichen bestimmungen jedoch auf freie dienstverträge und Werkverträge. Zwar gelten 
für arbeitnehmerinnenähnliche personen, ob mit freiem dienst- oder Werkvertrag, durch ausdrückliche 
gesetzliche Anordnung normen wie das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, das dienstnehmerhaftpflicht-
gesetz und teile des gleichbehandlungs- und behinderteneinstellungsgesetzes, nicht jedoch zentrale 
entgeltrechtliche kernmaterien wie das urlaubs- oder entgeltfortzahlungsrecht. es besteht für diese 
personen daher weder Anspruch auf bezahlten urlaub, noch auf entgeltfortzahlung im krankheitsfall. 
Mangels Anwendbarkeit von kollektivverträgen gilt das auch für Weihnachts- und urlaubsgeld. Auch 
wenn durch die weitgehende sozialversicherungsrechtliche gleichstellung der „freien” mit den „echten” 
dienstnehmerinnen ab 1.1.2008 die soziale Absicherung deutlich verbessert5 werden konnte, bleiben 
Versuche, arbeitsrechtliche Vorschriften durch das Abschließen freier dienstverträge zu umgehen, daher 
auf der tagesordnung arbeitsrechtlicher beratungspraxis. 

bemerkenswert erscheint allerdings, dass parallel zur verbesserten sozialrechtlichen Absicherung freier 
dienstnehmerinnen ein ähnlich dynamischer zahlenmäßiger Anstieg wie bei teilzeitarbeit oder der 
Arbeitskräfteüberlassung unterblieben ist (siehe tabelle 23).

Tabelle 23: Entwicklung freier Dienstverträge 2003-2011

 2003 2005 2007 2009 2011

Freie dienstverträge gem § 4 Abs 4 AsVg 23.684 26.602 26.123 24.231 19.827 

geringfügig freie dienstverträge 42.177 45.422 43.651 41.426 35.371 

 65.861 72.024 69.774 65.657 55.198 

Quelle: hauptverband der österreichischen sozialversicherungsträger, diverse Jahrgänge

umgehungsprobleme ergeben sich regelmäßig auch bei sogenannten (pflicht-)praktika (die schulische oder 
universitäre Ausbildung begleitende Ausbildung in betrieben) und Volontariaten (kenntniserwerb im betrieb, 
die für eine künftige beschäftigung nützlich sein soll)6. Wesentliches Merkmal ist nach der Judikatur der 
Ausbildungszweck und die fehlende Arbeitspflicht7. in der praxis ist aber gerade bei berufseinsteigerinnen, 
schülerinnen und studierenden zu beobachten, dass es sich bei als „praktika” bezeichneten tätigkeiten 
häufig um „echte” dienstverhältnisse handelt, diese aber nicht entsprechend bezahlt werden. im Zweifel ist 
nicht nur rechtlich das Vorliegen eines Volontariats, sondern eines dienstverhältnisses zu vermuten8.

5)  Freudhofmeier, Martin 2008, 32
6)  Radner, thomas (2011), 3 und 128
7)  vgl ogh 11.10.1995, 9 obA 176/95
8)  vgl ogh 28.01.2010, 8 obA 5/2010
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16.2. einseitige entgeltgestaltung
nicht nur bei der umgehung, sondern auch bei bestehen echter dienstverhältnisse existieren eine 
ganze reihe verteilungsrelevanter entgeltfragen. Auch wenn im unterschied zu anderen europäischen 
ländern die meisten Arbeitsverhältnisse kollektivverträgen und damit entgeltrechtlichen Mindestrege-
lungen unterworfen sind, treten mehrere konfliktfelder zu tage. darunter befindet sich unter anderem 
die Frage einseitiger gestaltungsrechte des Arbeitgebers beim entgelt: darunter sind beispielsweise 
die „überbordende praxis von ‚belohnungen‘ und ‚prämien‘, die glaubt, sich an keinerlei rechtlichen 
Vorgaben orientieren zu müssen”9, aber auch die vertraglich vereinbarte Widerrufbarkeit von Überstun-
denpauschalen zu verstehen.

Wesentlich erscheint in diesem Zusammenhang eine differenzierung zwischen unverbindlichkeit einer 
leistungszusage („es entsteht kein rechtsanspruch”) einerseits und einem Änderungs- oder Widerrufs-
vorbehalt („die gewährte leistung, auf die rechtsanspruch besteht, kann geändert oder widerrufen 
werden”) andererseits (vgl Risak 2006a). bedeutung hat diese unterscheidung für die Frage, wie ein 
Arbeitgeber von gewährten leistungen abgehen kann: Während er bei einem Widerrufsvorbehalt einer 
„richterlichen Ausübungskontrolle” im rahmen „billigen ermessens” unterliegt, eine leistungseinstel-
lung also kein grobes ungleichgewicht zu lasten des Arbeitnehmers schaffen darf und einer gewissen 
rechtfertigung bedarf, bestehen nach herrschender Meinung bei einem unverbindlichkeitsvorbehalt sol-
che schranken nicht�10. Widerrufs- und Änderungsvorbehalte dürfen zudem nur überkollektivvertragliche 
entgeltbestandteile betreffen11.

das geht manchen Autoren bereits zu weit: Felten sieht keine begründung für eine beschränkung des 
Arbeitnehmers auf ein „kernentgelt” und möchte auch unverbindlichkeitserklärungen, etwa im Falle von 
Verstößen gegen den gleichbehandlungsgrundsatz, einer richterlichen Ausübungskontrolle unterworfen 
sehen.12 schindler wiederum argumentiert, dass zwar die genau determinierte Widerrufbarkeit (in den 
oben genannten grenzen) von leistungen vorstellbar sei, nicht jedoch die einseitige Änderung von 
entgeltbedingungen: es sei unzumutbar und dem gedanken des Arbeitsrechts als schutzinstrument 
vor der Übermacht des Arbeitgebers widersprechend, dem Arbeitgeber bei den beiden hauptleistungs-
pflichten des Arbeitsvertrags – Arbeitsleistung und entgelt – dermaßen weitgehende, einseitige Ände-
rungsmöglichkeiten zu eröffnen13. Abzulehnen seien auch Versuche, durch unverbindlichkeitsvorbehalte 
„wiederholt erbrachte leistungen […] in einen inexistenten rechtsfreien raum zu transferieren”14. Auch 
kuras stellt klar, dass man sich einer Verpflichtung keineswegs durch den hinweis entziehen könne, 
regelmäßig geleistete Zahlungen als „unverbindlich” zu bezeichnen15.

höchstgerichtlich ist inzwischen entschieden, dass entgeltbestandteile, „die nicht zum wesentlichen teil 
des grundentgelts” gehören, einem unverbindlichkeitsvorbehalt unterworfen werden können. Werden, 
wie in der praxis häufig üblich, unverbindlichkeits- und Widerrufsvorbehalte kombiniert, müssen diese 
klauseln ausgelegt werden. im Zweifel ist von einem der billigkeitskontrolle unterliegendem Widerrufs-
vorbehalt auszugehen16. 

schindler weist zu recht darauf hin, dass sich nicht zuletzt aus Motivationsgründen auch aus Arbeit-
geberinnensicht gewinnbeteiligungen als sinnvolleres instrument gegenüber der einseitigen kürzung 
von entgeltbestandteilen erweisen17. dass derartige leistungs- und erfolgsorientierte entgeltmo-

9) Schindler, rené 2004, 74f
10) Risak, Martin (2008), 225
11) Risak, Martin (2006b), 101
12) Felten, elias (2008), 278
13) Schindler, rené (2004), 63-67
14) Schindler, rené (2004), 74
15) Kuras, gerhard (2003), 100
16) vgl ogh 24.02.2009, 9 obA 113/08w
17) vgl Schindler, rené 2004, 67
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delle auch mit tücken für Arbeitnehmerinnen verbunden sind, wird in diesem band an anderer stelle 
erörtert (siehe „15. der Wandel des normalarbeits verhältnisses – Auswirkungen und  risiken für  
Arbeitnehmerinnen” auf seite 133). Versuchen, durch unzulässige unverbindlichkeitsvorbehalte und ufer-
lose handhabung von (teilweise gar nicht vorbehaltenen und daher unzulässigen) Widerrufserklärungen, 
bislang gewährte entgeltbestandteile zurückzunehmen, ist jedenfalls regelmäßig entgegenzutreten.

16.3. All-in-klauseln

ein dauerbrenner im arbeitsrechtlichen beratungsalltag ist auch die Abgeltung von Überstunden und 
insbesondere der inzwischen weit verbreitete einsatz von sogenannten „All-in”-klauseln in Arbeitsver-
trägen. Werden Fragen der verteilungspolitischen bedeutung von Überstundenarbeit ausführlich von 
(siehe „6. Arbeitszeit – Fairness durch umverteilung” auf seite 57ff) behandelt, ist an dieser stelle auf 
die rechtspraxis und Judikatur zu dieser Frage einzugehen:

Von einer herkömmlichen Überstundenpauschale („Mit dem betrag von 250 euro werden 10 Überstunden 
pro Monat abgegolten”) unterscheiden sich derartige klauseln dadurch, dass sie keine gesamtzahl der 
abgegoltenen Überstunden festlegen („Mit dem betrag von 600 euro sind alle Mehrleistungen abgegol-
ten”). die rechtsprechung hat grundsätzlich solche pauschalvereinbarungen als zulässig erkannt, sofern 
für den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass mit einer pauschalvergütung auch Überstunden abgegolten 
sein sollen18. Zudem muss bestimmbar sein, welcher entgeltbestandteil für die Abgeltung von Über-
stunden heranzuziehen ist19. die grundsätzliche gefahr solcher klauseln liegt auf der hand: scheinbar 
überkollektivvertragliche entgeltbestandteile können, sofern vertraglich vereinbart, durch Anordnung 
von Überstunden „verbraucht” und bis zum kollektivvertraglichen Mindestniveau abgesenkt werden. 
der negative monetäre Anreize für Arbeitgeberinnen („Überstunden sind teuer”) zur Vermeidung von 
Mehrbelastungen entfällt und verkehrt sich sogar ins gegenteil. Arbeitgeberinnen ersparen sich jedoch 
keineswegs die Führung von Zeit- bzw Überstundenaufzeichnungen. Überstunden, die nicht durch die 
für Mehrleistungen gewidmeten entgeltbestandteile gedeckt sind, sind gesondert zu vergüten. um nun 
festzustellen, ob über die pauschalabgeltung hinaus Ansprüche bestehen, muss eine „deckungsrech-
nung” durchgeführt werden. ist kein kürzerer Zeitraum für die Abrechnung von Überstunden vorge-
sehen, gilt ein einjähriger betrachtungszeitraum20. Vor der Abrechnung durch den Arbeitgeberinnen 
beginnen weder Verfalls- noch Verjährungsfristen zu laufen21.

liegt keine ausdrückliche Vereinbarung über den für die normalarbeitszeit vereinbarten entgelt-
bestandteil vor, so geht der ogh davon aus, dass die normalarbeitszeit durch das kollektivvertragliche 
 Mindestentgelt abgedeckt ist. dies stößt allerdings auf kritik und ist differenzierter zu betrachten: haben 
Arbeitnehmerinnen vor Abschluss der All-in-Vereinbarung beim gleichen Arbeitgeberinnen bereits ein 
überkollektivvertragliches entgelt bezogen, so ist nach heilegger dieses für die normalarbeitszeit her-
anzuziehen. geleistete Überstunden, die über die gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen hinausgehen, sind 
zudem gesondert zu entgelten, wenn nicht die Abgeltung „illegaler” Überstunden explizit vereinbart 
worden ist22.

18)  vgl ogh 29.08.1990, 9 obA 280/90
19)  vgl ogh 29.08.1990, 9 obA 605/90
20)  vgl ogh 11.07.2001, 9 obA 161/01v
21)  Heilegger, gerda (2012), 20
22)  Heilegger, gerda (2012), 21
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16.4. Ausbildungskosten und konkurrenzklauseln 
ein weiteres für Arbeitnehmerinnen oft nachteiliges, und immer größere Verbreitung findendes, ins-
trument sind konkurrenzklauseln und Ausbildungskostenvereinbarungen: sie sind in vielen Fällen die 
grundlage für geldforderungen von Arbeitgeberinnen bei der beendigung von dienstverhältnissen.

konkurrenzklauseln beschränken Arbeitnehmerinnen im Anschluss an ein beendetes dienstverhält-
nis in ihrer erwerbstätigkeit. Arbeitgeberinnen sollen davor geschützt werden, durch „fliegende” 
Mitarbeiterinnen wechsel Wettbewerbsnachteile gegenüber konkurrentinnen zu erleiden. obwohl diese 
beschränkungsvereinbarungen, nicht zuletzt auch aufgrund des bestehenden spannungsverhältnisses 
zu den grundrechten23 verschiedenen gesetzlichen reglementierungen unterworfen und im Zweifel ein-
schränkend zu interpretieren sind24, finden sie in Arbeitsverträgen immer häufiger Verwendung. Auf 
die gesetzlich festgesetzte Mindesteinkommensgrenze (2012: 2.397 euro zwölfmal jährlich) wird dabei 
häufig ebenso wenig rücksicht genommen, wie auf den umstand, dass konkurrenzklauseln Arbeitge-
berinnen vor Wettbewerbsnachteilen schützen soll, jedoch „kein legitimes Mittel” zur bindung guter 
„Arbeitnehmer an das eigene unternehmen” sind25. derartige klauseln sind daher bei näherer betrach-
tung oftmals nichtig, stellen aber dennoch für viele Arbeitnehmerinnen eine spürbare beschränkung 
ihrer beruflichen Mobilität bzw ein erhebliches rechtsrisiko dar. Ähnliches gilt für Ausbildungskostenver-
einbarungen, bei denen sich Arbeitnehmerinnen verpflichten, kosten für kurse uä, die spezialkenntnisse 
vermitteln, bei einem vorzeitigen Ausscheiden rückzuerstatten. trotz der äußerst positiv zu bewertenden 
jüngsten entscheidung des ogh, dass bei sonstiger nichtigkeit der Vereinbarung für jede Ausbildung 
eine eigene, konkrete rückzahlungsvereinbarung zu schließen ist26, beinhaltet der in § 2d AVrAg gere-
gelte kostenrückersatz einige Fallstricke für Arbeitnehmerinnen.

16.5. schlussbetrachtung und Forderungen

die hier angeführten beispiele sind nur eine kleine Auswahl der vielfältigen probleme, mit denen 
Arbeitnehmerinnen im kontext wachsender erwerbsunsicherheit konfrontiert sind. ein anderes, in der 
regel völlig legales, aber in Ausmaß und Wirkung höchst problematisches beispiel ist die praxis einiger 
unternehmen, Arbeitnehmerinnen im krankenstand zu kündigen oder eine einvernehmliche Auflösung 
aufzudrängen. 

Für alle genannten und nicht genannten themen gilt, dass sie im Zusammenhang mit gesellschaftlichen 
und gewerkschaftlichen kräfteverhältnissen zu sehen sind. Für sie alle gilt aber auch, dass die laufende 
und flächendeckende rechtsberatung und -vertretung in tausenden einzelfällen auch als instrument 
der Verteidigung und durchsetzung von Arbeitnehmerinnenrechten insgesamt betrachtet werden muss. 

23)  vgl Reissner, gert-peter (1996), 47
24)  vgl ogh 15.04.2004, 8 ObA 21/04b
25)  vgl olg Wien 21.07.200, 9 ra 135/00i
26)  vgl ogh 21.12.2011, 9 obA 125/11i



146

die Ak fordert:

 n Arbeitnehmerinnenbegriff modernisieren, umgehung des Arbeitsrechts bei „Atypischen” durch 
verstärkte kontrollen erschweren

 n pflichtpraktika als ordentliche dienstverhältnisse, klare spielregeln auch für Volontariate

 n einschränkung von unverbindlichkeits- und Änderungsvorbehalten beim entgelt

 n transparenz und faire bezahlung für geleistete Arbeit: einschränkung von All-in-klauseln, pflicht 
zur Festlegung der durch die pauschale abgegoltenen Überstunden, keine pauschale Abgeltung 
der über die grenzen des im Arbeitszeitgesetz hinausgehenden, „illegalen” Überstunden

 n Verschärfte gesetzliche bestimmungen für konkurrenzklauseln, Verankerung einer verpflich-
tenden finanziellen gegenleistung von Arbeitgeberinnen als gültigkeitsvoraussetzung für 
erwerbseinschränkungen durch konkurrenzklauseln

 n einschränkung des Ausbildungskostenrückersatzes, klare gesetzliche höchstgrenzen der 
bindungsdauer – entsprechend dem Ausbildungszeitraum – nach dem Vorbild der Judikatur 
des deutschen bundesarbeitsgerichts (zb bei einer Ausbildungsdauer von unter 1 Monat eine 
beschränkung der maximalen rückersatzpflicht auf 6 Monate)
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